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1. Einführung 
Die Gemeinde Britz beabsichtigt auf dem Gelände der ehemaligen Eisengießerei Britz über das 
Planinstrument eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans Wohnbauflächen zu entwickeln. 
Bereits im Jahr 2015 wurde auf Grundlage des Antrages des Vorhabenträgers der Aufstel-
lungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan (vBP) „Wohnbebauung ehemalige 
Eisengießerei Britz“ gefasst. 
Im Herbst 2017 erfolgte die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Behör-
den gemäß § 4 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Absatz 1 BauGB in Form einer Offenlage des Vorentwurfes. 
 
Der Landkreis Barnim äußerte in seiner Stellungnahme vom 18.10.2017, dass keine Außenbe-
reichsflächen in den geplanten Geltungsbereich des VBPs einbezogen wurden. Die zu überpla-
nenden Flächen liegen im Siedlungsbereich. Außerdem geht es hierbei um die Wiedernutzbar-
machung und Nachverdichtung von ehemals gewerblich genutzten Flächen. Die Voraussetzun-
gen für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB sind gegeben. Der 
Landkreis Barnim empfahl daher das Bauleitplanverfahren gemäß § 13 a BauGB für die Ent-
wicklung der Flächen zur Wohnnutzung. 
 
Die Gemeinde Britz folgte dieser Empfehlung und hat auf ihrer Sitzung am 26.02.2018 be-
schlossen, den aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wohnbebauung ehemalige 
Eisengießerei“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß  
§ 13 a Absatz 1 Nr. 1 BauGB weiterzuführen. 
Daraus ergibt sich, dass: 
- keine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB durchzuführen ist 
- Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne 
des § 1a Absatz 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig sind 
- keine Angaben nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informatio-
nen verfügbar sind erforderlich sind 
- keine zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Absatz 1 BauGB zu erstellen ist 
- keine Angaben zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen im Sinne des § 4c BauGB 
erforderlich sind und 
- der Flächennutzungsplan gemäß §13 a Absatz 2 Nr. 2 BauGB zu berichtigen ist 
 
Wenngleich bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung gemäß § 13 a Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 Ausgleichsmaßnahmen entbehrlich sind, sollen Maßnahmen der Vermeidung von Eingrif-
fen in die Schutzgüter Berücksichtigung finden, Fachgesetze wie das Bundesimmissions-
schutzgesetz und artenschutzrechtliche Belange (§ 44 BNatSchG) sind zu beachten. 
 
Weitere begründende Ausführungen zum Planverfahren gemäß § 13 a BauGB sind dem Kapitel 
3.1 „Planungsrechtliche Ausgangssituation“ zu entnehmen. 
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1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes/ Eigentumsverhältnisse 

Abbildung 1: Räumliche Lage des Plangebietes 

 
Der rote Punkt in der Abbil-
dung kennzeichnet die räum-
liche Lage des Gebietes des 
aufgestellten vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes der 
Gemeinde Britz. 
 
 
 
 
 
Kartenmaterial: 

Bildschirmfoto vom 24.05.2017 

Brandenburg Viewer  

 

 

 
© GeoBasis-DE/LGB/LBGR, dl-

de/by-2-0, (Daten geändert) 

 
Die Gemeinde Britz befindet sich nördlich, etwa 10 Autominuten vom Stadtzentrum Eberswalde 
entfernt. Die Gemeinde ist unterteilt in Britz „Dorf“ und Britz „Kolonie“, in dem sich das Plange-
biet des aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befindet. Der Geltungsbereich 
des vBP liegt nördlich der Bahnstrecke (6081) Berlin –Gesundbrunnen-Eberswalde-Stralsund. 
Der Eigentümer der Flurstücke innerhalb des aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes ist André Rouvel, Choriner Bahnhofstraße 5 in 16230 Chorin. 

Abbildung 2: Lage des Plangebietes in Britz auf dem ehemaligen Eisengießereigelände 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kartenmaterial: 

Bildschirmfoto Mai 2019 

Brandenburg Viewer  

 
 
 
 
 
© GeoBasis-DE/LGB/LBGR, dl-

de/by-2-0, (Daten geändert) 
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1.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Die Gemeinde Britz ist mit der Anbindung an das Schienennetz der Deutschen Bahn und seiner 
infrastrukturell relativ guten Aufstellung ein attraktiver Wohnstandort. Die Gemeinde Britz ver-
fügt über eine Schule, eine moderne Kindertagesstätte, mehrere Geschäfte zur Deckung des 
täglichen Bedarfs. Die Verwaltung des Amtes Britz-Chorin-Oderberg hat ihren Sitz in Britz auf 
dem ehemaligen Gelände der Eisengießerei sowie mehrere gewerbliche Firmen und Hand-
werksbetriebe sind in der Gemeinde ansässig. 
Mit der Entwicklung von Wohnbauflächen auf dem Gelände der ehemaligen Eisengießerei Britz, 
sieht die Gemeinde die Chance die kontinuierliche Nachfrage an erschlossenen Baugrundstü-
cken zu Wohnzwecken, zeitnah decken zu können. 
 
Auf Antrag des Vorhabenträgers Herrn Andrè Rouvel, hat die Gemeinde Britz deshalb auf ihrer 
Sitzung am 18.05.2015 unter der Beschlussnummer BR-033/2015 die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes „Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei Britz“ mit dem 
Planungsziel der Entwicklung von Wohnbauflächen beschlossen.  

2. Ausgangssituation 
Am 30.11.2015 wurde unter der Beschlussnummer: BR-065/2015 die Aufhebungssatzung zum 
Bebauungsplan „Eisengießerei Britz“ durch die Gemeindevertretung Britz beschlossen. Der 
Bebauungsplan, der das Gebiet als Gewerbegebiet auswies wurde nicht umgesetzt. 
In der Begründung zum Aufhebungsbeschluss wird angeführt: 
„Ausgehend von der wirtschaftlichen Situation zum Zeitpunkt der Fassung des Aufstellungsbe-

schlusses am 28.08.1995 war es Ziel der Planung, den vorhandenen Industriestandort zu si-

chern bzw. planungsrechtlich weiter zu entwickeln. 

Versuche, in diesem Gebiet Gewerbebetriebe anzusiedeln, hatten nur wenig Erfolg, so dass 

sich in den Folgejahren die vorhandene Bausubstanz immer mehr verschlechterte und große 

Teilflächen des B-Plan-Gebietes nicht entsprechend ihrer planungsrechtlichen Bestimmung 

genutzt werden. Die Gemeinde ist seit Jahren bemüht, eine Lösung zur Umgestaltung zu finden 

und damit eine Aufwertung der Flächen zu erreichen. Es ist aber abzusehen, dass eine Ansied-

lung von Gewerbebetrieben in dem Ausmaß, welches der vorhandene Bebauungsplan ermög-

licht, nicht in Anspruch genommen wird und von der Gemeinde auch nicht mehr gewünscht 

wird.“ 

2.1 Bebauung und Nutzung 

Der nördliche Bereich des Plangebietes, welcher im aufgestellten vBP als Mischgebiet ausge-
wiesen ist, ist mit Gebäuden und Anlagen bebaut, die einer gewerblichen Nutzungen dienen 
bzw. leer stehen.  
Das bezeichnete Gebäude 3 (siehe Abb. 3) wird als private Garage und private Werkstatt ge-
nutzt. Nordöstlich des Gebäudes ist ein Schuppen angebaut der privaten Lagerzwecken dient.  
Die Aktivitäten in diesem Gebäude sind sporadisch und privater Natur, ohne erwerbliche Zwe-
cke. Innerhalb des Gebäudes sind gemäß Artenschutzfachbeitrag vom Juli 2021 Ersatzmaß-
nahmen für Rauchschwalben und Nischenbrüter vorgesehen (siehe AFB Abb. 5, Seite 20). Der 
Ersatz dient dem Verlust von Niststätten, die im Zusammenhang mit der Umnutzung des Ge-
bäudes 1 stehen.  
Nordöstlich des Gebäudes 3 befindet sich das gegenwärtig leer stehende Gebäude 4 (siehe 
Abb. 3). Zu Zeiten des Eisengießereibetriebes stand das Gebäude in Verbindung mit der Aufbe-
reitung, des für die Gießerei benötigten Sandes. 
Das Gebäude setzt sich aus dem Maschinenhaus (MH), mit einer geschätzten Gebäudehöhe 
von 13 m und dem aufgesetzten Turm, der geschätzt etwa 21 m (ohne Antennen) hoch ist zu-
sammen. Im Lageplan sind keine Höhenangaben zum Gebäude 4 enthalten. Die vorgenannten 



Gemeinde Britz 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei Britz“  Begründung 

STADT-UND LANDSCHAFTSPLANUNG BANDOW 
Seite | 9 

Höhenangaben wurden abgeleitet aus den Höhenangaben der dahinterliegenden Halle, deren 
Wandhöhe gemäß Lageplan etwa 7.60 m beträgt. 
 

 

Abbildung 3: Foto von nordöstlicher Plangebietsgrenze in Richtung Westen, 17.06.2019 

Rechts im Bild sind die befestigten Außenlagerflächen des Baubetriebshofes des Amtes Britz-
Chorin-Oderberg (Amt BCO) zu sehen. Im Bild hinter dem Gebäude 4, sind links die Hallen der 
Firma Herrmann Elektroanlagen (Herrmannstr. 6) und rechts die des Baubetriebshofes zu er-
kennen. 
Im und am Gebäude 4 sind artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen vorgesehen für den Ver-
lust von dort festgestellten Niststätten.  
Auf Höhe des im Bild zu sehenden Holzstapels, befindet sich unterirdisch ein Leitungsschacht, 
der artenschutzfachlich so aufbereitet werden soll, dass er als Winterquartier für Fledermäuse 
geeignet ist. 
Im westlichen Bereich der festgesetzten Wohngebietsfläche stehen 2 leere Gebäude (siehe 
Abb. 4), welche zu Wohnzwecken umgebaut werden sollen.  
 

 

Abbildung 4: Foto vom südwestlichen Plangebiet in Richtung Norden, 17.06.2019 

Links im Bild sind die Gebäude der bestehenden gewerblichen Nutzungen außerhalb des Plan-
gebietes zu erkennen. Rechts Gebäude 1 und 2. Mittig, die als „Wohnweg“ festgesetzte Fläche, 
die der Erreichbarkeit der Gebäude 1 und 2 dient. 
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Die Freiflächen um die bestehenden Gebäude herum sind überwiegend befestigt mit Straßen-
betonplatten und Schlackepflaster (Mansfelder Pflaster). 
Hinweis: 
Gebäude 1 entspricht dem Gebäude B im Artenschutzfachbeitrag (AFB) 
Gebäude 2 entspricht dem Gebäude A im AFB 
Gebäude 3 entspricht dem Gebäude D im AFB 
Gebäude 4 entspricht dem Gebäude C im AFB (Industriegebäude mit Turmanlage) 
 
Der überwiegende Plangebietsteil ist nach Abriss der baulichen Anlagen der Eisengießerei frei 
von Bebauung und mit einer Weidegraseinsaat begrünt. 
Im Frühjahr 2019 wurde die Fläche als Viehweide für 2 Kühe und ein Kalb genutzt. 
Im Süden des Plangebietes parallel der Bahngleise unterbricht eine Erdaufschüttung mit einer 
Höhe von 2,0 m bis 2,6 m die Sicht auf die Gleise der Bahnanlage Strecke 6981 Berlin-
Eberswalde-Stralsund. Die Böschung ist begrünt mit ruderalen Pflanzenarten.  
Das gesamte Plangebiet ist eingezäunt. Ein Zugang ist nur möglich über das südliche Tor, wel-
ches verschließbar ist. 

Abbildung 5: Luftbild 2016 mit Abgrenzung des Plangebietes  

 
Kartengrundlage: DOP_420604-5858878_photo, Landesvermessung und Geobasisinformation 
Brandenburg, Potsdam März 2017; Aktualität Mai 2016  
© GeoBasis-DE/LGB/LBGR, dl-de/by-2-0, (geändert) 
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2.2 Erschließung/ Ver- und Entsorgung 

Die Erschließung des Plangebietes mit Ver-und Entsorgungsmedien ist neu zu planen und ein-
zurichten, wenngleich bereits einzelne Versorgungsleitungen wie z.B. die der E.DIS Netz GmbH 
z.T. anliegen.  

2.2.1 Löschwasserversorgung 

Voraussetzung für die Zulässigkeit des geplanten Vorhabens ist die Sicherstellung über eine 
ausreichende Löschwassermenge im Brandfall. Um diese sicher zu stellen, gibt es die Möglich-
keit einen Löschwasserteich zu errichten oder die Bereitstellung über die örtliche Trinkwasser-
versorgung mittels Unterflurhydranten zu besorgen. 
Bei der Bereitstellung von Löschwasserentnahmestellen sind die Anforderungen des DVGW-
Arbeitsblattes W 405 zu erfüllen. Für die in den Unterlagen dargestellte Bebauung ist eine 
Löschwasserversorgung von 48 m³/h über 2 Stunden notwendig. 
Die Entnahmestelle muss in einem Umkreis von 300 m um das Löschobjekt zur Verfügung ste-
hen. Gemäß den Ausführungen der Ortsfeuerwehr Britz im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung überlagern sich die Einzugsbereiche mehrere Löschwasserentnahmestellen, die etwa ¾ 
des Plangebietes einschließen. 
Eine Löschwasserentnahmestelle ist im Plangebiet nicht gesondert ausgewiesen. Es wurde 
eine Festsetzung (1.4) aufgenommen, die die Zulässigkeit von Anlagen für die Löschwasserbe-
reitstellung im gesamten Plangebiet bestimmt. 
Dem Vorhabenträger ist es somit möglich, im Rahmen der verbindlichen Erschließungsplanung 
den Standort für die Löschwasserentnahmestelle frei zu wählen. 

2.3 Natur, Landschaft, Umwelt 

2.3.1 Naturräumliche Einordnung 

Die Gemeinde Britz liegt auf der Mecklenburgischen Seenplatte im Naturraum Nordbranden-
burgisches Wald- und Seengebiet und dort in der Nordöstlichen Ecke des Eberswalder Tals. 
(SCHOLZ 1962) 

2.3.2 Schutzgebiete und geschützte Objekte 

Das Plangebiet liegt wie die gesamte Ortschaft Britz im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin.  
Die überplanten Flächen liegen innerhalb des Siedlungsbereiches und sind auf Grund dessen 
nicht von den Verboten gemäß § 6 der Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzge-
bieten und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung mit der Gesamtbezeich-
nung „Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin“ vom 12. September 1990 (/ GBl. 1990 SDr., [Nr. 
1472], S., GVBl. 2008 II S.327) geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Mai 2014 
(GVBl.II/14, [Nr. 28]), betroffen. 
Geschützte Biotope gemäß Biotopschutzverordnung vom 7. August 2006 sind im Plangebiet 
nicht vorhanden. 

2.3.3 Wasser 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 
Das Plangebiet liegt in der Zone III des Wasserschutzgebietes Eberswalde I (Stadtsee). Es gel-
ten die Verbote und Nutzungsbeschränkungen gemäß Kreistagsbeschluss von 1981.  
„Es ist davon auszugehen, dass sich das Plangebiet auch nach einer Neufestsetzung des Was-

serschutzgebietes in diesem befindet und dann die entsprechenden Restriktionen einer neuen 

Schutzgebietsverordnung gelten und anzuwenden sind.“1 

 
1 Stellungnahme Untere Wasserbehörde vom 18.10.2017 
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Gemäß der Abfrage beim LfU2 beträgt der Grundwasserflurabstand zwischen 7,5 und 10 m. 
Bei den Baugrunduntersuchungen zum Neubau der KITA Britz, etwa 100 Meter in südwestlicher 
Richtung wurde Dezember 2014 kein Grundwasser erkundet. Die Bohrtiefen lagen bei 6 m.  
Der Boden unter der obersten Bodenschicht setzt sich zusammen aus Kiese und Sande. 

Es sind mittel- bis grobkörnige, helle, blassgelbliche bis graue Sande ohne nennenswerte 

schluffige Beimengungen. Mit zunehmender Tiefe nimmt die Korngröße zu. In weiteren Tiefen-

lagen wurden z. T. grobsandige Feinkiese erkundet.3 

 
Bewertung 
Wenngleich aus dem Plangebiet selbst noch keine Untersuchungsergebnisse zu den Boden-
verhältnissen vorliegen, ist die Wahrscheinlichkeit groß genug anzunehmen, dass die Wasser- 
und Bodenverhältnisse ähnlich deren sind, die im Zusammenhang des Neubaus der KITA er-
kundet wurden. Die anstehenden Bodenverhältnisse haben zur Folge, dass anfallendes Nieder-
schlagswasser sehr schnell versickert und ins Grundwasser gelangt. Das Grundwasser verun-
reinigende Schadstoffe können so relativ ungehindert in das Grundwasser gelangen. 
Seitens der unteren Bodenschutzbehörde (UB) wurde daraufhin gewiesen, dass das Plangebiet 
als Altlastenverdachtsstandort bekannt ist. Die UB führt aus: 
„Derzeitig liegen keine Erkenntnisse vor, aus denen ein Handlungsbedarf hinsichtlich stofflich-

schädlicher Bodenveränderungen abzuleiten wäre“. 

Die UB führt allerdings im Weiteren aus:  
„Durch einen Sachverständigen, der die erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzt 

sowie über die notwendige gerätetechnische Ausstattung verfügt (§ 18 BBodSchG i.V.m. § 34 

BbgAbfBodG), ist vor Baubeginn eine Gefährdungsabschätzung für den Wirkungspfad Boden-

Mensch und ggf. auch für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser zu erstellen und der UB vor-

zulegen“ 

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die untere Wasserbehörde eine behördliche 
Abstimmung zur Versickerung von Niederschlagswasser fordert.  
Dass rein technisch eine Versickerung des Niederschlagswassers möglich ist, kann auf Grund 
der anstehenden Bodenverhältnisse angenommen werden. 
Je nach Ergebnis der Bodenuntersuchung, die von der UB vor Baubeginn eingefordert wird, 
kann der Fall vorliegen, dass im Boden grundwassergefährdende Schadstoffen anliegen und 
eine Versickerung eingeschränkt oder sogar unterbunden werden muss. 
Allgemein förderlich für die Reinhaltung des Grundwassers ist die schnelle Schaffung einer Ve-
getationsdecke auf einer mindestens 20 cm dicken humosen Oberbodenschicht, so dass bei 
der Versickerung des allgemein belasteten Niederschlagswassers eine Filterung über die obere 
Bodenschicht erfolgen kann. 
Im Bebauungsplan wurde zum Schutz des Grundwassers die textliche Festsetzung TF4.1 wie 
folgt formuliert:  
„Zulässig ist das breitflächige Versickern von Niederschlagswasserabflüssen von gering belas-

teten Herkunftsflächen über die belebte Bodenzone einer ausreichend mächtigen und bewach-

senen Oberbodenschicht gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder mit was-

serrechtlicher Erlaubnis, sofern die Versickerung außerhalb von Altlasten, Altlastenverdachts-

flächen oder Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen und nur auf Flächen mit einem zu 

erwartenden Flurabstand des Grundwassers von 100 Zentimetern oder größer erfolgt. Anderen-

falls (außerhalb WSG) ist die Versickerungsfreistellungsverordnung – BbgVersFreiV zu beach-

ten.“ 

 

 

 

 
2 lfu.brandenburg.de 
3 WILAB 2015 
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2.3.4 Schutzgut Boden / Fläche 

„Die Gemeinde Britz liegt im nördlichen Talsandbereich des Haupttales des Eberswalder Ur-

stromtales, zwischen der Stadtsee-Rinne mit Ragösetal im Süden und der Golzow-Britzer- 

Grundmoräne im Norden. 

Das Eberswalder Urstromtal wird, wie alle Urstromtäler, von mächtigen Sanden aufgebaut, die 

z. T. mehr als 20 m Mächtigkeit erreichen können. Das Gebiet ist gekennzeichnet durch die 

weichselzeitlichen kiesigen Schmelzwassersande. Die Mächtigkeit der Talsande wird in /U3 mit 

ca. 10 m angegeben. Das Liegende des Gebietes bildet die elsterkaltzeitliche Grundmoräne.“4 
 
Erkenntnisse aus spezifischen Bodenuntersuchungen liegen aus dem Plangebiet nicht vor. 
Der Baugrunduntersuchung zum etwa 100 m entfernten KITA-Neubau ist zu entnehmen, dass 
unter der oberen Bodenschicht vorrangig Mittelsande, Feinsande bis hin zu Grobsanden anlie-
gen. Auf Grund der geologischen Entstehung der Böden kann davon ausgegangen werden, 
dass im Plangebiet, abgesehen von der Oberbodenschicht, ähnliche Bodenverhältnisse vorlie-
gen. 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Altlastenverdachtsfläche „S 10/08 Eisengießerei Britz“.  
Aufgrund der historischen industriellen Nutzung der Fläche ist von Vorbelastungen auszugehen. 
Die Abbildung 4 stellt die einstmals bebaute Fläche des Plangebietes dar. Etwa vor 10 Jahren 
wurde mit dem Rückbau der Gebäude und Flächen begonnen. Bis auf die nördlichen Gebäude 
und dem Gebäude im Westen sind die baulichen Anlagen zurückgebaut. Auf den entsiegelten 
Flächen wurde Oberboden aufgebracht und mit einer Weidegrasansaat versehen. 
 

 

Abbildung 6: Flächenversiegelung der Vornutzung als Industriegebiet 

Quelle: Kartenausschnitt des Plans „Flächenermittlung“, Auftragsnummer 118/2009 des Ver-
messungsbüros Rainer Mallon aus Eberswalde. 
 
 
 

 
4 WILAB, Geotechnischer Untersuchungsbericht zur Neubau Kita –Eisenwerkstraße, 16230 Britz, Januar 2015 
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Bewertung: 

Die Böden im Plangebiet unterliegen der Vorbelastung aus der industriellen Vornutzung der 
ehemaligen Eisengießerei. Zwar liegen gemäß Aussage der unteren Bodenschutzbehörde: „ … 
keine Erkenntnisse vor, aus denen ein Handlungsbedarf hinsichtlich stofflich-schädlicher Bo-

denveränderungen abzuleiten wäre …“ dennoch sind Kontaminationen nicht völlig ausge-
schlossen. Es ergeben sich Vorkehrungen, die unter dem Punkt 2.4 Altlasten beschrieben sind.  
 
Eingriffsumfang: 

Mit dem Planvorhaben werden Wiederversiegelungen und Wiederverdichtungen des Bodens 
durch bauliche Anlagen planungsrechtlich vorbereitet. 
Auf der als allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen Fläche können gemäß den getroffenen 
Festsetzungen bis zu 12.553 m² durch bauliche Anlagen wie Gebäude, Stellplätze, Garagen, 
Zufahrten, Terrassen, Geräteschuppen etc. überbaut werden. Im WA1 ist eine Fläche von  
1.355 m² durch bestehende Gebäude, die umgenutzt werden sollen bebaut. 
Das ausgewiesene Mischgebiet ist etwa zur Hälfte überbaut und die Bodenfläche überwiegend 
versiegelt. Durch die zulässige Grundflächenzahl von 0,6 im Westen (bestehende Nutzungen) 
und der GRZ von 0,4 im Osten und südlich der Planstraße D (unbebaut) ist die Überbaubarkeit 
von 2.983m² vorbereitet und möglich. 
Durch Verkehrsflächen werden insgesamt 5.309 m² in Anspruch genommen. 4.200 m² davon 
dürfen überbaut werden. Ein kleiner Anteil davon ist bereit durch Flächenbefestigungen wie 
Betonplatten, Betonsteinpflaster oder Schlackepflaster befestigt (im Bereich der Mischgebiets-
ausweisung, Wohnweg und der Fußweg). 

2.3.5 Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Die Untere Denkmalschutzbehörde (UDB) des Landkreises Barnim gab im Rahmen der frühzei-
tigen Behördenbeteiligung den Hinweis: 
„Im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind bisher keine Bodendenkmale be-

kannt. Generell gilt jedoch die Fundanzeigepflicht gemäß § 11 Brandenburgisches Denkmal-

schutzgesetz. Sollten bei Erdarbeiten Funde oder Befunde (Steinsetzzeug, Mauerwerk, Erdver-

färbungen, Holzpfähle, Knochen, Tonscherben, Metallgegenstände o.ä.) entdeckt werden, sind 

diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Barnim anzuzeigen.“ 

Darüber hinaus sind Belange des Baudenkmalschutzes bei dem Vorhaben nicht betroffen. 

2.3.6 Orts- und Landschaftsbild 

Das Plangebiet schließt an Siedlungsbereiche an, die eine Mischnutzung aus Gewerbe, Verwal-
tungen, Wohnen und sozialen Einrichtungen (Kindertagesstätte) aufweisen. Der Blick aus dem 
Plangebiet in Richtung Norden und Westen fällt auf Gebäude, die auf gewerbliche Nutzungen 
schließen lassen. Im Süden fällt der Blick auf einen begrünten Erdwall, der das Plangebiet von 
den Gleisanlagen der Bahn trennt. Vom Plangebiet aus hinter den Gleisanlagen verstellen 
hochgewachsenen Laub- und Nadelgehölze den Blick auf die angrenzenden Gebäude der Cho-
riner Straße. Im Osten begrenzen Vorwaldstadien aus jungen Kiefern und Robinien den Blick in 
die freie Landschaft. 
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2.3.7 Biotoptypen 

Die Zuordnung zu den Biotoptypen gemäß Brandenburger Biotoptypenliste von 2011 sowie der 
Beschreibung der Biotoptypen von 2007 erfolgte auf Grund einer Begehung im Mai 2017 und 
Mai 2019. Folgende Biotoptypen wurden ermittelt: 

Tabelle 1: Biotoptypen des Plangebietes 

Biotoptypnummer/ Beschreibung Flächengröße/ 
Bestand 

03 Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren 
03100 vegetationsfreie und -arme Rohbodenstandorte (Deckungs-
grad < 10%) 
03110 vegetationsfreie und -arme Sandflächen 
 

3.670 m² 

03200 Ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren 
03240 zwei- und mehrjährige ruderale Stauden und Distelfluren 

Böschung parallel zur Gleisanlage 
Kanadische Goldrute, Ackerkratzdistel , Quecke,  

2.755 m² 

05 Gras- und Staudenfluren 
051111 Artenreiche Magerweide 
Gemäß Aussage des Vorhabenträgers wurde die Fläche mit einer Wei-
degras-Saatgutmischung bestellt. Die Fläche wird regelmäßig gemäht 
oder beweidet. Im Frühjahr 2019 weideten auf der Fläche 2 Kühe und 
ein Kalb. Zur angesäten Grasmischung gesellen sich ruderale Stauden-
arten wie Graukresse, Natternkopf, Ackerkratzdistel, Klatsch-Mohn, Lö-
selsrauke, Vogelwicke, Rainfarn u.a. 

19.070 m² 

08280 Vorwälder 
08281 Vorwälder trockener Standorte/ Industriebrache 
Außerhalb des Plangebietes, östlich angrenzend 

-------------------- 

12300 Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen 
12310 Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen (in 

Betrieb) 

Flächen nördlich des Plangebietes (Mischgebietsausweisung) 

3.970 m² 

12320 Industrie- und Gewerbebrache 

Flächen westlich im Plangebiet, verschiedenartig befestigte Außenflä-
chen Gebäudefläche beträgt 1.355 m² 

3.870 m² 

Geschützte Biotopstrukturen und geschützte Pflanzen sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
 

Abbildung 7: Foto in 
Richtung Nordost auf 
das Plangebiet  

 

Standort in Nähe 
Eisenwerkstraße 
(Zufahrt zum Plange-
biet), Aufnahme vom 
24.04.2019 
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Bewertung: 

Die ehemalige Industriebrache hat auf den Flächen, auf denen die baulichen Anlagen zurück 
gebaut wurden, eine ökologische Aufwertung erfahren. 
Auf den knapp 2 ha großen entsiegelten Flächen wurde vom Eigentümer der Fläche eine Wei-
degrassaatgutmischung eingebracht. Die entstandene Magerwiese unterliegt der Bearbeitung 
durch Mahd und Beweidung. Neben den angesäten Weidegräsern haben sich einige ruderale 
Staudenarten auf der Fläche etabliert, die die Fläche hinsichtlich ihres Blüheffektes insbesonde-
re für Insekten aufwerten. 
Die entstandenen Grünflächen, einschließlich des mit ruderalen Pflanzenarten bewachsenen 
südlichen Erdwalls, haben eine geringe bis mittlere ökologische Wertigkeit.  
 
Eingriffsbeschreibung: 

Mit Umsetzung des Planvorhabens treten anstelle der Magerweide, gärtnerisch gestaltete pri-
vate Grünflächen, die sich aus Zierrasen und ggf. Sträuchern zusammensetzen. Je nach Viel-
fältigkeit der Gartengestaltung können Lebensbereiche z.B. für Insekten entstehen, die der 
Wertigkeit des jetzigen Zustands entsprechen.  
Der Erdwall soll die Lärmschutzfunktionen erfüllen und wird auf Grund dessen auf 4 m erhöht. 
Nach Beendigung der Modellierung entstehen dort wieder begrünte Flächen. 
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2.3.8 Tiere / artenschutzfachliche Belange 

Anhand der vorhandenen Biotopstrukturen im Plangebiet, finden Tierarten, deren Lebensraum 
und insbesondere die Fortpflanzungsstätte an Gehölze gebunden sind, keine geeigneten Be-
dingungen, da nur im Randbereich vereinzelt wenige Gehölzstrukturen vorhanden sind, die vom 
Vorhaben nicht betroffen sind. 
Hauptaugenmerk liegt also auf Arten, die in Siedlungsgebieten und Ortsrandlagen vorkommen 
können. 
Dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB, Anlage 2) ist das Vorkommen folgender Brutvo-
gelarten an Bestandsgebäuden innerhalb des Plangebietes zu entnehmen: 
 

Abbildung 8: Auszug AFB, Tabelle 4 

 
Das Gebäude B befindet sich nördlich an der westlichen Plangebietsgrenze. Das dort südlich 
stehende Gebäude weist keine relevanten Brutvogelarten auf. 
 

Abbildung 9: Auszug AFB, Tabelle 7 
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Das Gebäude C ist der Turm und das Maschinenhaus. 
Bodenbrüter: 
Eine systematische Artenerfassung nach standardisiertem Vorgehen erfolgt auf der Vorhaben-
fläche nicht. 
Potentiell scheint die Magerwiese mit einer fast 2 ha großen Fläche für am Boden brütende Vo-
gelarten geeignet zu sein, doch während der mehrfachen Begehungen der Fläche wurde weder 
typischer revieranzeigender Vogelgesang von z.B. Feldlerchen vernommen noch konnten Indi-
viduen dem Lebensraum entsprechende Vogelarten (Grauammer, Braunkehlchen, Feldlerche, 
Heidelerche etc.) erfasst werden. Über der Fläche wurden Rauchschwalben auf Futtersuche 
beobachtet. 
Die Magerweide eignet sich dennoch gut als Futterquelle für Vögel, insbesondere werden von 
den Exkrementen der Rinder Insekten angelockt, die wiederum auch von Fledermäusen gejagt 
werden. 
Alle europäischen Vogelarten unterliegen den Schutzbestimmungen des § 44 des Bundesna-
turschutzgesetzes (BNatSchG). 
 
Fledermäuse: 
Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich in längere Zeit leer stehenden geeigneten und zugängli-
chen Gebäuden Fledermäuse ansiedeln. Eine Kontrolle der Gebäude auf Fledermausvorkom-
men brachte folgendes Ergebnis: 

Abbildung 10: Auszug AFB, Tabelle 3 

 

Abbildung 11: Auszug AFB, Tabelle 6 

 
 
Insekten 
Der Vegetationsbestand auf der Magerweide weist durchschnittliche Blühaspekte auf, die Insek-
ten wie z.B. Bienen, Hummeln und Schmetterlinge als Nahrungsquelle dienen können.  
 
Amphibien 
Das Vorkommen von Amphibien im Plangebiet kann nahezu ausgeschlossen werden. Weder 
im Plangebiet noch im Umfeld des Plangebietes befinden sich Gewässer, die ggf. als Laichge-
wässer geeignet wären. 
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Reptilien 
Die geringe Deckungsmöglichkeiten auf der Weidefläche (Schutz vor Fressfeinden wie z.B. 
Mäusebussard, Rotmilan) und die möglichen Trittschäden, verursacht durch die Weidetiere, 
weisen das Plangebiet zu keinen ganzjährigen attraktiven Lebensraum für Reptilien aus. 
„Auf den kurzrasigen und deckungsarmen Weideflächen fehlen Schutz und Möglichkeiten der 
Thermoregulation. … Es gibt auch Hinweise darauf, dass Reptilien Flächen mit Weidetieren 
selbst dann meiden, wenn dort gute Strukturen vorhanden sind (BLANKE 2010).“5 
 
Die östlich angrenzende Industriebrache, die sich mittlerweile zu einem Vorwald trockener 
Standorte entwickelt hat weist dahingehend wesentlich bessere Eigenschaften auf. Das Vor-
kommen von Zauneidechsen ist dort erheblich höher als im Plangebiet.  
Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass einige Individuen der Art das Plangebiet 
zur Nahrungssuche nutzen. 
Der südlich angrenzende Erdwall kann nicht grundsätzlich als Lebensraum für Reptilien ausge-
schlossen werden, so dass sich entsprechende durchzuführende Vermeidungsmaßnahmen 
ergeben, die unter Punkt 5.6.1 aufgeführt sind. 
Dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB, Anlage 2) sind bezüglich des Erdwalls folgende 
Aussagen zu entnehmen: 
Im Rahmen der Untersuchung der Reptilien im Juni/Juli 2020, durch die UWEG Eberswalde, wurden auf 

dem betreffenden, noch zu erweiternden Damm/Erdwall entlang der Bahnlinie am Südostrand des Ge-

ländes der ehemaligen Eisengießerei in Britz regelmäßig Zauneidechsen und auch die Blindschleiche 

nachgewiesen. Die Populationsgröße der Zauneidechse wurde dabei auf ca. 50 Tiere geschätzt. 

 

Abbildung 12: Auszug AFB, Tabelle 8 

 
Das südöstlich an den Erdwall anschließende Areal der Bahn weist gut geeignete Habitate für Zau-

neidechsen mit mehreren Metern breiten Streifen besonnter ruderaler Gras- und Staudenfluren mit 

Einzelgehölzen sowie Bahnschotter entlang der Gleise auf. 

Die Angaben zum Raumanspruch von Zauneidechsen sind, je nach Eignung des Habitats und räumlicher 

Nähe notwendiger Habitatrequisiten, ganz unterschiedlich. Beobachtungen aus der Praxis zeigen eine 

Spannweite von 1 m² bis zu über 2000 m². 

Für die Ermittlung des Flächenbedarfs für vorgezogene Ausgleichsflächen wird daher ein anerkannter 

Mittelwert herangezogen. Laut LAUFER (2013) beträgt der mittlere Flächenbedarf einer adulten Zau-

neidechse ca. 150 m². Diese Flächengröße wird von LAUFER (2013) bei der Neugestaltung von Lebens-

räumen als Mindestgröße angesehen, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Habitate 

der Männchen und Weibchen überlappen. Zusätzlich ist jedoch zu beachten, dass neu geschaffene Le-

bensräume in den ersten Jahren nicht die Qualität alter Lebensräume erreichen. Dementsprechend 

muss eine ausreichend große Fläche bereitgestellt werden. Nach gutachterlicher Einschätzung wird des-

halb im vorliegenden Fall sowohl für adulte, subadulte, als auch für juvenile Zauneidechsen ein mittlerer 

 
5 Ina Blanke, Die Zauneidechse zwischen Licht und Schatten, Laurenti Verlag 2010 
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Flächenbedarf von je 150 m² angesetzt. Im Untersuchungsgebiet lag das Tagesmaximum an beobachte-

ten Zauneidechsen bei mindestens 5 Tieren (UWEG 2020). Bei Eidechsenkartierungen können nie alle 

vorkommenden Eidechsen durch Beobachtung nachgewiesen werden. Der tatsächliche Bestand wird 

anhand eines Korrekturfaktors geschätzt. Der Korrekturfaktor hängt dabei sehr stark von der Übersicht-

lichkeit des Lebensraumes und der Erfahrung des Kartierers ab. Bei guter Übersichtlichkeit des Geländes 

und erfahrenem Kartierer muss mindestens ein Faktor von 6 angenommen werden. Für unübersichtliche 

Habitate dürften oft Faktoren über 20 angemessen sein (LAUFER 2013). 

 

Klein- und Mittelsäuger 
Der Planstandort wird als Lebensraum für im Boden lebenden bzw. grabenden Kleinsäuger 
(Mäuse, Maulwurf) auf Grund der Bodenverhältnisse eher schlecht eingeschätzt. Die anstehen-
den sandigen Böden haben zwar gut grabfähige Eigenschaften, nur fallen die Gänge immer 
wieder zusammen und sind deshalb weniger gut geeignet als Fortpflanzungs- und Ruhestätte.  
 
Für Mittelsäuger wie Igel und Wildkaninchen ist der Zugang zum Gelände durch Schlupflöcher 
unterm Zaun gegeben. 
 
Der § 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes bestimmt: 
 
Es ist verboten: 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören, 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
 
Im Absatz 5 wird weiter bestimmt:  
 
(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 
Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchge-
führt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- 
und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betrof-
fen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Ver-
stoß gegen 
 
1.    das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein-
trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei An-
wendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 
kann, 
2.    das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschä-
digung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 
Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den 
Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Be-
schädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 
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oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese 
Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 
3.    das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt wird. 
 
Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 
Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG auf-
geführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Ar-
ten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Ver-
stoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 
 
Bei Durchführung der aufgeführten Vermeidungs-, Schutz- und Kompensationsmaßnahmen 
unter 5.6.1 ist davon auszugehen, dass die Erhaltung-/ Stabilisierung der lokalen Populationen 
der betroffenen Fledermäuse und Vögel sowie Reptilien im räumlichen Zusammenhang lang-
fristig gewährleistet bleibt. 

2.3.9 Schutzgut Mensch und die Bevölkerung insgesamt 

Das Plangebiet grenzt im Süden unmittelbar an die Bahnanlagen der Strecken: Berlin-
Eberswalde-Stralsund (Bahnstrecke 6081) bzw. an die Strecke, die nach Joachimsthal und wei-
ter führt (Bahnstrecke 6759). 
Die vorbeifahrenden Züge verursachen Lärm und Erschütterungen, die in das Plangebiet emit-
tieren. Im Norden grenzen gewerblich genutzte Flächen an das Plangebiet, die insbesondere 
tagsüber in das südlich geplante Wohngebiet emittieren.  
Um die voraussichtlichen Auswirkungen auf die geplanten Nutzungen (allgemeines Wohnge-
biet) beurteilen zu können wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches die Schallimmissi-
onen im Geltungsbereich des VBPs durch Anlagengeräusche und Geräusche von öffentlichen 
Verkehrsflächen darstellt und bewertet (Anlage 1). 

2.3.9.1 Beurteilungsgrundlagen 

DIN 18005 
 

Die DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau (Juli 2002) Teil 1 mit ihrem Beiblatt 1 (Mai 1987) Die DIN 

18005 – Schallschutz im Städtebau (Juli 2002) mit ihrem Beiblatt 1 (Mai 1987) enthält anerkannte Rege-

lungen zum Verfahren der schalltechnischen Berechnung und Beurteilung im Rahmen der Bauleitpla-

nung. 

Das Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 (Mai 1987) enthält schalltechnische Orientierungswerte für die unter-

schiedlichen schutzbedürftigen Nutzungen. Die Orientierungswerte der DIN 18005 sind aus der Sicht des 

Schallschutzes im Städtebau erwünschte Zielwerte, dürfen jedoch keinesfalls als gesetzliche Grenzwerte 

betrachtet werden. Sie stellen für die planaufstellende Gemeinde Anhaltspunkte für die städtebauliche 

Planung dar, gelten jedoch nicht für die Beurteilung der Zulässigkeit von Einzelvorhaben. 
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Anlage1/Tabelle 2 Orientierungswerte für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie Geräusche von 

vergleichbaren öffentlichen Betrieben 

 
 

Gebietsausweisung  

 

Schalltechnische Orientierungswerte  

tags 

06.00 Uhr bis  

22.00 Uhr 

nachts 

22.00 Uhr bis  

06.00 Uhr 

Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete  50 dB 35 dB 

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und Cam-

pingplatzgebieten  

55 dB 40 dB 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI)  60 dB 45 dB 

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE)  65 dB 50 dB 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen  55 dB 55 dB 

 
Anlage1/Tabelle 3  

Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1 (Mai 1987), für Verkehrslärm 

 
 

Gebietsausweisung  

 

Schalltechnische Orientierungswerte  

tags 

06.00 Uhr bis  

22.00 Uhr 

nachts 

22.00 Uhr bis  

06.00 Uhr 

Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete  50 dB 40 dB 

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und Cam-

pingplatzgebieten  

55 dB 45 dB 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI)  60 dB 50 dB 

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE)  65 dB 55 dB 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen  55 dB 55 dB 

 
16. BImSchV 
Als Beurteilungsmaßstab zur Bewertung von Verkehrslärm auf öffentlichen Verkehrsflächen dient die 

Verkehrslärmschutzverordnung, Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung) vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036), geändert 

19.09.2006 (BGBl. 2146)). 

Sie gilt für den Neubau oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen. Eine Änderung eines Ver-

kehrsweges ist u. a. dann gegeben, wenn auf bestehenden Verkehrsflächen durch bauliche Eingriffe eine 

Erhöhung des Verkehrslärms um 3 dB (A) zu besorgen ist. Sie kann nach fachlicher Einschätzung auch zur 

Beurteilung der Veränderung von Verkehrsströmen auf bestehenden Verkehrswegen herangezogen 

werden. 

Anlage1/Tabelle 4 Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
 

Gebietsausweisung  

 

Immissionsgrenzwerte  

tags 

06.00 Uhr bis  

22.00 Uhr 

nachts 

22.00 Uhr bis  

06.00 Uhr 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, Altenheime 57 dB 47 dB 

Reine und Allgemeine Wohngebiete (WR und WA), Kleinsied-

lungsgebiete (WS) 

59 dB 49 dB 

Kerngebiete, Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 64 dB 54 dB 

Gewerbegebiete (GE) 69 dB 59 dB 
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TA Lärm 
Für die Beurteilung der von gewerblichen Anlagen ausgehenden Geräusche gilt die TA Lärm (Sechste 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26.08.1998, rechtskräftig ab 01.11.1998, veröffentlicht im Gemein-

samen Ministerialblatt Nr. 26 vom 28.08.1998). 

Für nicht gewerbliche Anlagen kann die TA Lärm sinngemäß angewandt werden. 

Gemäß Nr. 3.2 TA Lärm ist der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sicherge-

stellt, wenn die Gesamtbelastung am maßgeblichen Immissionsort die Immissionsrichtwerte nicht über-

schreitet. 

Die TA Lärm dient zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Um-

welteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 

Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige 

Anlagen den Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen. 

Die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm für den Vergleich mit den ermittelten Beurteilungspegeln 

betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden: 

 
Anlage1/Tabelle 5 Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
 

Gebietsausweisung  

 

Immissionsrichtwerte  

tags 

06.00 Uhr bis  

22.00 Uhr 

nachts 

22.00 Uhr bis  

06.00 Uhr 

Industriegebieten 70 dB 70 dB 

Gewerbegebieten 65 dB 50 dB 

Urbane Gebiete 63 dB 45 dB 

Kern-Dorf- und Mischgebiete 60 dB 45 dB 

Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 55 dB 40 dB 

Reine Wohngebiete  50 dB 35 dB 

Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 dB 35 dB 

 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 

dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Für bestimmte Zeiten ist bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräu-

schen durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zu berücksichtigen. 

an Werktagen    06.00 – 07.00 Uhr 

    20.00 – 22.00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen 06.00 – 09.00 Uhr 

    13.00 – 15.00 Uhr 

    20.00 – 22.00 Uhr 

Ggf. sind Zuschläge für Tonhaltigkeit, Impulshaltigkeit und/oder Informationshaltigkeit auf den Mitte-

lungspegel zu vergeben. 

Der o. g. Ruhezeiten-Zuschlag ist ausschließlich für Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete, Kur-gebiete, 

Krankenhäuser und Pflegeanstalten zu berücksichtigen. 

Beurteilungszeiten sind für die Beurteilung nach TA Lärm: 

    die Tagzeit (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 

    die lauteste Stunde des Nachtzeitraums (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr). 
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2.3.9.2 Relevante Immissionsorte 

Die Schutzwürdigkeit der Nutzungen innerhalb der geplanten Baugrenzen bemisst sich an den schall-

technischen Orientierungswerten für die städtebauliche Planung der DIN 18005-1 und den Immissions-

grenzwerten der 16. BImSchV für ein Allgemeines Wohngebiet.  

Weil für die geplanten Mischgebietsflächen  

- Einzelhandelsbetriebe, Vergnügungsstätten, Sport- und Freizeitanlagen nicht zugelassen werden,  

- keine gegenüber Schalleinwirkungen sensible Bestandsnutzung vorliegt,  

- gleichzeitig aber Spielflächen und Außenwohnbereiche nicht ausgeschlossen werden  

ergibt sich für die Mischgebietsfläche ein Schutzanspruch, der sich an den schalltechnischen Orientie-

rungswerten für die städtebauliche Planung der DIN 18005-1 und den Immissionsgrenzwerten der 16. 

BImSchV für Mischgebiete für den Tagzeitraum bemisst.  

Als Immissionshöhen werden 3,0 Meter über Grund und 6,0 m über Grund untersucht, um Erdgeschoss 

und erstes Obergeschoss mit hinreichender Genauigkeit beurteilen zu können. 

Beurteilt werden die als Allgemeines Wohngebiet und als Mischgebiet ausgewiesenen Flächen des vor-

habenbezogenen B-Planes. 

2.3.9.3 Schallemissionen 

Öffentlicher Verkehr / Schiene 
Nach Mitteilung der Deutschen Bahn AG, Verkehrsmanagement, vom 13.03.2020 werden für das Prog-

nosejahr 2030 für die Strecken 6759 und 6081 

- Anzahl der Züge in der Tagzeit (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 

- Anzahl der Züge in der Nachtzeit (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 

- der Zugart/ Fahrzeugkategorie und 

- der maximalen Geschwindigkeiten 

 

Anlage 1/Abb. 11 Verkehrsprognosedaten für den Schienenverkehr Bahnstrecke 6759, Abschnitt Britz-

Herrmannstraße im Prognosejahr 2030
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Anlage1/Abb. 12 Verkehrsprognosedaten für den Schienenverkehr Bahnstrecke 6081, Abschnitt Britz-

Herrmannstraße im Prognosejahr 2030 
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Bestand Anlagen - / Gewerbeemissionen 
Im Norden und Westen grenzt das Wohngebiet an gewerbliche Nutzungen, die von ihren Emissionserwartungen als mischgebietsverträglich einge-
schätzt werden und das Wohnen nicht wesentlich stören. Dazu zählen im Westen Lagergebäude, im Norden ein Elektronik-Betrieb, ein Elektroanla-
gen-Betrieb, der Baubetriebshof der Gemeinde Britz und im Nordosten ein Metallbaubetrieb.  

Tabelle 2 Übersicht Gewerbebetriebe 

Adresse Betrieb / Insti-
tution  

Tätigkeit Beurteilungsrelevanz 

Eisen-
werkstraße 7 

Fa. Veaceslav 
Hänschke 

Einbau von genormten 
Baufertigteilen, Fahr-
zeugverwerter, Fuger, 
Parkett-, Fliesen., Plat-
ten, Mosaik-, Estrich und 
Bodenleger, Veranstal-
tungsservice, Dienstleis-
tungsservice 

Am Standort findet eine Büro und Lagernutzung statt.  
Beurteilungsrelevant sind die dem Geltungsbereich des B-Plans nächstliegenden 15 PKW-Parkplätze.  
Beurteilungsrelevant sind folgende Anlagenteile:  

PKW-Parkplatzverkehr1  

Berücksichtigt wurden 72 Parkplatzbewegungen pro Tag. Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) 
zugrunde gelegt. 

Eisen-
werkstraße 5 

Kindertages-
stätte 

Keine Beurteilung erforderlich, da die von dort ausgehenden Schallimmissionen als sozialadäquat betrachtet werden können 

Eisen-
werkstraße 8 

Fa. Daniel 
Riedel 

Selfstorage-Lagerräume 
Metallschleifen, Polieren, 
Werkstattbereich 

Beurteilungsrelevante Werkstattgeräusche treten außerhalb der Gebäude nicht auf. Für den Werk-
stattbereich wird das Verladen von Paletten berücksichtigt. Für die Selfstorage-Lagerräume entstehen 
Verkehrsgeräusche und Umschlaggeräusche. Beurteilungsrelevant sind folgende Anlagenteile: 
PKW-Parkplatzverkehr1 
Berücksichtigt wurden 64 Parkplatzbewegungen pro Tag. Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) 
zugrunde gelegt. 
Lieferverkehr2 
Berücksichtigt werden 2 Lkw während der Tagzeit an Werktagen. Für die Rangiervorgänge des Lkw 
wird ein mittlerer Schallleistungspegel angesetzt, der 3 dB (A) über dem Schallleistungspegel eines 
Streckenabschnittes liegt. Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 
Warenumschlag: 
Es wird davon ausgegangen, dass pro Tag maximal 12 Rollcontainer (entspricht 24 Überfahrten über 
die fahrzeugeigene Ladebordwand) zu berücksichtigen sind. Es wird von einem einstündigen Be- und 
Entladebetrieb mit einem mittleren Schallleistungspegel von 93,6 dB (A) während der Tagzeit an 
Werktagen ausgegangen. Die Emissionshöhe beträgt 1,5 Meter über Grund. 

Eisen-
werkstraße 11 

Amt Britz-
Chorin-

Rathaus  Beurteilungsrelevante ist der Besucherparkplatz. Berücksichtigt werden 5 Stellplätze.  

PKW-Parkplatzverkehr1: Berücksichtigt wurden 48 Parkplatzbewegungen pro Tag. Der Spitzenpegel 
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Adresse Betrieb / Insti-
tution  

Tätigkeit Beurteilungsrelevanz 

Oderberg wurde mit 100 dB (A) zugrunde gelegt. 

Eisen-
werkstraße 14 

Fa. René Witt Fliesen-Raumausstatter, 
Holz- und Bautenschutz-
gewerbe Einbau von 
genormten Baufertigtei-
len (z. B. Fenster Pflas-
terarbeiten von privaten 
Außenanlagen, Gara-
genzufahrten (Teiltätig-
keit des Straßenbauer-
Handwerks) 

Rene Witt - Bauunter-
nehmen: Tiefbauunter-
nemen/Pflasterfirma mit 
einem LKW, einem Rad-
lader und einem Mini-
bagger. 

Die Fahrzeuge befinden sich in einer Halle auf dem eigenen Wohngrundstück des Inhabers und wer-
den je nach Einsatz täglich einmalig beladen und fahren dann anschließend zum Einsatzort. Der In-
haber hat einen Mitarbeiter. Dieser parkt auf dem Grundstück – es gibt keinen Kunden- oder Mitarbei-
terparkplatz. 

Beurteilungsrelevant sind folgende Anlagenteile: 

PKW-Parkplatzverkehr1 

Berücksichtigt wurden 10 Parkplatzbewegungen pro Tag. Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) 
zugrunde gelegt. 

Lieferverkehr2 
Berücksichtigt wird ein Lkw während der Tagzeit an Werktagen. Für die Rangiervorgänge des Lkw 
wird ein mittlerer Schallleistungspegel angesetzt, der 3 dB (A) über dem Schallleistungspegel eines 
Streckenabschnittes liegt. Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

Warenumschlag 

Es wird davon ausgegangen, dass pro Tag maximal 6 Rollcontainer (entspricht 12 Über-fahrten über 
die fahrzeugeigene Ladebordwand) zu berücksichtigen sind. Es wird von einem einstündigen Be- und 
Entladebetrieb mit einem mittleren Schallleistungspegel von 90,6 dB (A) während der Tagzeit an 
Werktagen ausgegangen. In die Betrachtung der kurzzeitigen Geräuschspitzen fließen die transport-
bezogenen Einzelereignisse mit 110 dB (A) ein. Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

Fa. Ramona 
Wählisch 

Handel mit Kosmetikpro-
dukten 

Berücksichtigt wird PKW-Verkehr. 

PKW-Parkplatzverkehr1 

Berücksichtigt wurden 4 Parkplatzbewegungen pro Tag. Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) zu-
grunde gelegt. 

Fa. Igor Werth Veranstaltungsservice, 
Dienstleistungsservice im 
Bereich Messebau, Ein-
bau von genormten Fer-
tigteilen, Parkett-, Flie-
sen-, Estrich- und Boden-
leger 

PKW-Parkplatzverkehr1 

Berücksichtigt wurden 10 Parkplatzbewegungen pro Tag. Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) 
zugrunde gelegt. 
Lieferverkehr2 
Berücksichtigt wird ein Lkw während der Tagzeit an Werktagen. Für die Rangiervorgänge des Lkw 
wird ein mittlerer Schallleistungspegel angesetzt, der 3 dB (A) über dem Schallleistungspegel eines 
Streckenabschnittes liegt. Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

Warenumschlag 
Es wird davon ausgegangen, dass pro Tag maximal 6 Rollcontainer (entspricht 12 Über-fahrten über 
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Adresse Betrieb / Insti-
tution  

Tätigkeit Beurteilungsrelevanz 

die fahrzeugeigene Ladebordwand) zu berücksichtigen sind. Es wird von einem einstündigen Be- und 
Entladebetrieb mit einem mittleren Schallleistungspegel von 90,6 dB (A) während der Tagzeit an 
Werktagen ausgegangen. In die Betrachtung der kurzzeitigen Geräuschspitzen fließen die transport-
bezogenen Einzelereignisse mit 110 dB (A) ein. Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

Eisen-
werkstraße 10 

Fa. Kämpfe 
Elektronik 
GmbH 

Fertigung von elektroni-
schen Baugruppen 

40 MitarbeiterInnen 

PKW-Parkplatzverkehr1 
Berücksichtigt wurden 96 Parkplatzbewegungen pro Tag. Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) 
zugrunde gelegt. 

Lieferverkehr2 

Berücksichtigt wird ein Lkw während der Tagzeit. Für die Rangiervorgänge des Lkw wird ein mittlerer 
Schallleistungspegel angesetzt, der 3 dB (A) über dem Schallleistungspegel eines Streckenabschnit-
tes liegt. Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

Warenumschlag 

Es wird davon ausgegangen, dass pro Tag maximal 12 Rollcontainer (entspricht 24 Überfahrten über 
die fahrzeugeigene Ladebordwand) zu berücksichtigen sind. Es wird von einem einstündigen Be- und 
Entladebetrieb mit einem mittleren Schallleistungspegel von 93,6 dB (A) während der Tagzeit an 
Werktagen ausgegangen. In die Betrachtung der kurzzeitigen Geräuschspitzen fließen die transport-
bezogenen Einzelereignisse mit 110 dB (A) ein. Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

Betrieb der raumlufttechnischen Anlagen 

Für Auslässe der Abluft der Lüftungsanlage wird ein Schallleistungspegel von 84 dB (A) berücksich-
tigt. Für die Kompressoranlage wird ein Schallleistungspegel von 86 dB (A) berücksichtigt. Für die 
Kühlanlage wird ein Pegel von 82 dB (A) berücksichtigt. 

Herrmann-
straße 1 

PS VERLAG 
Peter Span-
genberg 

Druckerei Auf dem Gelände befinden sich nach Betreiberangaben sieben Stellplätze zum Kühlen von Tiefkühl-
kosttransportern. Derzeit wird ein Kühltransporter betrieben, dessen mitfahrendendes Kühlaggregat in 
der lautesten Nachtstunde unter Volllast betrieben werden kann. Der Inhaber plant den Transport von 
TK-Kost auszubauen (mit bis zu 10 Kühlfahrzeugen). 

Ebenfalls befindet sich ein Verlag mit Druckerei auf dem Gelände. Der Betrieb ist von 9-20 Uhr geöff-
net. Im Frühling (April bis Juni) werden hier Schulbücher gedruckt. Ein nächtlicher Betrieb wird nicht 
ausgeschlossen. Nach Betreiberangaben wird die Er-weiterung der Druckerei mit einer Verdoppelung 
der Kapazität geplant. 

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der bestehende Friedhof und benachbarte Wohnnut-
zungen als bestehende maßgebliche Immissionsorte am Tag und in der Nacht wegen ihrer Schutz-
würdigkeit gegenüber Schallimmissionen begrenzend für die Entwicklung des Betriebes und die An-
forderungen an die Begrenzung von Schallemissionen sind. Es wird weiter davon ausgegangen dass 
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Adresse Betrieb / Insti-
tution  

Tätigkeit Beurteilungsrelevanz 

die Stellfläche für den derzeit betriebenen Standplatz für LKW mit mitfahrendem Kühlaggregat und 
geplante 6 weitere Stellplätze maßgeblich das Emissionsgeschehen bestimmen. In einem iterativen 
Verfahren wurde fest-gestellt, dass bei einem Schallleistungspegel von 92,9 dB (A) in einer Emissi-
onshöhe von 2 Metern in der Tagzeit und 75 dB (A) in der lautesten Nachtstunde und für die Abstrah-
lung des Druckereigebäudes ein Schallleistungspegel von 80 dB (A) am Tag und von 75 dB (A) wäh-
rend der lautesten Nachtstunde gerade noch zulässig wäre, wenn ein schädliches Zusammenwirken 
mit Fremdgeräuschen auszuschließen ist. 

Hermann-
straße 8 

Bauhof der 
Gemeinde 
Britz 

zwei LKWs, ein VW 
Transporter und noch 
weitere kleine Trans-
portfahrzeuge, sonstige 
Baustoffe; die Mitarbeiter 
kommen täglich zur La-
gerhalle um die Stoffe 
abzuholen. 

Umschlagprozesse auf Außen-Lagerplätzen 

Es wurden Umschlagprozesse auf zwei Lagerplätzen berücksichtigt. Weil nicht ausgeschlossen wer-
den kann, dass an mehr als 10 Tagen pro Jahr auch Umschlagprozesse auf dem Lagerplatz-1 statt-
finden können und sich künftig Zahl und Dauer von Umschlagprozessen erhöhen können, wird fol-
gende Schallabstrahlung berücksichtigt: 

Lagerplatz-1: 

mittlerer Schallleistungspegel inkl. Zuschlag für Impulshaltigkeit: 103 dB (A) 

Einwirkzeit: 2 Std/d 

Lkw-, Kleintransporter- und Pkw-Verkehr 

Die Geräusche der LKW-Fahrspuren auf dem Betriebsgelände werden nach den Studien der Hessi-
sches Landesanstalt für Umwelt14 und des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie15 
sowie auf der Grundlage von Erfahrungswerten bestimmt. 

Der angewendete Emissionsansatz wird auf einen ungünstigen Fahrzustand abgestellt. Es wird dabei 
die höchste Leistungsklasse eines Lkw betrachtet. Berücksichtigt werden 2 LKW und 6 Kleintranspor-
ter/Pkw. 

Für die Rangiervorgänge des Lkw wird ein mittlerer Schallleistungspegel angesetzt, der 3 dB (A) über 
dem Schallleistungspegel eines Streckenabschnittes liegt. Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über 
Grund. 

Herrmann-
straße 11 

Elektronik 
Recycling 
Bartsch GbR 

An- und Verkauf von IT-
Equipment 

Elekronik Recycling 

PKW-Parkplatzverkehr 

Die Ermittlung der Geräusche auf den Pkw-Parkplätzen erfolgt auf Grundlage der Parkplatzlärmstu-
die, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. Ausgabe 2007. 

Berücksichtigt wurden 96 Parkplatzbewegungen pro Tag. 

Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) zugrunde gelegt. 

Lieferverkehr 

Die Geräusche der LKW-Fahrspur auf dem Betriebsgelände werden nach den Studien der Hessi-
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Adresse Betrieb / Insti-
tution  

Tätigkeit Beurteilungsrelevanz 

sches Landesanstalt für Umwelt12 und des Hessischen Landesamtes für Um-welt und Geologie13 
sowie auf der Grundlage von Erfahrungswerten bestimmt. 

Berücksichtigt wird ein Lkw während der Tagzeit. 

Für die Rangiervorgänge des Lkw wird ein mittlerer Schallleistungspegel angesetzt, der 3 dB (A) über 
dem Schallleistungspegel eines Streckenabschnittes liegt. 

Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

Warenumschlag. 

Die Verladegeräusche werden nach Gleichung 1 in Ansatz gebracht. 

Es wird davon ausgegangen, dass pro Tag maximal 12 Rollcontainer (entspricht 24 Überfahrten über 
die fahrzeugeigene Ladebordwand) zu berücksichtigen sind. Es wird von einem einstündigen Be- und 
Entladebetrieb mit einem mittleren Schallleistungspegel von 93,6 dB (A) während der Tagzeit an 
Werktagen ausgegangen. 
In die Betrachtung der kurzzeitigen Geräuschspitzen fließen die transportbezogenen Einzelereignisse 
mit 110 dB (A) ein. 

Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

 
1 Die Ermittlung der Geräusche auf den Pkw-Parkplätzen erfolgt auf Grundlage der Parkplatzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz,  

6. Ausgabe 2007. 
2 Die Geräusche der LKW-Fahrspur auf dem Betriebsgelände werden nach den Studien der Hessisches Landesanstalt für Umwelt und des Hessischen Landesamtes für Umwelt und 
Geologie sowie auf der Grundlage von Erfahrungswerten bestimmt. 

 
 



Gemeinde Britz 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei Britz“  Begründung 

STADT-UND LANDSCHAFTSPLANUNG BANDOW 
Seite | 32 

2.3.9.4 Luftschall / Erschütterungen 

Im Weiteren werden von „vorbeifahrenden Zügen neben direktem Luftschall (Primärluftschall) 
auch Schwingungen erzeugt. Diese breiten sich im Untergrund als Bodenwellen aus und wer-
den über die Fundamente auf benachbarte Gebäude übertragen. Dort können sie vom Men-
schen als spürbare Erschütterungen wahrgenommen oder als sogenannter sekundärer Luft-
schall gehört werden. Der sekundäre Luftschall wird von den schwingenden Gebäudeteilen, in 
der Regel Decken und Wänden, in die umgebende Luft abgestrahlt.“6 
Die Intensität der Spürbarkeit hängt u.a. von der Baukonstruktion des Gebäudes, dem Abstand 
zum Bahngleis als auch den Bodenverhältnissen ab. 
 
Bewertung: 
Den zukünftigen Bewohnern des Wohngebietes auf dem ehemaligen Eisengießereigeländes 
wird ein erhöhtes Maß an Lärmbelästigung zugemutet. Der Lärm entsteht durch die an das 
Plangebiet vorbeifahrenden Züge.  
Die Abstände zwischen Ruhephasen, in dem angenehme Stille zu vernehmen ist und den we-
nigen Minuten, in denen ein Zug an das Plangebiet vorbeifährt, werden gegenwärtig noch lang 
empfunden. Bis 2030 wird sich die Anzahl der vorbeifahrenden Züge gemäß Angabe der Deut-
schen Bahn deutlich erhöhen und die dazwischen liegenden Ruhphasen verkürzen sich. 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden im Ausbreitungsbereich in Höhe des Erdge-
schosses und im Ausbreitungsbereich in Höhe des Obergeschosses überschritten. 
Um den Anforderungen gesunder Wohnverhältnisse innerhalb von Gebäuden gerecht zu wer-
den, besteht die Notwendigkeit passive Schallschutzmaßnahmen an den Wohngebäuden vor-
zunehmen.  
Diese müssen, um zumutbare Wohn- und Schlafverhältnisse zu sichern so ausgeführt sein, 
dass im Innenbereich des Gebäudes am Tag (6 bis 22 Uhr) 40 dB(A) und in der Nacht (22 bis 6 
Uhr) 30 dB(A) nicht überschritten werden.  
 
Im 50 Meter-Abstandsbereich7 zum Bahngleis können Erschütterungen auftreten, die von Men-
schen in Gebäuden wahrgenommen und z.T. belästigend empfunden werden können.  
 
„Maßnahmen zur Minderungen der Erschütterungs- und Sekundärluftschallimmissionen sind 
prinzipiell an 3 Stellen möglich:  
• am Emissionsort (Gleis)  
• auf dem Übertragungsweg (Boden) und  
• am Immissionsort (Gebäude).  
Maßnahmen am Gleiskörper scheiden an bestehenden Bahnstrecken in der Regel aus, da sie 
mit großen Aufwand und hohen Kosten verbunden sind. Maßnahmen am Übertragungsweg 
entlang von Bahnstrecken erreichen generell nur sehr geringe Minderungen und sind in ihrer 
Wirksamkeit mit großen Unsicherheiten behaftet. Zudem sind diese Maßnahmen mit erhebli-
chen Kosten verbunden, so dass sie technisch und wirtschaftlich in der Regel nicht zu vertreten 
sind. Für ein Bauvorhaben an einer bestehenden Bahnstrecke sind daher nur Maßnahmen am 
Immissionsort empfehlenswert. Hier kommen die elastische Lagerung eines Gebäudes und / 
oder konstruktive Vorkehrungen bei der Bauausführung in Betracht.“ 
 

 
6 Erschütterungsimmissionen - Mess- und Prognoseverfahren, Müller-BBM GmbH, Dr.-Ing. Dieter Schwarzkopf 
7 Punkt 5.6 der DIN 18005 -1:2002-07: 
Bei schutzbedürftigen Gebäuden in Abständen unter etwa 50 m vom nächsten Gleis eines Schienenverkehrsweges können beson-
dere Maßnahmen zum Schutz gegen Erschütterungen und durch den Boden als „sekundärer Luftschall“ in das Gebäude übertrage-
ne Geräusche erforderlich werden. 
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Das vorliegende Gutachten (Anlage 1) zeigt auf, das von den bestehenden angrenzenden ge-
werblichen Nutzungen keine erheblichen Lärmbelästigungen zu erwarten sind, die im WA we-
sentlich beeinträchtigend wirken. Ausnahme bildet der Bauhof der Gemeinde Britz, der insbe-
sondere durch Umschlagarbeiten, wenn auch im überschaubaren Ausmaß, und dem damit in 
Verbindung stehenden Fahrzeugverkehr in das geplante südliche Wohngebiet emittiert.  
Auf Grund der Rücknahme der Mischgebietsfläche südlich der Planstraße E/D ergibt sich im 
WA3 durch die Nutzung des Bauhofes der Gemeinde Britz eine neu zu bewertende immissi-
onsschutzrechtliche Situation die in der nachstehenden Abbildung 13 dargestellt ist. 
 

Abbildung 13: Ausbreitungsberechnung Anlagengeräusche ausgehend vom Baubetriebshof  

 

 
E-Mail vom 8.9.2021 sfi GmbH, Berlin 
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Die Abbildung 13 wurde durch die sfi GmbH am 08.09.2021 erstellt und zeigt nur die Anlagen-
lärmausbreitung während des Tagzeitraums (6 bis 22 Uhr) in einer relativen Höhe von 6 m über 
Gelände. Der Graphik ist zu entnehmen, dass vom Bauhof Emissionen ausgehen, die im WA3 
südlich der Planstraße E/D bis zu einer Tiefe von etwa 9 m ab Baugebietsgrenze in Richtung 
Südost (Graphik ist eingenordet; oben Norden unten Süden etc.), Immissionen zu erwarten 
sind, die zwischen >60-65 dB(A) liegen (rote Fläche). Die zwischen der roten und der braunen 
Fläche liegende orangene Fläche stellt den Bereich dar, in dem Immissionswerte von >55-60 
dB(A) zu erwarten sind (Tiefe ins WA3 hinein etwa 29 m. Die braunen Flächen liegen im Be-
reich >50-55 dB(A) und die gelben Flächen liegen unter 50 dB(A). 
Die Immissionen gelangen nahezu ungehindert, ohne dass sie durch bauliche Anlagen (Erd-
wall, Lärmschutzwand o.ä.) gemindert würden in das südlich angrenzende Wohngebiet. Die 
zwischen Erdgeschoss (relative Höhe von 3 m über Gelände) und Obergeschoss (relative Höhe 
6 m) zu erwartenden Werte sind daher annähernd gleich anzunehmen. 
Die in den roten Flächen prognostizierten Beurteilungspegel liegen mit bis zu 10 dB(A) deutlich 
über den Orientierungswerten eines allgemeinen Wohngebietes. Sie ragen allerdings nur klein-
flächig in das Wohngebiet hinein. Dennoch sind geeignete Lärmschutzmaßnahmen zu benen-
nen und festzulegen. In den orangeroten Flächen liegen die prognostizierten Beurteilungspegel 
im Bereich der Orientierungswerte für ein Mischgebiet.  
Die zu erwartenden Lärmereignisse ausgehend vom Baubetriebshof ereignen sich nur während 
des Tagzeitraumes. Des Nachtens als auch an den Wochenenden finden dort überwiegend 
keine betrieblichen Aktivitäten statt. 

2.4 Altlasten / Kampfmittelbelastung 

2.4.1 Altlasten 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden wurden von der unteren Bodenschutzbe-
hörde (UB) des Landkreises Barnim folgende Hinweise erteilt: 
„Das Bauvorhaben ist auf der Fläche „S 10/08 Eisengießerei Britz“ geplant. Aufgrund der histo-
rischen Nutzung ist von Vorbelastungen auszugehen. Daher wird die Fläche im Altlastenkatas-
ter des Landkreises Barnim geführt. Es handelt sich bei dem Areal um ein altes Industriegelän-
de, das mit Beginn des Insolvenzverfahrens im Jahr 2001 stillgelegt wurde. Zwischenzeitlich 
sind auf Teilflächen Abriss und Rückbaumaßnahmen erfolgt. In diesem Rahmen sind vorgefun-
dene umweltgefährdende Stoffe entsorgt worden. Für das Gelände liegt eine Erstbewertung 
aus dem Jahr 1992 vor. Des Weiteren wurden im Zusammenhang mit den Rückbaumaßnah-
men Untersuchungen vorgenommen. Im Land Brandenburg wird ein Bodeninformationssystem 
(Bodenschutz, Bodengeologie, Altlasten) geführt. Die zuständigen Behörden erheben und er-
fassen die erforderlichen Informationen über altlastverdächtige Flächen und Altlasten in einem 
Kataster (§ 29 BbgAbfBodG). 
Derzeitig liegen keine Erkenntnisse vor, aus denen ein Handlungsbedarf hinsichtlich stofflich-
schädlicher Bodenveränderungen abzuleiten wäre. Es kann jedoch insbesondere bei tiefgrün-
denden Bauarbeiten nicht ausgeschlossen werden, dass ggf. weitere Gefahrenabwehrmaß-
nahmen bezüglich der Schutzgüter menschliche Gesundheit, Boden und Grundwasser notwen-
dig werden. Bei Belastungen durch Schadstoffe kommen neben Dekontaminations- auch Siche-
rungsmaßnahmen in Betracht, die eine Ausbreitung der Schadstoffe am Herkunftsort langfristig 
verhindern. Soweit dies nicht möglich oder unzumutbar ist, erfolgen sonstige Schutz- und Be-
schränkungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 3 BBodSchG). 
Durch einen Sachverständigen, der die erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzt 
sowie über die notwendige gerätetechnische Ausstattung verfügt (§ 18 BBodSchG i.V.m. § 34 
BbgAbfBodG), ist vor Baubeginn eine Gefährdungsabschätzung für den Wirkungspfad Boden-
Mensch und ggf. auch für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser zu erstellen und der UB vor-
zulegen. Zur inhaltlichen Umsetzung sind die fachlich-methodischen Vorgaben und Ausführun-
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gen in den „Materialien zur Altlastenbearbeitung im Land Brandenburg“, hrsg. vom Landesum-
weltamt Brandenburg, Potsdam, 1997/1998 verbindlich. Eine Einschätzung des gegenwärtigen 
Gefahrenpotentials der Vorhabenfläche ist nach den bisherigen Erkenntnissen nicht möglich. 
Die UB kann nach § 9 Abs. 2 BBodSchG bei hinreichendem Verdacht einer schädlichen Bo-
denveränderung die Vornahme der notwendigen Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung 
sowie nach § 15 Abs. 2 BBodSchG bei einer bestehenden Altlast die Durchführung von Eigen-
kontrollmaßnahmen fordern.“ 
Den Ausführungen der UB ist also zu entnehmen, dass keine unmittelbare Gefährdung vorliegt, 
jedoch Kontaminationen grundsätzlich nicht auszuschließen sind. Dem folgend, ist vor Baube-
ginn der unteren Bodenschutzbehörde eine Gefährdungsabschätzung für den Wirkungspfad 
Boden-Mensch und ggf. auch für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser vom Vorhabenträger 
vorzulegen. 
Weitere Auflagen der unteren Bodenschutzbehörde: 
- Sämtliche Eingriffe in den Boden sind durch einen sachverständigen Gutachter, der die für 
diese Aufgabe nötige Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzt und über die erforderliche geräte-
technische Ausstattung verfügt (§§ 18 BBodSchG i.V.m. § 34 BbgAbfBodG), fachtechnisch zu 
begleiten und zu dokumentieren. Dem Umweltamt ist spätestens 1 Monat nach Beendigung der 
Baumaßnahme eine zusammenfassende Abschlussdokumentation des Sachverständigen, die 
eine Beschreibung der durchgeführten Maßnahmen bzgl. Rückbau, der Eingriffe in den Boden 
und das Grundwasser, der Separierung, Entsorgung/ Verwertung unter besonderer Berücksich-
tigung schadstoffbelasteter Abfälle sowie die Zusammenstellung sämtlicher Nachweise beinhal-
tet (vgl. Anhang 3 BBodSchV), zuzuleiten. 
- Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 
Auffälligkeiten (Farbe, Geruch, Beschaffenheit, Material) zu achten. Werden diese festgestellt, 
so ist umgehend und unaufgefordert das Umweltamt, Am Markt 1, 16225 Eberswalde zu infor-
mieren (§ 31 Abs. 1 BbgAbfBodG). Die in § 4 Abs. 3, 6 des BBodSchG genannten Personen 
sind nach Maß-gabe des § 31 Abs. 1 BbgAbfBodG verpflichtet, konkrete Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der zuständigen Be-
hörde anzuzeigen. 
- Die Ausbreitung von Schadstoffen ist durch Dekontaminations- oder Sicherungsmaßnahmen 
langfristig zu verhindern bzw. soweit dies nicht möglich oder zumutbar ist, sind sonstige Schutz- 
und Beschränkungsmaßnahmen durchzuführen (§ 4 Abs. 3 BBodSchG). 
Der Verursacher einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast dessen Gesamtrechtsnach-
folger, der Grundstückseigentümer sowie der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grund-
stück sind nach § 4 Abs. 3 BBodSchG verpflichtet, den Boden und Altlasten sowie durch schäd-
liche Bodenveränderungen oder Altlasten verursachte Verunreinigungen von Gewässern so zu 
sanieren, dass dauerhaft keine Gefahren, erheblichen Nachteile oder erheblichen Belästigun-
gen für den einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen. 
- Aufschüttungen und (Wieder-)Verfüllungen sind entsprechend den „Anforderungen an die 
stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfällen“ der Länderarbeitsgemeinschaft 
Abfall (LAGA) auszuführen. Art und Herkunft des verwendeten Materials sind dem Umweltamt 
nachzuweisen. Es sind nur Materialien, die den Vorsorge-werten der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) bzw. den Werten der Kategorie Z 0 der LAGA entsprechen, 
auf- bzw. einzubringen. 
Begründung: Der Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück und derjenige, der Verrichtungen auf einem Grundstück durchführt oder durchfüh-
ren lässt, die zu Veränderungen der Bodenbeschaffenheit führen können, sind nach § 7 S. 1 
BBodSchG verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu 
treffen, die durch ihre Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervor-
gerufen werden können. 
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2.4.2 Kampfmittelbelastung 

Zur Beplanung des Gebietes bestehen seitens des Zentraldienstes der Polizei Brandenburg – 
Kampfmittelbeseitigungsdienst keine grundsätzlichen Einwände.  
Bei konkreten Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine Munitionsfreigabebescheinigung beizu-
bringen. Darüber entscheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf 
der Grundlage einer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmittelverdachtsflä-
chenkarte.8 

3. Planungsbindungen 

3.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation  

Das Plangebiet des aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt innerhalb der seit 
Februar 1996 bestehenden Innenbereichssatzung der Gemeinde Britz. 
Von 1999 bis zur seiner Aufhebung durch Satzungsbeschluss und Rechtswirksamkeit durch 
öffentliche Bekanntmachung im Dezember 2015, galten für das Gebiet der Eisengießerei Britz 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Eisengießerei Britz“. 
 

 

Abbildung 14: Historische Luftbildaufnahme vom Dezember 2010;  

Ausschnitt Betriebsgelände der ehemaligen Eisengießerei;  
Quelle: Google Earth © 2021 GeoBasis-DE/BKG 
 
Die Abbildung 6 lässt erkennen wie sich die Plangebietsfläche des VBPs im Jahr 2010 darstell-
te. Erkennbar ist eine Industriebrache mit nahezu vollständig bebauter Fläche und zum Teil be-
reits verfallenen eingestürzten Gebäuden neben noch intakten und auch vereinzelt genutzten 

 
8 Stellungnahme des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vom 13.09.2017 
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Gebäudekomplexen, die heute noch stehen und auch teilweise genutzt werden (siehe und ver-
gleiche mit Abbildung 5, Seite 11). 
Die Gemeinde Britz versuchte zunächst, u.a. durch die Beschlussfassung des Bebauungspla-
nes „Eisengießerei Britz“, den Industriestandort durch gewerbliche Ansiedlungen wieder zu be-
leben. Dieses Vorhaben missglückte und die Gemeindevertretung entschloss sich durch die 
Aufhebung des BBP „Eisengießerei Britz“ im Jahr 2015, das Gelände für neue Nutzungsformen 
zu öffnen. So erfolgte auf gleicher Sitzung wie die Aufhebung des BBPs „Eisengießerei Britz“ 
der Aufstellungsbeschluss über den VBP „Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei Britz“. 
Die örtliche Ausgangslage mit bestehendem Anschluss an besiedelte Bereiche qualifiziert das 
Projekt zu einem Planvorhaben der Innenentwicklung. 
Folgende Gründe bzw. Voraussetzungen liegen für die Aufstellung des Planverfahrens gemäß 
§ 13 a Absatz 1 Nr. 1 vor: 
Die zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen im Bebauungsplan liegt mit ermittelten  
19.736 m² (siehe Punkt Planstatistik) unterhalb von 2 ha. Anzumerken ist, dass bei der Ermitt-
lung der zulässigen Grundfläche als Entscheidungskriterium für beschleunigte Verfahren, die 
mögliche Überschreitungsmöglichkeit des § 19 Absatz 4 der BauNVO unberücksichtigt bleibt.9 
Bei der vorliegenden Berechnung sind die Überschreitungsmöglichkeiten allerdings berücksich-
tigt worden, so dass die zulässige Grundfläche einschließlich festgesetzter Grundfläche für die 
Verkehrsfläche insofern nur 15.036 m² beträgt. 
Weitere Aufstellungsverfahren von Bebauungsplänen der Innenentwicklung, die in einem engen 
sachlichen, räumlichen und zeitlich Zusammenhang stehen, gibt es innerhalb des Gemeinde-
gebietes Britz nicht. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Siedlungsraumes (Bestandteil der Innenbereichssatzung) 
bzw. schließt an vorhandene Siedlungsstrukturen an.  
Das geplante Vorhaben begründet keine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG unterliegen, Anhaltspunkte für 
die Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten liegen nicht vor, Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung von Unfällen nach dem Störfallrecht sind nicht zu beachten. 
 
Die äußeren Grenzen des Siedlungsbereiches werden durch die beabsichtigte Planung nicht in 
den Außenbereich hinein erweitert. Diesen Tatbestand stellte der Landkreis Barnim in seiner 
überfachlichen Betrachtung seiner Stellungnahme vom 18.10.2017 fest: 
„In den geplanten Geltungsbereich des VBP wurden keine Außenbereichsflächen einbezogen, 
die zu überplanenden Flächen liegen im Siedlungsbereich. Außerdem geht es hierbei um die 
Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung von ehemals gewerblich genutzten Flächen. Dies 
alles erfüllt die Tatbestandsmerkmale zur Anwendung des § 13 a BauGB, Bebauungsplan der 
Innenentwicklung. Für die Entwicklung des Gebietes wird daher der Bebauungsplan der Innen-
entwicklung empfohlen.“ 
 
Dass es sich um ehemalige bebaute Industrieflächen handelt belegt die Abbildung 6. Der Wie-
dernutzbarmachung der Fläche ist nicht entgegenzuhalten, dass ein Großteil der Baukörper ab 
dem Jahr 2010 abgerissen wurde die Fläche eingeebnet und zwischenzeitlich als Vieh- und 
Mähweide genutzt wurde, weil die Fläche nicht aus der bestehenden Zugehörigkeit des Sied-
lungsbereiches herausgefallen ist. Ein Indiz dafür ist u.a. der Verkehrswert für Bauland der für 
das Plangebiet mit einem Bodenrichtwert (Abfrage  August 2021, über den Brandenburg Vie-
wer) von 80 €/m² angegeben wird. 
Die oben stehenden Ausführungen zum aufgehobenen Bebauungsplan „Eisengießerei Britz“, 
belegen zudem, dass das Gelände der Eisengießerei fortlaufender Gegenstand planerischer 
Überlegungen der Gemeinde Britz war, die auf eine erneute Bebauung zielten. 

 
9 Der sachgerechte Bebauungsplan, vhw-Verlag, 5. Auflage 2021 Rn. 367 
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3.2 Landes- und Regionalplanung 

Gemäß § 1 Absatz 4 des Baugesetzbuches sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 
anzupassen. Für die angezeigte Planung ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung im 
Sinne von § 3 Raumordnungsgesetz aus: 
- dem Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.lS. 
235) und der 
- Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 
HR) vom 29.04.2019, in Kraft seit 01.07.2019  
Die Gemeinde Britz ist gemäß Z 5.6 LEP HR kein Schwerpunkt für die Wohnsiedlungsflächen-
entwicklung. Die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen ist somit für den örtlichen Bedarf im 
Rahmen der Eigenentwicklung möglich (Z 5.5 LEP HR): 
- Die Nutzung von Potenzialen der Innenentwicklung (insbesondere im unbeplanten In-
nenbereich und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB) wird durch die 
Ziele der Raumordnung quantitativ nicht begrenzt. 
- Neben den Möglichkeiten der Innenentwicklung können neue Wohnsiedlungsflächen 
zusätzlich im Rahmen der Eigenentwicklungsoption geplant werden. Die Eigenentwicklungsop-
tion hat einen Umfang von     1 ha / 1000 Einwohner (Stand: 31.12.2018) und gilt für einen Zeit-
raum von 10 Jahren. Für die Gemeinde Britz beträgt die Eigenentwicklungsoption 2,1 ha. Auf 
die Eigenentwicklungsoption anzurechnen sind ggf. auch Wohnsiedlungsflächen aus „alten“ 
Bauleitplänen, die vor dem Inkrafttreten des LEP B-B (am 15.05.2009) dargestellt bzw. festge-
setzt wurden, aber noch nicht erschlossen oder bebaut sind.  
- Wohnsiedlungsflächen, die während der Laufzeit des LEP B-B in Bebauungsplänen 
festgesetzt und bekannt gemacht wurden, sind nicht auf die Eigenentwicklungsoption anzu-
rechnen. Soweit Flächennutzungsplan(FNP)-Darstellungen während der Laufzeit des LEP B-B 
wirksam wurden, werden sie ebenfalls nicht auf die Eigenentwicklungsoption nach LEP HR an-
gerechnet. 
Da die vorgesehene Planung in einem bestehenden Siedlungsgebiet und außerhalb des Frei-
raumverbundes liegt, stehen die Ziele Z 5.2, Z 5.3, Z 5.4 und Z 6.2 LEP HR der Planungsab-
sicht nicht entgegen.10 

3.3 Flächennutzungsplan 

Für die amtsangehörigen Gemeinden Britz, Chorin, Hohenfinow und Niederfinow liegt aus den 
Zeiten des ehemaligen Amtes Britz-Chorin der seit 06.06.2002 wirksame gemeinsame Flä-
chennutzungsplan (gFNP) vor. 
Im Jahr 2013 beschloss die Gemeindevertretung Britz die Rückübertragung der Aufgaben über 
die Flächennutzungsplanung an die Gemeinde.  
Im nachstehenden Text wird demnach vom Flächennutzungsplan der Gemeinde Britz geschrie-
ben.  
Im Flächennutzungsplan ist die Plangebietsfläche des VBPs als Gewerbebaufläche dargestellt. 
Dies stellt einen Widerspruch dar, denn Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln (§ 8 Absatz 2 BauGB). Gemeinsam mit der Aufstellung des vorliegenden vorha-
benbezogenen Bebauungsplans auf ihrer Sitzung am 18.05.2015, hat die Gemeinde Britz be-
schlossen, den Flächennutzungsplan im Bereich des Bebauungsplanes zu ändern. 
Somit erfolgte gleichzeitig mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
zum VBP „Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei Britz“, die frühzeitige Beteiligung zur Ände-
rung des Flächennutzungsplanes im Bereich der ehemaligen Eisengießerei. 
Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes wie in der frühzeitigen Beteiligung im Jahr 
2017 dargestellt, geht über den Geltungsbereich des aufgestellten vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes (vBP) hinaus. Die Fläche der geplanten Änderung des FNP im Vorentwurf von 2017 

 
10 Stellungnahme Gemeinsame Landesplanungsabteilung vom 31.07.2019 
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beträgt ca. 8 ha. Die Plangebietsfläche des aufgestellten vBP belegt davon rund 3 ha, siehe 
Abbildung 15. 

Abbildung 15: bestehende und geplante Darstellung des Flächennutzungsplanes; Vorentwurf 2017 

   
 
Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung zur Änderung des FNPs im Jahr 2017 ergab keine Be-
denken oder Einwende seitens der Öffentlichkeit. Die von der Änderung des FNP betroffenen 
Gewerbeansässigen wurden direkt per Anschreiben beteiligt. Konsens der damaligen Rückmel-
dung der beteiligten Gewerbeansässigen war, dass sich keine Benachteiligung ergeben darf. 
Von den Behörden kam der Hinweis, dass es für die bestehenden Gewerbeansiedlungen keine 
nachteiligen Auswirkungen geben darf, in dem eine schutzwürdige Nutzung (Wohnen) an emit-
tierende Nutzungen heranrückt.  
Perspektivisch sollten bei Weiterführung des Änderungsverfahrens des FNPs die jetzige Ge-
werbebauflächen um das Plangebiet als gemischte Bauflächen, wie im Vorentwurf der Ände-
rung von 2017, dargestellt werden. Dies entspräche der gegenwärtigen Nutzungssituation von 
2022, eine Gemengelage zwischen Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stö-
ren, bereits vorhandenen Wohnnutzung und gemeinnützigen Einrichtungen wie der Kindergar-
ten und der Amtssitz Britz-Chorin-Oderberg. 
Da der aufgestellte vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß Beschluss vom 26.02.2018 als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a Absatz 1 Nr.1 weitergeführt wurde, 
kann gemäß § 13 a Absatz 2 BauGB ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert 
oder ergänzt ist. Das Planverfahren zur Änderung des FNP wurde auf Grund des o.g. Be-
schlusses nicht weitergeführt. 
Allerdings darf die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets nicht beein-
trächtigt werden und der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. 
 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des VBPs wurde erkannt, dass die Festsetzung eines 
Wohngebietes inmitten einer Gewerbebaufläche gegebenenfalls Nutzungskonflikte auslöst. 
Als voraussichtliche mögliche Beeinträchtigung auf das zukünftige Wohngebiet wurden insbe-
sondere mögliche Lärmbelästigungen durch den Bahnverkehr und die Einflüsse der angren-
zenden Gewerbebetriebe erkannt. Auf Grund dessen wurde ein Fachgutachten in Auftrag ge-
geben, in dem die Beurteilung der Schallimmissionen im Geltungsbereich des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans „Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei Britz“ der Gemeinde Britz 
durch Anlagengeräusche und Geräusche von öffentlichen Verkehrsflächen erfolgte. 
An Hand des Ergebnisses der gestellten Prognosen wurden im vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Festsetzungen getroffen, die dem Schutz der zukünftigen Anwohner vor erheblichen 
Beeinträchtigungen insbesondere durch Schienen-Verkehrslärm dienen.  



Gemeinde Britz 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei Britz“  Begründung 

STADT-UND LANDSCHAFTSPLANUNG BANDOW 
Seite | 40 

Die Schallimmissionsprognose für Anlagengeräusche zeigte im Weiteren auf, dass durch die 
angrenzenden bestehenden Gewerbebetriebe, mit einer Ausnahme, keine erheblichen Beein-
trächtigungen für die Wohnnutzung zu erwarten sind (siehe dazu auch Kapitel 2.3.9.4 und 5.5).  
Unter diesen bestehenden Bedingungen kann zunächst davon ausgegangen werden, dass die 
städtebauliche Ordnung nicht beeinträchtigt wird und sich für die bestehenden Gewerbeansied-
lungen keine nachteiligen Auswirkungen ergeben. 

 

Abbildung 16 Berichtigung FNP 

 
Die Abbildung 16 stellt dar, wie der Flächennut-
zungsplan zu berichtigen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Planungskonzept 
Das städtebauliche Konzept sieht vor, das vorhandene Gebäude (WA1) westlich des Plange-
bietes zu erhalten und für Wohnnutzungen umzubauen. Für diese Gebäude wurde ein Bauan-
trag gestellt. Die entstehenden Wohneinheiten sollen vermietet werden. 
Gebäude1 
Beantragt sind 16 Wohneinheiten, die sich auf 2 Geschossen verteilen, mit Wohnungsgrößen 
zwischen 54 m² als kleinste und rund 140 m² als größte Wohneinheit. 
Gebäude 2 
Beantragt sind 2 Wohneinheiten, die innerhalb eines Geschosses liegen mit Wohnungsgrößen 
von rund 108 m² und 162 m². 
Gebäude 1 und 2 dienen in ihrer Eigenart als bauliche Anlage als Lärmschutzriegel für die öst-
lich angrenzenden festgesetzten Wohnbauflächen vor möglichen Gewerbelärm aus westlicher 
Richtung und teilweise schirmen sie das Gebiet vor Lärm, ausgehend von der Bahnanlage ab. 
 
Auf der sich in östlicher Richtung anschließenden Fläche (WA2 bis WA4) sollen Grundstücke 
von mindestens 600 m² entstehen, die mit Einzel- und Doppelhäusern, die hauptsächlich der 
Wohnnutzung dienen aber auch für störungsarme gewerbliche Nutzungen wie Handwerksbe-
triebe (Töpferei, Keramikwerkstatt, Modelbauer etc.) zugänglich bleiben sollen, entstehen. 
Der zwischen Vorhabenträger und Gemeinde abgestimmte städtebaubauliche Entwurf für die 
Gebiete WA2 bis WA4 konzipiert zunächst eine Parzellierung von 22 Grundstücken mit Größen 
von 705 m² (kleinste) bis 1078 m² (größte).  
Im Norden schließen sich Mischgebietsflächen an, die zu einem großen Anteil mit baulichen 
Anlagen (Gebäude, unterschiedlich befestigte Verkehrs- und Bewegungsflächen) ausgestattet 
sind. Die vorhandenen dortigen Nutzungen können beibehalten werden, da sie als mischge-
bietsverträglich betrachtet wurden. Die Einbeziehung dieser Flächen in den Geltungsbereich 
sichert die dortigen vorhandenen Nutzungen und dient als „Puffer“ zur Wohnnutzung. 
Im östlichen Mischgebiet sind 2 Grundstücke mit einer jeweiligen Fläche von 618 m² vorgese-
hen, die zu Wohnnutzungen vorgesehen sind. 
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Die innere Erschließung des Gebietes erfolgt komplett über private Verkehrsflächen. Baulast-
träger und somit für die Flächen verantwortlich ist der Vorhabenträger. 
Stellplätze für PKW sind im Verkehrsraum zunächst nicht vorgesehen. Diese sind auf den 
Grundstücken selbst vorzusehen.  
Für das leer stehende und derzeit ungenutzte Gebäude 4, wurden Überlegungen angestellt 
dieses für eine Wohnnutzung umzubauen. Denkbar wären aber auch störungsarme gewerbli-
che Nutzungen. Für das Gebäude 3 bleibt die gegenwärtige Nutzung als private Garage beibe-
halten. 
Die Außenflächen des Baubetriebshofes des Amtes Britz-Chorin-Oderberg bleiben ebenfalls mit 
bekanntem Nutzungsumfang bestehen. 

5. Planinhalt (Abwägung und Begründung) 

5.1 Nutzung der Baugrundstücke 

5.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Die textliche Festsetzung TF1.1 legt fest, dass im Plangebiet explizit nur die Vorhaben zulässig 
sind zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag zu diesem Be-
bauungsplan verpflichtet. Diese Festsetzung stützt sich auf § 12 Absatz 3 a BauGB.  
Im Bebauungsplan sind Nutzungen gemäß der Baunutzungsverordnung allgemein festgesetzt 
worden, daher sind konkrete Festlegungen zum Vorhaben im Durchführungsvertrag zu regeln 
(siehe Punkt 6 dieser Begründung). 
Die überwiegenden Bauflächen im Bebauungsplan sind als allgemeines Wohngebiet gemäß  
§ 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Es wurde eine Einschränkung auf Grundla-
ge von § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO vorgenommen, um durch den Ausschluss von bestimmten 
Einrichtungen bzw. Betrieben Nutzungskonflikte zu vermeiden und eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung unter Beachtung der Wohnbedürfnisse zu gewährleisten. 
Im festgesetzten allgemeinen Wohngebiet sollen zulässig sein: 

- Wohngebäude    
- die der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
- sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
- Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke 

Die Zulässigkeit von kirchlichen Anlagen, Tankstellen, Anlagen für Verwaltungen und Garten-
baubetriebe, Anlagen für sportliche Zwecke und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe blei-
ben im allgemeinen Wohngebiet ausgeschlossen (TF 1.2). Jene Anlagen und Einrichtungen 
stehen in ihrer Nutzungseigenart mit vermehrtem Kundenverkehr und großflächigen Platzver-
brauch in Verbindung, die für den gewählten Planstandort des allgemeinen Wohngebietes am 
Siedlungsrand der Gemeinde Britz ungeeignet ist. 
Die Ortschaft Britz verfügt über andere besser geeignete Flächen für die Errichtung von Anla-
gen dieser Zweckbestimmungen. 
 
Die Mischgebietsausweisung ermöglicht den Erhalt sowie die Entwicklung der vorhandenen 
gewerblichen Nutzungen, bei denen eine Mischgebietsverträglichkeit vorausgesetzt wird. Die 
Einschränkungen der Nutzungen im Mischgebiet wurden insbesondere zum Schutz der südlich 
angrenzenden Wohnnutzung festgesetzt. Einzelhandelsbetriebe, Gartenbaubetriebe, Tankstel-
len, Vergnügungsstätten und Anlagen für sportliche Zwecke wurden ausgeschlossen (TF 1.3). 
Neben der angeführten Begründung zur Schutzabsicht für das südlich festgesetzte Wohngebiet 
stehen diese Betriebe und Nutzungen mit großflächigem Platzverbrauch in Verbindung, der auf 
Grund der örtlichen Gegebenheiten nicht bedient werden kann und die sich aus diesen Nutzun-
gen ergebende Kundenaufkommen mit den damit in Verbindung stehenden Störwirkungen als 
unzumutbar eingeschätzt werden.  
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Im Mischgebiet sind mithin gemäß § 6 Absatz 2 zulässig: Wohngebäude, Geschäfts- und Büro-
gebäude, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sons-
tige Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob das jeweils geplante Vorhaben im 
ausgewiesenen Mischgebiet, mit der südlich angrenzenden Wohnnutzung verträglich ist. 
Das festgesetzte Mischgebiet ist als Einheit zu betrachten. Das Planzeichen 15.14 der Planzei-
chenverordnung (PlanZV Knotenlinie) wurde lediglich als Abgrenzung des Maßes der Nutzung 
innerhalb eines Baugebiets verwendet, somit den Bereich mit der festgesetzten GRZ 0,6 vom 
Bereich mit der festgesetzten GRZ 0,4 zu trennen. 

5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Im vorliegenden Planentwurf wurden in der Wohngebietsfläche WA2 bis WA4 als Maß der bau-
lichen Nutzung die Grundflächenzahl (GRZ), die Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß und im 
Mischgebiet die Höhe der baulichen Anlagen bei etwaigen Änderungen der vorhandenen Ge-
bäude festgesetzt.  
Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Quadratmeter (m²) Grundfläche je m² Grund-
stücksfläche (die im ausgewiesenen Baugebiet liegt) von baulichen Anlagen überdeckt sein 
darf. Zur Grundflächenzahl sind sämtliche bauliche Anlagen, die als solche im § 2 in der Bran-
denburgischen Bauordnung definiert sind, einzurechnen. Dies betrifft also auch Stellplätze, Ga-
ragen, Terrassen, Carports, Zuwegungen etc.. Festgesetzt wurde im allgemeinen Wohngebiet 
WA2 bis WA4 das zulässige Höchstmaß (Obergrenze) für allgemeine Wohngebiete von 0,4  
(§ 17 BauNVO). Das bedeutet, dass nicht mehr als 40 % der Grundstücksfläche, welche als 
allgemeine Wohngebietsfläche festgesetzt ist überbaut werden darf. Bei einer Baugrundstücks-
fläche von beispielsweise 700 m² beträgt die zulässige überbaubare Fläche 240 m² (700 m² x 
0,4). 
Innerhalb der WA1 sind Gebäude vorhanden, die nach Umnutzung / Umbau Miet-Wohnungen 
sein werden. Die Außenbereichsflächen um die bestehenden Gebäude im WA1 beschränken 
sich auf Stellflächen für PKW und Terrassen oder Balkone und Grünflächen (Garten). Das Ver-
hältnis der späteren Grundstücksgröße zu der zulässigen Grundfläche für die baulichen Anla-
gen, insbesondere der Hauptnutzung, erscheint mit einer Grundflächenzahl von 0,4 knapp be-
messen, so dass für das WA1, abweichend zur zulässigen Obergrenze für Wohngebiete  
(§ 17 BauNVO) eine GRZ von 0,45 festgesetzt wurde.  
 
Die Zielgruppe der späteren Mieter setzt sich aus Personen zusammen, denen großzügige be-
grünte in Eigenregie zu pflegende Grünanlagen weniger von Bedeutung ist. Die baulichen An-
lagen im Westen des Plangebietes entsprechen hinsichtlich ihrer angedachten Nutzung damit 
eher einem städtischen Charakter. 
Im Mischgebiet ist eine GRZ von 0,6 festgesetzt. Die gewählte GRZ stellt die Obergrenze ge-
mäß § 17 BauNVO für Mischgebiete dar. Für das östliche Baufeld wurde auf eine GRZ von 0,4 
abgestellt. Das dortige Baufeld ist komplett unversiegelt. Das Bebauungskonzept sieht für das 
östliche Baufeld und südlich der Planstraße E/D Wohnnutzung vor, so dass eine Bebaubarkeit 
von 40 % der Grundstücksfläche als hinreichend betrachtet wird, um den allgemeinen Bedürf-
nissen angemessener Lebens- und Wohnverhältnissen entsprechen zu können.  
Die anderen Flächen im Mischgebiet sind überwiegend versiegelt, ein Rückbau nicht zwingend 
vorgesehen, auf Grund dessen eine GRZ von 0,6 gewählt wurde. 
 
(TF 1.5) Die zulässige überbaubare Grundfläche für die ausgewiesene private Verkehrsfläche 
ist mit 4.200 m² festgesetzt. 
Die im Plangebiet festgesetzten Verkehrsflächen sind privat. Um die baulichen Anlagen (Fahr-
bahn, Entwässerungsmulde u.ä.) nicht der GRZ der Baugrundstücke anzurechnen, wurde zur 



Gemeinde Britz 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei Britz“  Begründung 

STADT-UND LANDSCHAFTSPLANUNG BANDOW 
Seite | 43 

Klarstellung eine gesonderte Festlegung zur zulässigen überbaubaren Grundfläche auf der 
Verkehrsfläche getroffen. 

5.1.2.1 Zahl der Vollgeschosse/ Höhe der baulichen Anlagen 

Die Definition eines Vollgeschosses ist in der Brandenburgischen Bauordnung (2018) unter  
§ 2 Absatz 6 verankert: 
Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 
Meter über die Geländeoberfläche hinausragen; im Übrigen sind sie Kellergeschosse. Hohl-
räume zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht 
möglich sind, sind keine Geschosse. 
Zu beachten ist allerdings die Übergangsvorschrift zur Begriffsbestimmung von Vollgeschossen 
des § 88 Absatz 2 der BbgBO, der im Wesentlichen aussagt, dass zur Begriffsbestimmung ei-
nes Vollgeschosses weiterhin der § 2 Absatz 4 der Brandenburgischen Bauordnung vom 
17.09.2008 (GVBl.I S. 226) anzuwenden ist. 
Im Wohngebiet als auch im Mischgebiet sind Gebäude mit bis zu 2 Vollgeschossen zulässig. 
Die Festsetzung lehnt sich an die in Britz überwiegend vorzufindenden Wohngebäude an. 
Die maximale Höhe eines Vollgeschosses ist gesetzlich nicht festgelegt. Dennoch wird davon 
ausgegangen, dass ein Vollgeschoss normalerweise eine Höhe von 2,50 m bis 3,50 m hat.11 
Wird die Möglichkeit berücksichtigt den Keller 1,40 m über die Geländeoberfläche herausragen 
zu lassen, könnte die Gebäudehöhe, bei 2-geschossiger Bauweise, um 8,40 m liegen.  
Die Höhe der baulichen Anlagen wurde für die beiden bestehenden Gebäude im Mischgebiet 
textlich festgesetzt (TF1.6). Die Höhen orientieren sich am Bestand des Vermessungsplans 
vom September 2021mit einem baulich-gestalterischen Spielraum von 1 m. Als First wird die 
oberste Kante des Daches ohne Aufbauten wie Schornsteine, Entlüftungsrohre, Antennen, So-
laranlagen etc. verstanden. 
Planungsabsicht der Höhenfestsetzung ist, dass eine wesentliche vertikale Erweiterung des 
Baubestandes unterbunden wird.  
Der Turm und das Maschinenaus sind Relikte aus Zeiten der Eisengießerei. Deren baulicher 
Erhalt erscheint daher historisch wünschenswert. Die gegebene als ungünstig zu bezeichnende 
innere Raumaufteilung macht eine Nachnutzung zu Wohnzwecken schwierig und ist speziell. 
Sofern ein Abriss des Gebäudes 4 erfolgt, ist die zulässige II-Geschossigkeit maßgebend.  
Für geplante Gebäude, (Gebäude, die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses nicht vorhan-
den sind) gilt die aufgenommene zeichnerische Festsetzung der maximalen II-Geschossigkeit.  

5.1.3 Überbaubare Grundstücksfläche/ Bauweise  

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die festgesetzte Baugrenze innerhalb des aus-
gewiesenen Baufeldes von der nicht überbaubaren Grundstücksfläche getrennt. Gemäß § 23 
Absatz 3 BauNVO dürfen Gebäude und Gebäudeteile die festgesetzte Baugrenze nicht über-
schreiten mit geringfügiger Ausnahme. Die Lage der Baufelder im WA2 bis WA4 sowie deren 
Tiefe von 22 m zielt darauf ab, die geplante Bebauung der Hauptnutzung (Wohnen) entlang der 
Erschließungsstraßen zu führen, so dass im Rückfeld der Bebauung gleichermaßen und zu-
sammenhängend Grünflächen / Gärten etc. entstehen können.  
 
Der Abstand zwischen Baugrenze und den Verkehrsflächen ist so ausgelegt, dass der Bauraum 
für private PKW Stellplätze genutzt werden kann. 
Die Anordnung der Baugrenze im WA1 umgrenzt im Wesentlichen die vorhandenen Baukörper 
mit einem relativ großzügigen Abstand für etwaige bauliche erweiternde Änderungen. Für die 
vorhandenen Gebäude 1 und Gebäude 2, die innerhalb des WA1 in jenem Baufenster liegen 

 
11 Boeddinghaus, BauNVO Kommentar, 4. Auflage, Rehm-Verlag, § 20 RNr. 29 
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baurechtliche Genehmigungsbescheide vor, die einen Umbau der vorhandenen Gebäude zu 
Wohnnutzungen erlauben.  
Im Mischgebiet wurde die Baugrenze unmittelbar um das vorhandene Gebäude 3, ohne Erwei-
terungsmöglichkeiten festgelegt. Das Baufeld um das vorhandene Gebäude 4 (Abb.3, S. 11) 
wurde so bestimmt, dass bauliche Erweiterungen in westlicher Richtung möglich sind und die 
nordöstliche Gebäudeseite außerhalb des Immissionsbereiches des angrenzenden Bauhofes 
liegt. Mit Immissionsbereich soll der Raum umschrieben sein, in dem die immissionsschutz-
rechtlichen Orientierungswerte für Mischgebiete überschritten werden (siehe Abb. 13, S.35). 
Ebenso aus diesem Bereich herausgezogen ist die westliche Baugrenze des ganz östlichen 
Baufensters im Mischgebiet. Der Abstand der Baugrenze zur Verkehrsfläche wurde mit 5 m 
festgesetzt und jene in nördlicher Richtung orientiert sich an den einzuhaltenden Gebäudeab-
stand zum dort vorhandenen leer stehenden Gebäude. 
 
Im Plangebiet ist bis auf das WA1 eine offene Bauweise festgesetzt. Die offene Bauweise regelt 
die Notwendigkeit eines seitlichen Grenzabstandes zur angrenzenden Nachbarbebauung bzw. 
dem Nachbargrundstück. Der einzuhaltende Abstand zur Nachbargrenze ist geregelt im § 6 der 
Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO).  
Mithin sind unabhängig vom städtebaulichen Konzept, welches auf die Errichtung von Einfamili-
enhäusern und/oder Doppelhäusern abzielt, in offener Bauweise Einzelhäuser bis zu einer Ge-
bäudelänge von 50 m, Doppelhäuser als auch Reihenhäuser (Hausgruppen) zulässig. 
 
Die Festsetzung einer Bauweise wurde im WA1 nicht bestimmt, da es sich um vorhandene Ge-
bäude handelt und auf Grund dessen nicht erforderlich erscheint. 

5.1.4 Grundstücksgrößen (§ 9 Absatz 1 Nr. 3 BauGB) 

Die Grundstücksgrößen mit Wohnnutzungen müssen im WA2 bis WA4 mindestens 600 m² groß 
sein (TF 2.1). Die Festsetzung der Mindestgröße soll sicherstellen, dass die Bebauung nicht zu 
dicht wird und noch einem dörflichen Charakter entspricht. 
Die Größen der 22 Grundstücke des städtebaulichen Konzepts des Vorhabenträgers liegen 
innerhalb der Wohnbaufläche zwischen 693 m² und 1.078 m². 

5.2 Grünordnung 

TF 8 Grünordnung/ Gestaltung (§ 9 Abs. (1) Nr. 25 BauGB ) 
(8.1) Die nicht überbauten Flächen auf den Grundstücken sind zu begrünen (Rasen, Gehölze, 
Stauden etc.) und zu pflegen.  
 
(8.2) Auf der privaten, zu Wohnzwecken genutzten Fläche ist je Baugrundstück mindestens ein 
Laubbaum, der Qualität: Hochstamm 3 x verpflanzt D. B., STU 14-16 cm oder es sind mindes-
tens 2 hochstämmige Obstgehölze STU 10-12 cm, zu pflanzen. Vorzugsweise sind heimische, 
standortgerechte Gehölze zu verwenden.  
 
(8.3) Die Gehölzpflanzungen auf den privaten Grundstücken gemäß TF 8.2  
sind innerhalb von 2 Jahren nach Baufertigstellungsanzeige umzusetzen. Die Gehölze sind 
dauerhaft zu erhalten. Eingegangene Gehölze sind zu ersetzen. 
   
Die Art der Gehölze soll nicht vorgegeben werden, um den Grundstücksbesitzern einen gestal-
terischen Spielraum zu belassen. Vorrangig ist die Qualitätseinhaltung der Baumschulware, 
welche vorzugsweise aus regionalen Baumschulen stammen sollte. Und es muss ein Laub-
baum sein, der gepflanzt wird. Der dauerhafte Erhalt der Gehölze ist zu sichern. 
Die grünordnerischen Festlegungen stellen ein Mindestmaß an Forderungen an den Grund-
stücksbesitzer dar. Die Begrünung des Grundstückes trägt zur Förderung gesunder Lebens- 
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und Wohnverhältnisse im Wohngebiet bei. Jeder unversiegelte begrünte Quadratmeter Boden 
bedeutet Lebensraum für Pflanzen und Tiere.  

5.3 Verkehrsflächen 

In den ausgewiesenen privaten Verkehrsflächen sind alle Anlagen (Straßen/ ggf. Fußwege/ 
Entwässerungseinrichtungen) vorgesehen, die der verkehrstechnischen Erschließung des 
Plangebietes dienen. Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist nicht Bestandteil der Planfestset-
zungen (TF3.1). 
Die Zufahrt zum Plangebiet erfolgt im Süden von der Eberswalder Straße über die Eisen-
werkstraße, Flurstück 988 Flur 3 Gemarkung Britz. Der Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes wurde im südwestlichen Planbereich ergänzt durch die Flächen, die es 
bedarf um das Plangebiet an die Eisenwerkstraße und somit an das öffentliche Verkehrsnetz-
anzubinden. Die einbezogenen Flächen stehen im Eigentum des Vorhabenträgers. 
Von Norden kommend ist das Plangebiet auch über die Eisenwerkstraße und die Hermannstra-
ße (Flurstück 647, Flur 3, Gemarkung Britz) anzufahren bzw. zugänglich. 
Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Planstraße A - südliche Anbindung 
an die Eisenwerkstraße, die Planstraße B, die als Einbahnstraße vorgesehen ist und den östli-
chen Plangebietsteil verkehrlich erschließt, die Planstraße C, welche die Flächen nach Osten 
und Westen erschließt und die Planstraße D, welche die nördliche Mischgebietsfläche anbindet 
und zur Ausfahrt in die Hermannstraße im Norden außerhalb des Plangebietes geleitet. Die als 
Planstraße E bezeichnete Verkehrsfläche wurde ausgewiesen um eine Anbindung der nördlich 
im Plangebiet stehenden Gebäude in der Mischgebietsfläche zu sichern.  
Der innere Verkehrsfluss ist allgemein und im Besonderen für die Entsorgungsfahrzeuge wie 
folgt vorgesehen: 
Einfahrt über die Planstraße A im Süden, je nach Ziel, Weiterfahrt in die Planstraße B oder C. 
Ausfahrt über die Planstraße D bzw. für die Entsorgungsfahrzeuge Ausfahrt über die Planstraße 
E, C und A wieder auf die Eisenwerkstraße. 
Zur Erschließung der östlichen Plangebietsfläche (Planstraße B) erscheint eine einspurige 
Fahrbahn mit einer durchschnittlichen Fahrbahnbreite von maximal 4 m hinreichend. Als Argu-
ment hierfür sind zum einen wirtschaftliche Aspekte in Bezug auf Straßenbaukosten und gleich-
zeitig wird dem Grundsatz entsprochen mit Grund und Boden sparsam und schonend umzuge-
hen. Die in beide Richtungen führenden Straßenverkehrsflächen sind mit einer Fahrbahnbreite 
von 5,30 m bzw. 5,75 m vorgesehen.  
Die textliche Festsetzung 3.2 legt fest, dass Stellplätze für PKW für den privaten Gebrauch auf 
den privaten Grundstücken vorzuhalten sind. 
Im Straßenraum, sind keine gesonderten Stellflächen für Kraftfahrzeuge vorgesehen. Parken 
und Halten im Straßenverkehrsraum ist zulässig bzw. allgemein nicht untersagt, so dass ggf. für 
Besucher oder Gäste dieser Raum zum Parken genutzt werden kann. Die vorgesehen Fahr-
bahnbreiten im städtebaulichen Konzept liegen zwischen 5,30 m und 5,75 m (Planstraßen A, C, 
D und E). 
Hinweise der Straßenverkehrsbehörde: 
Bei einer Fahrbahnbreite von unter 5,05 m ist ein Halten auf der Fahrbahn unzulässig. Für die 
weitere Planung wären Parkflächen zu berücksichtigen bzw. die Fahrbahn mit einer Breite von 
min. 5,05 m zu planen. 

5.4 Ver- und Entsorgung 

Seitens des Landkreises Barnim wurde im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung der 
Hinweis erteilt, dass gemäß Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindig-
keitsnetze (DigiNetz-Gesetz), bei jeder geplanten Baustelle im Bereich Straßen-, Schienennetz- 
und Gebäudeausbau sowie privaten und gewerblichen Neubaugebieten der weitere Bedarf für 
den Breitbandausbau durch Mitverlegung von Glasfaserkabeln zu prüfen ist. 
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Die Erschließung der Grundstücke ist im städtebaulichen Konzept so vorbereitet, dass die 
Grundstücke mittels 3-achsiger Entsorgungsfahrzeuge mit einer Gesamttonnage von 26 t ange-
fahren werden können. Ggf. sind die Abfallbehälter durch die Grundstückseigentümer am Ent-
sorgungstag dort aufzustellen wo sie problemlos durch das Entsorgungsunternehmen zu errei-
chen sind. Die Befahrung für die Entsorgungsfahrzeuge ist ausgehend von der Eisenwerkstraße 
in die Planstraße A, Planstraße B (Einbahnstraße) links einbiegen in die Planstraße E, Rück-
fahrt über die Planstraße C und A wieder auf die Eisenwerkstraße vorgesehen.  
Die Verkehrsflächen sind als private Erschließungsstraßen festgesetzt. Es drängt sich aus die-
sem Grunde die Erforderlichkeit der Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten 
zu Gunsten des Landkreises auf, so dass die Grundstücke aus rein rechtlicher Sicht angefahren 
werden dürfen. 
Gemäß Aussage des Zweckverbands für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ebers-
walde (ZWA) sind Erschließungsmaßnahmen durch das Heranführen von Ver- und Entsor-
gungsanlagen von der Eberswalder Straße aus möglich. 
Bei der Planung und Verlegung der Trinkwasserversorgungsleitung ist zu berücksichtigen, dass 
die Löschwasserversorgung voraussichtlich über das Trinkwassernetz sichergestellt wird. Die 
Versorgungsleitungen sind entsprechend zu dimensionieren. Notwendig ist eine Löschwasser-
mengenbereitstellung von 48 m³/h über 2 Stunden.  
Die textliche Festsetzung 6.1 bestimmt, dass eine Anlage zur Löschwasserversorgung im Plan-
gebiet herzustellen ist.  
Im Baugenehmigungsverfahren für die anberaumten Nutzungen ist nachzuweisen, dass die 
Löschwassermengen den Anforderungen entsprechen.  
Das Niederschlagswasser soll möglichst im Plangebiet verbleiben. Die Entwässerung der Er-
schließungsstraßen erfolgt voraussichtlich über seitlich angeordnete Entwässerungsmulden. 

5.5 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Auf Grund der Lage des Planstandortes in Nähe der Bahnanlagen der Deutschen Bahn, werden 
im Plangebiet Immissionen festgestellt, die unter Punkt 2.3.9 beschrieben wurden. 
Um den Anforderungen an zumutbare Wohn- und Schlafruhe in den Wohngebäuden gerecht zu 
werden und die Nutzung der Außenwohnbereiche zu ermöglichen, sind sowohl aktive als auch 
passive Schallschutzmaßnahmen festzusetzen. 
 
TF(7.1) Aktiver Lärmschutz 
Innerhalb der Flächen für den Lärmschutz (LS) mit der Bezeichnung LS A sind über die gesam-
te Flächenlänge durchgängig lärmmindernde Elemente (Lärmschutzwall/ Lärmschutzwand) mit 
einer Höhe von mindestens 4 m über der festgesetzten Bezugshöhe herzustellen. 
Die textliche Festsetzung 7.1 entspricht dem Festsetzungsvorschlag Pkt. 7 (1 und 2 tlw.) des 
Schallgutachtens (Anlage 1, Seite 50) 
 
TF(7.2) Aktiver Lärmschutz, Gebäudeerhalt als Lärmschutzriegel 
Innerhalb der Flächen für den Lärmschutz (LS) mit der Bezeichnung LS B, sind die bestehen-
den Gebäude in Höhe und Länge zu erhalten. Der Erhalt bezieht sich auf die wesentlichen 
schallmindernden Bauelemente (Wände). Dach und dessen Aufbauten wie Schornsteine blei-
ben unberücksichtigt. 
Die textliche Festsetzung 7.2 entspricht dem Festsetzungsvorschlag Pkt. 7 (3) des Schallgut-
achtens (Anlage 1, Seite 50) 
 
Zu den aktiven Lärmschutzmaßnahmen, die vor allem dem Schutz der bodennahen Außen-
wohnflächen zu Gute kommen sind für die Einhaltung der zumutbaren Innenraumpegel von 40 
dB(A) tags und 30 dB(A) nachts, passive Schallschutzmaßnahmen direkt am Gebäude erforder-
lich: 
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TF (7.3) Passiver Lärmschutz, Maßnahmen an Gebäuden 
TF (7.3.1) 
Innerhalb der mit A bezeichneten schraffierten Bereiche liegenden Fassaden im Erdgeschoss, 
soll durch besondere Fensterkonstruktionen oder eine gekoppelte Maßnahme aus baulich ge-
schlossenem, belüfteten Außenwohnbereich und Fenster zwischen Aufenthaltsraum und Au-
ßenwohnbereich, Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurtei-
lungspegel 30 dB (A) im Innenraum während der Tagzeit nicht überschritten wird. Zulässig sind 
gleichwertige Maßnahmen. 
 
Die textliche Festsetzung 7.3.1 entspricht dem Festsetzungsvorschlag Pkt. 7 (4) des Schallgut-
achtens (Anlage 1, Seite 50) 
 
TF (7.3.2) In den mit WA1, WA2, WA3 und WA4 bezeichneten Bereichen liegenden Fassaden 
im Obergeschoss, soll durch besondere Fensterkonstruktionen oder eine gekoppelte Maßnah-
me aus baulich geschlossenem, belüfteten Außenwohnbereich und Fenster zwischen Aufent-
haltsraum und Außenwohnbereich, Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, 
dass ein Beurteilungspegel 30 dB (A) im Innenraum während der Tagzeit nicht überschritten 
wird. Zulässig sind gleichwertige Maßnahmen. 
Die textliche Festsetzung 7.3.2 entspricht dem Festsetzungsvorschlag Pkt. 7 (5) des Schallgut-
achtens (Anlage 1, Seite 50).  
 
(7.3.2.a) In Gebäuden innerhalb der schraffierten Fläche B sind in schutzbedürftigen Räumen 
nur Festverglasungen, verglaste Laubengänge zulässig. Andere Maßnahmen mit gleicher Wir-
kung sind zulässig. 
Schutzbedürftige Räume sind Räume, die dem dauernden Aufenthalt dienen wie z.B. Schlaf-, 
Wohn- und Kinderzimmer u.a.. Offene Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone) innerhalb der 
schraffierten Fläche B, nördlich der gestrichelten Kreisbogenlinie, sind unzulässig. 
 
Die zu erwartenden Immissionen innerhalb der schraffierten Fläche B, die vom Baubetriebshof 
emittieren können, übersteigen die zulässigen Grenzwerte für allgemeine Wohngebiete. Maß-
gebend sind die Vorgaben der Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm). 
Eine Wohnnutzung ist auf Grund dessen nur unter Einschränkungen bzw. besonderen bauli-
chen Vorkehrungen am Gebäude zulässig, um dem Schutzanspruch vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen zu entsprechen. Gleichermaßen wird durch diese Festsetzung der Bestands-
schutz eines vorhandenen Betriebes gewahrt. 
 
TF (7.3.3) Jede Wohneinheit im Plangebiet soll mindestens über einen Aufenthaltsraum verfü-
gen, der eine zur Bahntrasse abgewandt orientierte Fensteröffnung hat, dessen bautechnische 
Ausführung so angelegt ist, dass während der Nachtzeit  innerhalb des Raumes auch bei min-
destens einem teilgeöffnetem Fenster ein Beurteilungspegel von 25 dB(A) nicht überschritten 
wird. 
Die textliche Festsetzung 7.3.3 entspricht dem Festsetzungsvorschlag Pkt. 7 (6) des Schallgut-
achtens (Anlage 1, Seite 50).  
Die Festsetzung soll sicher stellen, dass innerhalb einer Wohnung ein Raum (vorzugsweise 
Schlafraum und / oder Kinderzimmer) vorhanden ist, dessen Fenster der Bahntrasse abge-
wandt ist, um ein weitgehend störungsfreies Schlafen bei zumindest angekipptem Fenster zu 
ermöglichen. 
 
Besondere Fensterkonstruktionen sind z.B. Lärmoptimierte Fenster mit Kippbegrenzung und 
schallabsorbierende Laibung. Gekoppelte Maßnahme aus baulich geschlossenem, belüfteten 
Außenwohnbereich und Fenster sind z.B. Loggiga oder verglaste Balkone. 
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TF (7.3.4) Die resultierenden erforderlichen Baudämmmaße sind nach DIN 4109 entsprechen-
den maßgeblichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109 zu bestimmen. 
Die textliche Festsetzung 6.3.4 entspricht dem Festsetzungsvorschlag Pkt. 7 (8) des Schallgut-
achtens (Anlage 1) 
Unter Punkt 6.4. des Schallgutachtens (Anlage 1) sind in den Abbildungen 21 bis 24 die maß-
geblichen Außenlärmpegel gemäß der DIN 4109 für alle Geschosse, bezogen auf Schienenver-
kehrsgeräusche und Anlagengeräusche für den Tagzeitraum und den Nachtzeitraum darge-
stellt. Diese sind als Grundlage für die Berechnung des Bauschalldämmmaßes der Außenbau-
teile gemäß der nachfolgenden Gleichung im Baugenehmigungsverfahren heranzuziehen. 

Gleichung: 
erf. R’w,ges = La – KRaumart 

Beispielsweise ergibt sich für einen maßgeblichen Außenlärmpegel von (dies entspricht in etwa 
dem Wert entlang der Bahnstrecke in 6 m Höhe zur Nachtzeit, siehe Anlage 1 Abb. 24, Seite 
49) und einem Wohnraum ein erforderliches bewertetes Bau-Schalldämm-Maß der Außenbau-
teile von R’w,ges = 75 – 30 = 45 dB. 
Das Ergebnis ist mit einem Korrekturwert KAL zu berichtigen. 
In diesen Korrekturwert geht das Verhältnis Fassadenfläche und Grundfläche des Raumes ein. 
 
(7.3.5) Wird im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen, dass -bedingt durch die Abschir-
mung durch Gebäude- die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 niedriger ausfallen, 
so sind die dadurch ermittelten Werte maßgeblich für die Bestimmung der resultierenden erfor-
derlichen Baudämmmaße. 
Die textliche Festsetzung 7.3.5 entspricht dem Festsetzungsvorschlag Pkt. 7 (9) des Schallgut-
achtens (Anlage 1) 
 
(7.3.6) Die Maßnahmen der textlichen Festsetzungen 7.3.1 und 7.3.2 können ganz oder teilwei-
se entfallen, wenn im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass - bedingt durch die 
Abschirmung durch Gebäude oder andere bauliche Anlagen - die Geräuschbelastung niedriger 
ausfällt als durch die ausgewiesenen Beurteilungspegel definiert.  
Die Festlegung für Fassaden innerhalb der mit B bezeichneten schraffierten Fläche (TF 7.3.2.a)  
im Erdgeschoss entfällt, wenn innerhalb der mit LS C bezeichneten Fläche lärmmindernde ge-
eignete bauliche Anlagen (Mauer, geschlossene Einfriedung, Lärmschutzelement etc.) von etwa 
3 m Höhe bezogen auf die festgesetzte Bezugshöhe, zeitlich vor der Errichtung von Gebäuden 
mit schutzwürdigen Nutzungen errichtet werden und dadurch ein Außenpegel von 55 dBA tags 
und 40 dBA nachts am maßgeblichen Immissionsort gemäß TA-Lärm nicht überschritten wird. 
Die Festlegung entfällt auch dann, wenn geeignete lärmmindernde bauliche Anlagen innerhalb 
der Wohngebietsfläche ggf. straßenbegleitend errichtet werden. 
 
Die textliche Festsetzung 7.3.6, 1. Absatz, wurde aus dem Festsetzungsvorschlag Pkt. 7 (7) 
des Schallgutachtens (Anlage 1, Seite 50) abgeleitet.  
Mit zunehmender Bebauung des Plangebietes ergeben sich andere Schallausbreitungen, die 
einen geminderten passiven Schallschutz an den Wohngebäuden ermöglichen. Dem soll mit 
der Festsetzung 7.3.6, 1. Satz entsprochen werden. Abweichend zum Gutachten (Anlage 1) 
sollen die aktiven Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwall/-wand LS A) unabhängig vom 
Nachweis innerhalb des Baugenehmigungsverfahrens zum Schutz der Freianlagen innerhalb 
des Plangebietes (Garten, nicht bebaute Aufenthaltsflächen) erhalten bleiben (Wahrung Le-
bensqualität).  
Wird innerhalb der mit LS C gekennzeichneten Fläche z.B. eine Lärmschutzwand errichtet oder 
eine oder mehrerer Garagen innerhalb des Wohngebietes, im Bereich der schraffierten Fläche 
B, entlang der Planstraße E gebaut, ergeben sich innerhalb der schraffierten Fläche B günstige-
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re Bedingungen in Bezug auf die zu erwartenden Lärmbeeinträchtigungen. So dass nach Prü-
fung der entstandenen Umstände ggf. besonderen Vorkehrungen an der Fassade (Fensteröff-
nungen etc.) zum Schutz vor Lärm innerhalb der schraffierten Fläche B entbehrlich sind. 

5.6 Vermeidungsmaßnahmen 

Gemäß § 13 a Absatz 2 Nr. 4 gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 (B-Pläne 
mit einer zulässigen Grundfläche von weniger als 20.000 m²) Eingriffe, die auf Grund der Auf-
stellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 6 BauGB 
vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  
Wenngleich keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden so greifen dennoch Vermei-
dungsgrundsätze, die darauf abzielen vermeidbare Eingriffe im Sinne des naturschutzrechts zu 
vermeiden bzw. zu mindern. 
Zur Vermeidung bzw. Verminderung von Eingriffen wurden allgemein u.a. folgende Festlegun-
gen getroffen: 
- Niederschlagswasser ist sofern keine triftigen Gründe dagegensprechen zu versickern. 
- Stellplätze sind einschließlich des Unterbaus luft- und wasserdurchlässig zu befestigen;  

5.6.1 Vermeidung des Verstoßes gegen artenschutzrechtlicher Verbote 

Gebäude 
12Folgende Maßnahmen werden unter Berücksichtigung der Vermeidung der Verbotstatbestände gem. § 

44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG durchgeführt, um Gefährdungen von Brutvögeln und Fledermäusen 

zu vermeiden oder zu mindern: 

Bauzeitenregelung und Schutzmaßnahmen für Fledermäuse und Vögel 

Die Arbeiten am betreffenden umzubauenden Industriegebäude (B) sollten außerhalb der Hauptbrutzeit 

von Vögeln und der Sommerquartierzeit von Fledermäusen beginnen und dann kontinuierlich fortge-

führt werden, um einen erneuten Brutbeginn gebäudegebundener Vögel, wie den nachgewiesenen ge-

bäudegebundenen Brutvogelarten  oder eine Sommerquartiernutzung durch Fledermäuse zu vermei-

den. Die Sanierungsarbeiten in den betroffenen Bereichen sind somit in einem für Brutvögel und Fle-

dermäuse unkritischen Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar zu beginnen. Bis Ende März ist 

das Gebäude für Brutvögel und Fledermäuse unzugänglich zu machen. Fenster und Türen sind dauerhaft 

zu schließen. Potenzielle Brutnischen an der Gebäudefassade sind außerhalb der Brutzeit im Winterhalb-

jahr bis Ende Februar mit geeigneten Materialien zu verschließen. Zur fachlichen Unterstützung der 

Arbeiten ist eine ökologische Baubegleitung hinzuzuziehen. 

Das Zwergfledermaus-Winterquartier im nordöstlichen Gebäudebereich (Raum unterhalb des Treppen-

aufgangs im Erdgeschoss) muss ab April, nach der Winterquartierzeit von Fledermäusen, durch dichtes 

Schließen der dort bisher offenstehenden Tür für Fledermäuse im darauffolgenden Winter dauerhaft 

unzugänglich gemacht werden. 

Das Zwergfledermaus-Ganzjahresquartier (zwischen Schornstein und Wand) im südwestlichen Teilraum 

des großflächigen Raums 4, im Obergeschoss des Industriegebäudes, ist vom Baugeschehen zu separie-

ren. Der Raum ist mit einer dicht schließenden Bau-Folie vom restlichen Teil des Obergeschosses abzu-
teilen. Das Außenfenster ist im so abgeteilten Bereich offen zu halten, so dass die Tiere jederzeit ausflie-

gen können. Am 14.12.2020 waren mehrere überwinternde Zwergfledermäuse im Quartier zu registrie-

ren. Im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung ist ein geeigneter Zeitpunkt nach Verlassen des Quar-

tierbereichs durch die Tiere im Frühjahr festzustellen, um den Raum dann durch dichtes Schließen der 

Außenfenster für Fledermäuse unzugänglich zu machen. 

In gleicher Weise ist auch bei einem zukünftigen Gebäudeausbau des Industrieturms (Gebäude C) vor-

zugehen. Hier ist der obere Gebäudebereich für Brutvögel und Fledermäuse im Sommerhalbjahr und der 

Keller als Fledermauswinterquartier zu beachten. 

 
12 Übernahme aus dem Artenschutzfachbeitrag Matthes/Grewe 08/2021 
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Durch die Bauzeitenregelung und geeignete Vermeidungsmaßnahmen kann die baubedingte Zerstörung 

von Nestern oder Gelegen und Quartieren, die Störung des Brutgeschehens und die Verletzung oder 

Tötung von Tieren vermieden werden. 

 
Ersatz von Fledermausquartieren 

Um den Verlust der betreffenden Fledermausquartiere (siehe Tabellen 2 bis 6) der beiden betreffenden 

Industriegebäude zu ersetzen, sind diese zeitnah vor dem Gebäudeausbau im Verhältnis von ca. 1:3 

durch geeignete Quartierhilfen auszugleichen. Es sind dazu unterschiedliche quartierstützende Maß-

nahmen erforderlich. Im Einzelnen sind dies die Anbringung von Fledermaus-Fassadenkästen aus Holz-

beton, die Verkleidung von Giebelbereichen mit für Fledermäuse geeigneten Holzverschalungen und die 

Herrichtung eines Fledermaus-Winterquartiers. Diese Maßnahmen müssen dauerhaft funktionstüchtig 

bereitgestellt werden. 

Es sind vor den Umbaumaßnahmen 12 Fledermaus-Fassaden- Ganzjahreskästen 2-teilig (Modell FFGJ, 

Fa. Hasselfeldt Artenschutz) an geeigneten Gebäuden im Umfeld anzubringen. Die Kästen sind auf die 

Gebäude C und D zu verteilen. Nach dem Um-und Ausbau sind am betreffenden Gebäude B noch 4 wei-
tere Kästen des o.g. Modells an unterschiedlichen Fassadenseiten anzubringen. Für die Anbringung der 

Kästen sind dunkle Gebäudebereiche in ca. 4 m Höhe ohne Außenbeleuchtung zu wählen! 

Am Südostgiebel des umzubauenden Gebäudes B ist ein fachgerecht gezimmerte winddichte Holzver-

schalung aus unbehandeltem sägerauem Holz, welche den Tieren auf der gesamten Fläche einen 2-2,5 

cm !!! weiten Hohlraum (zwischen Wand und Holzverschalung) bietet, mit mehreren offenen Einflügen 

von unten anzubringen bzw. zu bauen (Beispiel siehe folgende Abbildungen 1 und 2). Auf ein Insekten-

schutzgitter (zwischen Fassade u. Verschalung) ist an dieser Holzverschalung möglichst zu verzichten! 

Bau und Anbringung der Ersatzquartiere sollten durch eine fachkundige Person begleitet werden. Das 

Spaltmaß von nur 2,5 cm hinter der Holzverkleidung ist entscheidend für die Besiedlung durch Fleder-
mäuse und sollte hier zwingend beachtet werden! 

Am bereits im Bau befindlichen Gebäude A, wurden im Vorfeld umfangreiche Holzverkleidungen reali-

siert. Diese sind durch geeignete Maßnahmen für Fledermäuse zugänglich zu machen. Dazu sind im Ab-

stand von ca. einem Meter, umlaufend regelmäßig Ein- und Ausflugöffnungen im unteren Bereich der 

Holzverkleidung einzubringen, so, dass die Tiere alle Bereiche (durch senkrechte Lattung getrennte Fel-

der) hinter der Holzverkleidung nutzen können. Diese Maßnahme ist bei Umsetzung als weitere vorge-

zogene Maßnahme (CEF) für den Verlust der Fledermaussommerquartiere anzusehen. 

 
Zwischen den Gebäuden C und D, im Nordbereich des Geländes (siehe Kartenanlage) verläuft ein unter-

irdischer Versorgungs- bzw. Leitungsschacht aus Betonelementen. Der Schacht hat eine Länge von ca. 20 

m, eine Breite von ca. 3,0 m und eine Höhe von ca. 1,1 m. Nach Freilegung und Prüfung am 26.11.2020 

konnte eine Eignung als zukünftiges Fledermauswinterquartier bestätigt werden. Hierzu sind folgende 

Maßnahmen zur Quartier-Optimierung erforderlich: 

 - Entkernung (Beseitigung der Rohrleitungen aus dem Schacht) 

 - Vergrößerung der lichten Höhe auf ca. 1,5 m durch Entnahme von Bodenmaterial 

 - Auskoffern eines trichterförmigen Bereichs von mehreren Metern Breite vor dem Eingang/ 

 Einflug für das Schwärmen der Fledermäuse vor dem zukünftigen Winterquartier 

 - Aufmauerung des Eingangsbereichs und Herstellung eines Einflugs von 40 x 15 cm an der 

 Oberkante des Eingangs 

 - Herstellung einer abschließbaren Kontrollluke mit Durchgriff und innenliegendem Schloss 

 - Anbringung von ca. 60 Hohlblocksteinen der Firma Winkler in zwei bis drei Reihen an der Decke 

 des Schachtes. Kammerlochsteine/Hohlblocksteine aus Leichtbeton eignen sich aufgrund ihrer 

 engen Spalten hervorragend als Winterquartierverstecke für Fledermäuse. Es werden 2  

 verschiedene Typen mit unterschiedlich breiten Spalten aus dem Betonwerk Erich Winkler, Bad 

 Schmiedeberg (www.betonwerk-winkler.de) eingesetzt. Die Steine der Firma Erich Winkler sind 

 speziell für den Einsatz als Winterquartierverstecke für Fledermäuse entwickelt worden. Die 

 Verwendung von anderen Steinen anderer Betonwerke ist aufgrund ihrer schlechten Eignung als 

 Fledermausversteck nicht erlaubt. 
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 - Anbringung von 20 Trapezlichtplatten (einschalig, durchsichtig) aus Polycarbonat mit einem 

 Trapezprofil von 76/18 mm in der Größe 666 x 1265 mm an Seitenwänden und Decken 

 - Der Einflugbereich ist frei von jeglicher Beleuchtung zu halten.  

 
Ersatznisthilfen für gebäudegebundene Vögel 

Um den Verlust der Nistplätze an den Gebäuden zu ersetzen, sind diese zeitnah noch vor Beginn der 

nächsten Brutperiode im Verhältnis 1:3 durch geeignete Nisthilfen auszugleichen. 

Somit sind 23 Nistschalen für Rauchschwalben im östlichen Gebäudeteil des Gebäudes D anzubringen. 

Weitere 10 Nistschalen sind im oberen Bereich des Industrieturms (Gebäude C) anzubringen. Der obers-

te Teil des Turms ist möglichst dauerhaft für Artenschutzmaßnahmen vorzuhalten. Zu beachten ist, das 

Holzbrett der Nistschalen mit maximal 1 cm Abstand zur Decke anzubringen, also so, dass das Abneh-

men über die mitgelieferte Befestigung gerade noch funktioniert. Dann hat das Nest selbst einen Ab-

stand zur Decke von max. ca. 4 cm, den die Schwalben brauchen, um sich sicher zu fühlen. 

Am Gebäude D sind zwei große Einflugbereiche für Rauchschwalben von jeweils ca. 100 x 40 cm einzu-

planen. Diese sind an der östlichen Gebäudeecke herzustellen und dauerhaft offenzuhalten. 

Weiterhin sind 15 Halbhöhlenkästen für Hausrotschwanz und Bachstelze sowie 6 Nistkästen für Feld-

sperlinge, am Gebäudebestand verteilt, auf mehrere Seiten in ca. 4 m Höhe anzubringen. 

Für den potenziell an den Gebäuden vorkommenden Mauersegler sind am Industrieturm (Gebäude C), 

so hoch wie möglich, unmittelbar unter dem Dachtrauf Mauerseglerkästen anzubringen. Es sind unbe-

dingt dauerhaft haltbare, fachlich geprüfte Nistkästen aus Holzbeton zu verwenden. 

Es sind insgesamt folgende Nisthilfen für Vögel anzubringen: 

 - 33 Nistschalen für Rauchschwalben (RSN1) der Fa. Hasselfeldt, davon 23 im Gebäude D  

 und 10 im Gebäude C (Turm, oberster Gebäudebereich) 

 - 4 Nistkästen für Mauersegler Typ Nr. 17A (3fach) der Fa. Schwegler am Gebäude C 

 - 15 Halbhöhlenkästen (NBH) der Fa. Hasselfeldt verteilt am Gebäudebestand 

 - 6 Höhlenbrüterkästen (R32) der Fa. Hasselfeldt verteilt am Gebäudebestand 

Übersichten zur Maßnahmenverteilung, entsprechend der beiden betrachteten Gebäude B (Industrie-

halle) und Gebäude C (Turm) siehe AFB Anlage 2 Tabelle 10. 

 

Reptilien/ Zauneidechsen 

Im Untersuchungsgebiet wurde der Zauneidechsenbestand vorläufig auf mindestens 50 Tiere geschätzt. 

Demnach müssen ca. 7.500 m² Zauneidechsenhabitat neu geschaffen werden, was der Fläche des ge-

samten zukünftigen Lärmschutzwalls entspricht. Diese Dimensionierung der Ausgleichsflächen kommt 

auch der Einschätzung von GLANDT (1979) nach, der von einer Mindestgröße von ungefähr einem Hek-

tar für einen funktionierenden Zauneidechsen-Lebensraum ausgeht. Die Ausgleichsfläche sollte dabei 

nicht weiter als 500 m von der derzeitigen Habitatfläche entfernt liegen und ähnliche mikroklimatische 

Verhältnisse aufweisen, wie die Ausgangsfläche. Eine günstige Lage im Biotopverbund entlang der 

Bahngleise ist dabei gegeben. In diesem Fall liegt die Eingriffsfläche nicht isoliert, sondern angrenzend zu 

anderen Zauneidechsenbeständen. Der Zielzustand für den neu zu schaffenden Lärmschutzwall ist eine 

halboffenes Habitat, in dem einzelne Biotoptypen mosaikartig verteilt sind. Der prozentuale Anteil der 

verschiedenen Biotoptypen und Strukturelemente sollte sich nach LAUFER (2013) folgendermaßen auf-

teilen: 

- 20% Sträucher, 

- 70% offene Ruderalvegetation/ Brache mit lückigen und dicht bewachsenen Bereichen (Altgrasbestän-

de, Staudenfluren) auf überwiegend grabbarem Substrat, 

- 10% Sonnenplätze, Eiablageplätze und Winterquartiere (Steinriegel; Altholzhaufen, Wurzel-

Stubbenmaterial sowie Sandlinsen). 

Einen optimalen Zustand kann der neu geschaffene Lärmschutzwall (Zauneidechsenfläche) erst nach 

frühestens 3-5 Jahren erreichen. Die Entwicklung der Fläche sowie des Zauneidechsenbestandes ist 

durch ein Monitoring zu begleiten. Die Offenhaltung ist durch eine Herbstmahd, ab Oktober, zu gewähr-

leisten. Dabei sollte jährlich, nach dem Rotationsprinzip, jeweils nur ein Drittel des Schallschutzwalls 
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gemäht werden, um zeitgleich unterschiedliche Brachestadien im Habitat zu gewährleisten. Die Mahd 

hat schonend mit leichter Technik (Motorsense, Balkenmäher) zu erfolgen. 

Abbildung 17 Auszug AFB, Tabelle 11 

 
 

Magerweide 
Die Baufeldfreimachung erfolgt außerhalb der Brut- und Aufzuchtperiode von Bodenbrütern 
(Zeitraum Ende September bis Anfang März). 

5.7 Kennzeichnungen/ Nachrichtliche Übernahmen/ Hinweise 

Abfallentsorgung 
Entsprechend § 9 der Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Barnim muss jedes 
Grundstück, auf dem Abfälle anfallen können, an die Abfallentsorgung angeschlossen werden 
(Anschlusszwang). Im Landkreis Barnim erfolgt die Durchführung der Abfallentsorgung vom 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger beauftragte Entsorgungsunternehmen mittels 3-
achsiger Entsorgungsfahrzeuge mit einer Gesamttonnage von 26 t.  
 
H1) Trinkwasserschutz 
Der Hinweis dient dazu ggf. Vorschriften und Richtlinien die dem Trinkwasserschutz dienen zu 
beachten. 
 
H2) Bodenschutz / Altlasten 
Auf der Planzeichnung wurde der Hinweis aufgenommen, dass die Fläche im Altlastenkataster 
des Landkreises Barnim mit der Bezeichnung „S 10/08 Eisengießerei Britz“ geführt wird. 
Aufgrund der historischen Nutzung des seit 2001 stillgelegten alten Industriegeländes ist von 
Vorbelastungen auszugehen. Siehe hierzu die Ausführungen unter Punkt 2.4.1. 
 
H3) Artenschutz 
Es wird auf Maßgaben verwiesen, die den Artenschutz betreffen, die zu beachten sind. 
 
Kennzeichnung Erschütterungen 
K1) Innerhalb der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äu-
ßere Einwirkungen erforderlich sind, ist bei der Planung und Errichtung von Gebäuden mit Auf-
enthaltsräumen zu berücksichtigen, dass durch Schienenverkehr Erschütterungsimmissionen 
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auftreten können. Ggf. sind auf Grund dessen bautechnische Maßnahmen an den geplanten 
Gebäuden, in denen Aufenthaltsräume vorgesehen sind, notwendig. 
Dies ist bei der Bauausführungsplanung zu berücksichtigen. 

5.8 Planstatistik 

Tabelle 3 Flächenbilanz 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes 33.804 m² 

Ausweisung Wohngebiet gesamt 22.015 m² 

WA1 4.343 m² x GRZ max. 0,68 2.953 m² 

WA2 3.666 m² x GRZ max. 0,6 2.200 m² 

WA3 8.988 m² x GRZ max. 0,6 5.393 m² 

WA4 5.018 m² x GRZ max. 0,4 2.007 m² 

Gesamt Wohngebiet zulässige Grundfläche: 12.553 m² 

Ausweisung Mischbauflächen gesamt 4.037 m² 

MI GRZ = 0,4; 1.236 m² x GRZ max. 0,4 742 m² 

MI GRZ = 0,6; 2.801 m² x GRZ max. 0,8 2.241 m² 

Gesamt Mischgebiet zulässige Grundfläche 2.983 m² 

Verkehrsflächen 5.309 m² 

Davon überbaubar gemäß TF1.5 4.200 m² 

Summe zulässige Grundfläche: 19.736m² 

Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche  

Umwelteinwirkungen (Lärmschutz-Bahnverkehr, Anlagen-
lärm) 

4.735 m² 

6. Durchführungsvertrag 
Zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der vollumfänglich gleichzeitig der Vorhaben- und 
Erschließungsplan ist, muss ein Durchführungsvertrag zwischen dem Vorhabenträger und der 
Gemeinde vor dem Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB abgeschlossen werden. 
 
§ 12 Absatz 1 BauGB: Die Gemeinde kann durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der Grundlage eines 
mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben und der Erschlie-
ßungsmaßnahmen (Vorhaben- und Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist und sich zur 
Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und Erschlie-
ßungskosten ganz oder teilweise vor dem Beschluss nach § 10 Absatz 1 (Satzungsbeschluss) 
verpflichtet (Durchführungsvertrag). 
 
Die textliche Festsetzung TF1.1 legt fest, dass im Plangebiet explizit nur die Vorhaben zulässig 
sind zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag zu diesem Be-
bauungsplan verpflichtet. 
Als Vorhaben in diesem Sinne ist die komplette mediale, verkehrliche, ver- und entsorgungs-
technische Erschließung des Gebietes zu verstehen, die erforderlich ist, um die 24 geplanten 
Wohnparzellen für Einfamilien- und Doppelhäuser sowie die 18 Wohneinheiten im Gebäude 1 
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und 2 zu bedienen. Die herzustellenden Wohneinheiten und Wohngebäude sind Bestandteil 
des Vorhabens. 
Die Gebäude 3 und 4 sind zunächst in ihrer bestehenden Ausprägung (Gebäude) zu erhalten.  
Mit Unterschrift des Vertrages verpflichtet sich der Vorhabenträger das beschriebene Vorhaben 
im Rahmen der im VEP getroffenen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen in einer fest-
gelegten Frist umzusetzen.  
Die Frist für die Umsetzung des Vorhabens kann verlängert werden, wenn dies im Durchfüh-
rungsvertrag vereinbart wurde. 
Wird das Vorhaben nicht in der vereinbarten Frist umgesetzt, so soll die Gemeinde den Vorha-
ben- und Erschließungsplan aufheben (§ 12 Absatz 6 BauGB). 
 
Die wesentlichsten Regelungsinhalte des Durchführungsvertrages zum VBP/ sind abgesehen 
von den Planinhalten: 
- die beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen  
- die Erschließungsplanung 
- Frist für Umsetzung des Vorhabens 
- das vor Baubeginn die technische Möglichkeit und schadstoffbezogene Unbedenklichkeit der 
Niederschlagsversickerung der unteren Wasserbehörde nachzuweisen ist 
- das vor Baubeginn eine Gefährdungsabschätzung für den Wirkungspfad Boden-Mensch und 
ggf. auch für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser zu erstellen und der UB vorzulegen ist 
- Eingriffe in den Boden sind durch einen sachverständigen Gutachter, der die für diese Aufga-
be nötige Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzt, fachtechnisch zu begleiten und zu dokumen-
tieren. 
- beschriebenen Maßnahmen des Artenschutzes: 
 Konzept zum Schutz der Zauneidechse Lärmschutzwall 
 Bauzeitenregelung / Gebäudesicherung 
 Ersatzmaßnahmen Artenschutz 

7. Verfahren  
Am 18.05.2015 wurde dem Antrag des Vorhabenträgers zur Aufstellung des vBP „Wohnbebau-
ung ehemalige Eisengießerei Britz“ von der Gemeindevertretung Britz unter der Beschluss-
nummer BR-033/2015 stattgegeben. Der Beschluss wurde am 26.06.2015 im Amtsblatt 7/2015 
ortsüblich bekanntgemacht. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in Form einer Offenlage des Vorentwurfes 
im Zeitraum vom 4. September 2017 bis 4. Oktober 2017.  
Die Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte im Amtsblatt Nr. 8 
für das Amt Britz-Chorin-Oderberg am 25. August 2017. 
Anregungen, Hinweise oder Bedenken und Einwende zum Vorhaben wurden seitens der Öf-
fentlichkeit nicht vorgebracht. 
Mit dem Schreiben vom 4. September 2017 erhielten die Träger öffentlicher Belange, die von 
dem Vorhaben berührt sein könnten ein digitales Anschreiben (E-Mail) mit der Bitte um eine 
Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 
zur Planung und um Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungs-
grad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. 
Die Anfrage nach den Zielen der Raumordnung bei der gemeinsamen Landesplanungsabtei-
lung Berlin-Brandenburg erfolgte im gleichen Zeitraum wie die frühzeitige Behördenbeteiligung. 
 
Die Gemeinde Britz folgte der Empfehlung des Landkreises Barnim und hat auf ihrer Sitzung 
am 26.02.2018 beschlossen, den aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wohnbe-
bauung ehemalige Eisengießerei“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13 a Absatz 1 Nr. 1 BauGB weiterzuführen. 
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Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, mit dem Stand vom Mai 2019 lag vom 
11. Juni 2019 bis einschließlich 31. Juli 2019 öffentlich aus. Die ortsübliche Bekanntmachung 
erfolgte zunächst im Amtsblatt Nr. 7 für das Amt Britz-Chorin-Oderberg am 31.5.2019. Die Ver-
längerung der Offenlage wurde im Amtsblatt Nr. 9 am 28. Juni 2019 bekanntgemacht. 
Die berührten Träger öffentlicher Belange wurden mit dem Anschreiben per E-Mail am 
05.07.2019 zur Abgabe ihrer Stellungnahme mit Frist bis 09.08.2019 aufgefordert. 
 
Die sich aus der Offenlage und Beteiligung der Behörden des Entwurfes der Fassung vom März 
2019 Hinweise und Anregungen fanden bei der Erarbeitung des Entwurfes der Fassung vom 
März 2021 weitestgehend Berücksichtigung. Dem Entwurf i.d.F. von März 2021 wurde u.a. ein 
artenschutzfachliches und ein immissionsschutzfachliches Gutachten beigefügt. 
Der Entwurf i.d.F. von März 2021 lag vom 06. April 2021 bis einschließlich 07. Mai 2021 öffent-
lich aus. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte ortsüblich im Amtsblatt Nr. 3 für das Amt 
Britz-Chorin-Oderberg am 26.03.2021. 
Die berührten Träger öffentlicher Belange und Behörden wurden mit dem Schreiben vom 
07.04.2021 zu ihrer Stellungnahme innerhalb eines Monats aufgefordert. 
Die vom Landkreis am 06.07.2021 ergangene Stellungnahme zum vorgelegten Entwurf veran-
lasste den Vorhabenträger, in Abstimmung mit der Bauamtsleitung und Bürgermeisters der 
Gemeinde Britz, den Entwurf nochmals zu ändern. Die vereinbarten Änderungen, insbesondere 
die teilweise Rücknahme der Mischgebietsfläche, berührten die Grundzüge der Planung, so 
dass der nunmehr vorliegende Entwurf i.d.F. von September 2021 für einen Zeitraum von 14 
Tagen vom 4.10.2021 bis 18.10.2021 öffentlich und zu jedermanns Einsichtnahme ausgelegt 
wurde. 
Seitens der Öffentlichkeit ergingen keine Stellungnahmen mit Hinweise, Anregungen oder Ein-
wenden. 
Die von der Änderung berührten Behörden (Landesamt für Umwelt / Immissionsschutz und der 
Landkreis Barnim) wurden mit dem Schreiben vom 14.10.2021 gebeten nochmals bis zum 
2.11.2021 eine Stellungnahme abzugeben. 
Aus der Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt (LfU) / Immissionsschutz ergab sich eine 
Ergänzung bzw. Umformulierung der textlichen Festsetzung 7.3.2. und 7.3.6 die nochmals mit 
dem LfU abzustimmen waren. Es erfolgte zum besseren Verständnis eine Untergliederung der 
textlichen Festsetzung TF 7.3.2 und TF 7.3.2.a. 

8. Abwägungsvorgang 

8.1 Berücksichtigung immissionsschutzrechtlicher Belange 
13Für Neuplanungen ist zu beachten, dass in Bezug auf Verkehrsgeräusche gesunde Wohnverhältnisse in 

jedem Fall vorliegen, wenn die schalltechnischen Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 

für Misch- und Dorfgebiete von 60 dB (A) tags und 50 dB (A) nachts eingehalten werden. Da die Werte 

der DIN 18005-1 lediglich eine Orientierungshilfe für die Bauleitplanung sind, darf von ihnen abgewichen 

werden. Entscheidend ist, ob die Abweichung im Einzelfall noch mit dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 

6 BauGB vereinbar ist. 

Die in § 43 BImSchG erhaltene Ermächtigung des Verordnungsgebers zur normativen Festsetzung der 

Zumutbarkeitsschwelle von Verkehrsgeräuschen schließt es grundsätzlich aus, Lärmimmissionen, die die 

in der Verkehrslärmschutzverordnung festgesetzten Grenzwerte unterschreiten, im Einzelfall als erheb-

liche Belästigung einzustufen (vgl. OVG Lüneburg, Beschluss vom 04.12.1997 (Az.7 M1050/97). Die Im-

missionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung betragen in reinen und allgemeinen Wohnge-

bieten tags 59 dB (A), nachts 49 dB (A), in Mischgebieten tags 64 dB (A), nachts 54 dB (A). Es ist davon 

 
13 Wortwörtlich übernommen Pkt. 2.4 des Schallgutachtens sfi vom 09.03.2021 
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auszugehen, dass bei Einhaltung der Werte für Mischgebiete gesunde Wohnverhältnisse noch gewahrt 

sind. 

Gleichwohl kann ein Überschreiten dieser Werte z. B. neben einer stark befahrenen Durchgangsstraße 

oder Bahnstrecke je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls noch als vertretbar erscheinen. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn zur Lärmquelle hin ausreichend passiver Lärmschutz gesichert ist und 

die Bebauung jedenfalls an den rückwärtigen, im "Schallschatten" gelegenen Bereichen noch angemes-

senen Pegelwerten ausgesetzt ist, die zumindest dort ein Wohnen und/oder Schlafen bei gelegentlich 

geöffnetem Fenster noch zulässt. 

Ein obligatorisches Ziel der planerischen Lösung und etwaiger Lärmschutzfestsetzungen muss es sein, im 

Inneren von Wohngebäuden eine zumutbare Wohn- und Schlafruhe zu gewährleisten. Dazu sind nach 

sachverständiger Auffassung (z. B. gemäß VDI 2719) Innenpegel als Mittelungspegel von tags höchstens 

40 dB (A) für Wohnräume und von nachts höchstens 35 dB (A) für Schlafräume zu gewährleisten. Diese 

Pegel sollen auch bei teilgeöffnetem (gekipptem) Fenster nicht überschritten werden. Damit werden 

tagsüber eine weitgehend störungsfreie Kommunikation im Innenbereich und nachts ein weitgehend 

störungsfreies Schlafen ermöglicht. Darüber hinaus ist das Wohnen bei teilgeöffnetem Fenster (und dies 

nicht nur zum Zwecke der Lüftung) als grundsätzliches Wohnbedürfnis anzusehen. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass auch für Außenwohnbereiche wie Balkone, Terrassen, Loggien, 

bestimmte Gartenflächen u. ä. bestimmte Schallpegel zumindest tagsüber nicht überschritten werden 

sollen, um eine angemessene Aufenthaltsqualität im Freien zu gewährleisten. 

Es ist zunächst in Erwägung zu ziehen, ob Verkehrslärmeinwirkungen durch Maßnahmen des aktiven 

Lärmschutzes vermieden werden können. Dabei ist zu beachten, dass auch besondere städtebauliche 

Gründe, etwa das Ziel des Landschaftsschutzes, einer Nachverdichtung oder die Überplanung von besie-

delten Gebieten, einen Verzicht auf aktiven Lärmschutz ausnahmsweise rechtfertigen können. Bei Pla-

nung und Abwägung sind des Weiteren auch die vernünftigerweise in Erwägung zu ziehenden Möglich-

keiten des passiven Schallschutzes auszuschöpfen, um die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV bzw. 

die oben genannten Innenpegelwerte einzuhalten. 

In Betracht kommen insbesondere einzeln oder miteinander kombiniert: 

- Anordnung und Gliederung der Gebäude ("Lärmschutzbebauung"), und/oder 

- lärmabgewandte Orientierung von Aufenthaltsräumen, und/oder 

- passive Schallschutzmaßnahmen an der schutzwürdigen Bebauung, wie erhöhte Schalldämmung von 

Außenbauteilen. 

Mit dem Gebot gerechter Abwägung kann es auch vereinbar sein, Wohngebäude an der dem Lärm zu-

gewandten Seite des Baugebiets Außenpegeln auszusetzen, die deutlich über den Orientierungswerten 

der DIN 18005 liegen, wenn durch eine entsprechende Anordnung der Räume und die Verwendung 

schallschützender Außenteile jedenfalls im Innern der Gebäude angemessenerer Lärmschutz (s. oben) 

gewährleistet ist und außerdem darauf geachtet worden ist, dass auf der abgewandten Seite des Grund-

stücks geeignete geschützte Außenwohnbereiche geschaffen werden. 

 
Im vorliegende Schallgutachten (Anlage 1 des VBP) sind die Schalleinwirkungen im Geltungs-
bereich des B-Plans durch Schienenverkehrslärm auf öffentlichen Verkehrsflächen und Anla-
gengeräusche bestimmt worden. Die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 wurden 
ermittelt und dargestellt.  
Es wurden Festsetzungsvorschläge zu aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen formu-
liert. Diese wurden mit Ausnahme derer zu den Anlagengeräuschen übernommen. 
 
Es wurden die Grundlagen der Schallausbreitung mit den wichtigsten Begriffen beschrieben. 
Die geplanten Nutzungen mit ihren emissionsrelevanten Einrichtungen wurden dargestellt und 
die Schallemissionen bestimmt. 
Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung wurden grafisch sowie numerisch dargestellt und 
anhand der zugehörigen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung des Beiblattes 1 der 
DIN 18005-1 und der Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-
SchV)1 beurteilt. 
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Gemäß DIN 4109 wurden in Abhängigkeit von den sich ergebenden maßgeblichen Außenlärm-
pegeln und den betroffenen unterschiedlichen Raumarten, Anforderungen an das resultierende 
bewertete Schalldämm-Maß der Außenbauteile gemäß DIN 4109 gestellt. 
 
Den Festsetzungsvorschlägen zum Schutz vor Anlagenlärm (Pkt. 7 (10) S. 51, des Schallgut-
achtens wurde insoweit entsprochen, dass die Baugrenzen / Baufelder angepasst wurden. 
Dadurch wird die Errichtung von Gebäuden, in den schutzbedürftige Nutzungen möglich sind 
und die im Wirkbereich der Schallausbreitung untersuchten Anlagen (Außenflächen des Bauho-
fes der Gemeinde Britz) liegen ausgeschlossen. 
 
Auf Grund der Rücknahme der Mischgebietsfläche südlich der Planstraße E/D ergeben sich 
insbesondere im nördlichen WA3 andere zu berücksichtigende Schallschutzmaßnahmen, da 
die in einem allgemeinen Wohngebiet bestimmten Orientierungswerte von 55 dB(A), tags über-
schritten werden. Die Baugrenzen / Baufelder insbesondere im nördlichen WA3 und WA4 wur-
den so festgesetzt, dass die baulichen Anlagen der Hauptnutzung weitestgehend nur außerhalb 
der Bereiche liegt, für die eine Überschreitung der Orientierungswerte der TA-Lärm prognosti-
ziert wurde.  
Für die Wohnnutzungen innerhalb der schraffierten mit B gekennzeichneten Fläche wurden 
daraus ableitend Maßnahmen festgesetzt, die zum einen auf den Schutzanspruches des beste-
henden Baubetriebshofes der Gemeinde Britz abzielen, aber auch dem Schutz der Anwohner 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm) entsprechen. 
Von einer grundsätzlichen Unzulässigkeit für Wohnnutzungen wurde abgesehen, da eine opti-
mierte Positionierung baulicher Anlagen wie z.B. Garagen oder andere Nebengebäude inner-
halb der gekennzeichneten Fläche B im WA3 in Kombination mit einer eingeschossige Bauwei-
se des Wohngebäudes, die Immissionen soweit gemindert sein können, dass keine schädlichen 
Auswirkungen zu befürchten sind.  
Zudem wurde die Fläche LS C festgesetzt, innerhalb derer bauliche Anlagen bis zu einer Höhe 
von 3 m errichtet werden dürfen, die sich lärmmindernd auf das südliche Wohngebiet auswirken 
können. Wird diese aktive Lärmschutzmaßnahme umgesetzt, so können die schallmindernden 
baulichen Vorkehrungen an den Wohngebäuden im Erdgeschoss für den mit B gekennzeichne-
ten schraffierten Bereich entfallen, dies gilt auch dann, wenn innerhalb des WA3 (Nordseite, 
Richtung des emittierenden Baubetriebshofes) bauliche Anlagen ohne Wohnnutzung errichtet 
werden, die sich lärmmindernd auswirken. 
Dem Vorhabenträger, der Eigentümer der gesamten Vorhabensfläche (einschließlich der des 
Betriebshofes) ist, soll mit den zum Teil ausnahmeregelnden Festlegungen die Möglichkeit ge-
lassen werden, selbstbestimmt die Entscheidung treffen zu können wo die lärmmindernden 
Maßnahmen umgesetzt werden. Als Träger des Vorhabens, welches im vorliegenden Text und 
dem Durchführungsvertrag beschrieben wurde, obliegt ihm die Verantwortlichkeit die festgeleg-
ten Maßnahmen zum Schutz vor Lärm umzusetzen. 

9. Rechtsgrundlagen 
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017  
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4.1.2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 6) 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4.1.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 6) 
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) In der Fassung der Bekanntmachung vom  
15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Februar 2021 
(GVBl.I/21, [Nr. 5]) 
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- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022  
- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) 
vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 03, ber. (GVBl.I/13 Nr. 21)]), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]) 
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585, zuletzt geändert durch 
Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) 
- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), in der Fassung der Bekanntmachung vom  
2. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20]) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
4. Dezember 2017 (GVBl.I/17, [Nr. 28]) 
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Anlage: Übersicht Umsetzung Ersatzmaßnahmen ehemal. Eisengießerei Britz, Stand 

09.08.2021 

notwendige 
Ersatzmaßnahmen 

Umsetzung bereits erfolgt Umsetzung geplant 

 
Gebäude B (Industriegebäude) - Kompensationsmaßnahmen 

Anbringung von 33 Nistschalen für 
Rauchschwalben 

23 Rauchschwalben-Nistschalen  
im Gebäude D 

10 weitere 
Rauchschwalbennistschalen im 
Gebäude C (Turm, oberer 
Gebäudebereich) oder im 
Gebäude D (je nach weiterer 
geplanter Nutzung des Turms). 

15 Halbhöhlenkästen für 
Gebäudebrüter/ Nischenbrüter 

15 Halbhöhlenkästen verteilt über 
gesamten Gebäudebestand, 
Masten und Einzelbäume 

- 

6 Höhlenbrüterkästen 6 Höhlenbrüterkästen verteilt über 
gesamten Gebäudebestand, 
Masten und Einzelbäume 

- 

12 Mauerseglerbrutplätze  12 Mauerseglerkästen (Holzbeton-
Einfachkästen) verteilt an den 
oberen (höchsten) 
Gebäudebereichen der Gebäude 
C und D, bleibende Installation der 
Kästen nach Fertigstellung der 
Gebäudefassaden 

16 Fledermausganzjahreskästen Umsetzung von 12 
Fledermausganzjahreskästen an 
Gebäude D ist aktuell (August 
2021) in Arbeit 

weitere 4 
Fledermausganzjahreskästen an 
Gebäude B nach Fertigstellung 
(Abschluss der Fassadenarbeiten) 

Schaffung eines komplexen 
Fledermauswinterquartiers 
(Umbau des Leitungsschachts 
zwischen den Gebäuden C und D) 
- 50% dieser CEF-Maßnahme sind 
dem Gebäude B zuzuordnen.  

Fertigstellung vollständig erfolgt 
Ende Juli 2021 

- 

Optimierung der Holzverschalung 
am Gebäude A (Giebelverkeidung) 
als Fledermaus-Sommer- und 
Ganzjahresquartier, Einbringung 
von Einflügen 

Umlaufend in gesamte Giebel-
verkleidung Einbringung erster 
Einflüge in die Deckbretter erfolgt, 
Funktionstüchtigkeit grundsätzlich 
gegeben 

Einbringung weiterer Einflüge im 
unteren Bereich der Insektengitter 
zwischen Gebäudewand und 
Holzverschalung geplant 

 
Gebäude C (Turm) - Kompensationsmaßnahmen 

Gestaltung der geplanten 
Holzverschalung am Gebäude B 
(Giebelverkeidung) als 
Fledermaus-Sommer- und 
Ganzjahresquartier 

 Umsetzung der Maßnahme im 
Zuge der Umbaumaßnahmen am 
Gebäude B ab Oktober 2021 

Schaffung eines komplexen 
Fledermauswinterquartiers 
(Umbau des Leitungsschachts 
zwischen den Gebäuden C und D) 
- 50% dieser CEF-Maßnahme sind 
dem Gebäude C zuzuordnen. Die 
verbleibenden  

Fertigstellung vollständig erfolgt 
Ende Juli 2021 

- 
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Fledermauswinterquartier mit Kontrollluke und Einflug, ehmal. Eisengießerei Britz 

 

Fachgerechte Innenausstattung des Winterquartieres mit Winkler-Hohlblocksteinen als Hangplätze 
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Vorhaben: vorhabenbezogener Bebauungsplan „Wohnbebauung ehemalige Eisen-

gießerei Britz“ der Gemeinde Britz 

 

Art der Geräusch-  
quellen: - Schienenverkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrswegen 
 - Anlagengeräusche 
     
Standort:  Bundesland:  Brandenburg 

Landkreis: Barnim 

Amt:  Britz-Chorin-Oderberg 

Gemeinde: Britz 

Gemarkung:  Britz 

Flur:  3 

Flurstücke: 1011, 1013m 1015 

 

Auftraggeber:  André Rouvel 

Choriner Bahnhofstraße 5 
16230 Chorin 
 

für die 
 

Gemeinde Britz 
 

vertreten durch das 
 

Amt Britz-Chorin-Oderberg 

 

Bearbeiter:  SFI – Sachverständige für Immissionsschutz GmbH 

Bearbeiter:  Dipl.- Ing. Andreas Kutschke 

Prüfer:  Dipl.-Phys. Thomas Lung 

 

 Gneisenaustraße 44 / 45 

 10961 Berlin 

 

 Telefon: (030) 22 50 54 71 – 0 

 Fax:  (030) 22 50 54 71 – 9 

 

 E-Mail : kutschke@sfimm.de 

   

weitere beteiligte                                                                                                                                  

Institute:   keine 

Berichtsumfang: 76 Seiten 

Berichtsnummer: SFI-352-2019-4-1 

Berichtsdatum:  09.03.2021 

 

 

 

 

 

Hinweise zur Vervielfältigung und Verbreitung 

Dieser Bericht oder Teile des Berichtes dürfen von Dritten nur mit schriftlicher Zustimmung der Fa.                    
SFI-Sachverständige für Immissionsschutz GmbH vervielfältigt und/oder weitergegeben werden. Davon ausge-
nommen sind die bestimmungsgemäße Verwendung zur Beteiligung von Behörden und die öffentliche Ausle-
gung im Rahmen von Bauleitplan- und Genehmigungsverfahren.   

Eine digitale Verbreitung  ist ohne  Zustimmung der Fa. SFI - Sachverständige für Immissionsschutz GmbH 
nicht zulässig.                                                                    
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I  Abkürzungsverzeichnis 

BauGB Baugesetzbuch 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

Beurteilungs- 
pegel aus dem Mittelungspegel und ggf. Zuschlägen gebildeter Wert zur Kennzeich-

nung der mittleren Geräuschbelastung während der Beurteilungszeit  

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BImSchV Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

BVT Beste Verfügbare Techniken 

d Tag 

DGM Digitales Geländemodell 

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

DWD Deutscher Wetterdienst 

FNP Flächennutzungsplan 

Fremd- 
Geräusche alle Geräusche, die nicht von der betrachteten Anlage ausgehen 

Gesamt-  
Belastung Belastung eines Immissionsortes durch alle Anlagen, für die die TA Lärm gilt 

h Stunde 

ha  Hektar 

hA Effektive Quellhöhe 

hG Gebäudehöhe 

I1, I2 etc. Zu beurteilende Immissionsorte 

Kg Kilogramm 

LAI Länderausschuss für Immissionsschutz 

Mg Megagramm (10
6
 g bzw. 1 t) 

NN Normal Null bei Höhenangaben 

OKFF Oberkante des fertigen Fußbodens 

QPR Qualifizierte Prüfung der Übertragbarkeit einer Ausbreitungsklassenstatistik 

RLS90 „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ (1990) 

RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 

s Sekunde 

TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm (1998)  

UVPG  Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 

VDI Verein Deutscher Ingenieure. Insbesondere die Kommission Reinhaltung der 
Luft erstellt und veröffentlicht Richtlinien zur Messung und Bewertung von Ge-
ruchsemissionen und -immissionen 

Vorbelastung Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von allen Anlagen, für die die 
TA Lärm gilt ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage 

WR Windrichtung in Grad, gemessen im Uhrzeigersinn beginnend von geografisch 
Nord 

Zusatz. 
Belastung Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage 
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II   Verwendete Unterlagen 

- Entwurf Bebauungsplan „Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei Britz“  der Gemeinde 

Britz, Stadt-und Landschaftsplanung Bandow, Februar 2021 

- Ergebnisse der Standortbegehungen durch den Verfasser 

- Geobasisdaten der Liegenschaften, ALKIS, Landesvermessung und Geobasisinformation 

Brandenburg - Landesbetrieb 

- Verkehrsdaten Prognose 2030, Deutsche Bahn, Verkehrsdatenmanagement, Schreiben 

vom 13.03.2020 

- Geobasisdaten der Liegenschaften, DGM-2, Landesvermessung und Geobasisinformation 

Brandenburg – Landesbetrieb 

- Ergebnisse der Standortbegehung 2019 durch den Verfasser 

 

III   Normen, Vorschriften und Richtlinien 
 

Nr. Titel  Kat.* Datum 

1 BImSchG 

Bundes-Immissionsschutzgesetz 

 

Gesetz zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge (BIm-

SchG) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 17. Mai 

2013 (BGBl. 1 S. 1274) 

G geändert            
29. Juli 2017 

2 TA Lärm 
 

Sechste Allgemeine Verwal-

tungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz (Tech-

nische Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm - TA Lärm) vom 

26.08.1998, rechtskräftig ab 

01.11.1998, veröffentlicht im 

Gemeinsamen Ministerialblatt 

Nr. 26 vom 28.08.1998 

 

VV 26.08.1998, 

geändert 
01.06.2017 

Rechtsstand 
09.06.2017 
(aktuelle                
Fassung) 

3 DIN ISO 9613, Teil 2 Dämpfung des Schalls bei der 
Ausbreitung im Freien, Allge-
meines Berechnungsverfahren; 

N Ausgabe 
Oktober 1999 
(Entwurf Sept. 

1997) 

4 DIN 18 005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau – 
Grundlagen und Hinweise für 
die Planung 

N Juli 2002 

     

5 DIN 18 005, Teil 1, Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau  Be-
rechnungsverfahren; Schall-
technische Orientierungswerte 
für die städtebauliche Planung 

N Mai 1987 

6 DIN 45691 Geräuschkontingentierung N Dezember 
2006 

7 Baunutzungsverordnung  Verord-
nung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (BauNVO) 

 V neu gefasst 
durch Be-
kanntmachung 
vom 
21.11.2017 
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8 

 

Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen (RLS-90), herausgegeben 

vom Bundesminister für Verkehr, 

Ausgabe 8/1990 

 N 8/1990 

9 16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung 

- 16. BImSchV) vom 12.06.1990 

(BGBl. I S. 1036),  

V Inkrafttreten 
der letzten 
Änderung:  1. 
März 2021 

10 DIN 45 680, Beiblatt 1    

11 DIN 4109  Schallschutz im Hochbau  

Teil 1: Mindestanforderungen 

N Januar  2018 

  
Teil 2: Rechnerische Nachweise 
der Erfüllung der Anforderungen 

  

12 Parkplatzlärmstudie Parkplatzlärmstudie - Empfeh-

lungen zur Berechnung von 

Schallemissionen aus Parkplät-

zen, Autohöfen und Omnibus-

bahnhöfen sowie von Parkhäu-

sern und Tiefgaragen, 6. über-

arbeitete Auflage, Herausgeber 

Bayerisches Landesamt für 

Umweltschutz, August 2007 

Lit 6. Ausgabe 
2007 

13 Technischer Bericht  
zur Untersuchung der LKW- und 
Ladegeräusche auf Betriebsgelän-
den von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern und Speditionen 

Hessisches Landesanstalt für 
Umwelt  

Umweltplanung, Arbeits- und 
Umweltschutz      

 

Lit Heft 192, 1995 

 

 

 

    

14 Technischer Bericht  
zur Untersuchung der Geräusch-  
emissionen durch Lastkraftwagen 
auf Betriebsgeländen von Fracht-
zentren, Auslieferungslagern, Spe-
ditionen und Verbrauchermärkten 
sowie weiterer typischer Geräusche 
insbesondere von Verbraucher-
märkten 
 

Hessisches Landesamt für Um-
welt und Geologie  

Umwelt und Geologie - Lärm-
schutz in Hessen,    

 

Lit Heft 3, 2005 

15 Sächsische Freizeitlärmstudie  

 

Sächsische Freizeitlärmstudie, 

Handlungsleitfaden zur Progno-

se und Beurteilung von Ge-

räuschbelastungen durch Ver-

anstaltungen und Freizeitanla-

gen, Herausgeber Sächsisches 

Landesamt für Umwelt und 

Geologie, Dresden, April 2006 

 April 2006 

16 VDI 3770  VDI 3770 Emissionskennwerte 
von Schallquellen, Sport- und 
Freizeitanlagen 

N September 
2012 
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17 - Hinweise und Faktoren zur Um-
rechnung von Verkehrsmengen, 
Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz Berlin,  

Lit März 2017 

*) Kategorien: 
 G  Gesetz    N  Norm 
 V  Verordnung    RIL  Richtlinie 
 VV  Verwaltungsvorschrift   Lit  Literatur 
 
  

IV  Verwendete Software 

IMMI Plus (Version 390), Wölfel Messsysteme Software, lizenziert für SFI-Sachverständige für 

Immissionsschutz GmbH 
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1 Auftrag und Problemstellung 

Die Gemeinde Britz, vertreten durch das Amt Britz-Chorin-Oderberg, beabsichtigt mit der Auf-

stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei 

Britz“ die Schaffung der planungsrechtlichen Vorrausetzungen für die Errichtung von Wohnge-

bäuden.  

Es werden im Bebauungsplan bebaubare Grundstücksflächen als Allgemeines Wohngebiet, 

festgesetzt. Dafür werden die Art und das Maß der baulichen Nutzung sowie durch Baugrenzen 

die überbaubaren Flächen festgelegt. 

Das Plangebiet befindet sich im Einwirkbereich benachbarter Schienenwege und benachbarter 

Gewerbebetriebe. Im Rahmen des B-Planverfahrens sind die Schalleinwirkungen im Geltungs-

bereich des B-Plans durch Schienenverkehrslärm auf öffentlichen Verkehrsflächen und Anla-

gengeräusche zu bestimmen. Die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 sind zu ermit-

teln und darzustellen. Gegebenenfalls sind Vorschläge zur Festsetzung von aktiven und passi-

ven Schallschutzmaßnahmen zu unterbreiten. 

Im folgenden Abschnitt werden die Grundlagen der Schallausbreitung mit den wichtigsten Be-

griffen beschrieben. Anschließend werden die geplanten Nutzungen mit ihren emissionsrelevan-

ten Einrichtungen dargestellt und die Schallemissionen bestimmt.  

Nach der Standortbeschreibung und genauen Bestimmung der beurteilungsrelevanten Immissi-

onsorte folgt die Darstellung der Transmissionsdaten und die Schallimmissionsprognose.  

Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung werden grafisch sowie numerisch dargestellt und 

anhand der zugehörigen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung des Beiblattes 1 der 

DIN 18005-1 und der Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-

SchV)1 beurteilt. 

Die zu erwartenden Beurteilungsschallpegel werden mit dem Schallausbreitungsprogramm IMMI 

der Fa. Wölfel berechnet. 

Gemäß DIN 4109 sind in Abhängigkeit von den sich ergebenden maßgeblichen Außen-

lärmpegeln und den betroffenen unterschiedlichen Raumarten, Anforderungen an das 

resultierende bewertete Schalldämm-Maß der Außenbauteile gemäß DIN 4109 zu stellen. 

2  Beurteilungsgrundlagen für Schalleinwirkungen  

2.1  Beurteilungsgrundlagen der DIN 18005  

Die DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau (Juli 2002) Teil 1 mit ihrem Beiblatt 1 (Mai 1987) 

Die DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau (Juli 2002) mit ihrem Beiblatt 1 (Mai 1987) enthält 

anerkannte Regelungen zum Verfahren der schalltechnischen Berechnung und Beurteilung im 

Rahmen der Bauleitplanung.  

Das Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 (Mai 1987) enthält schalltechnische Orientierungswerte für die 

unterschiedlichen schutzbedürftigen Nutzungen. Die Orientierungswerte der DIN 18005 sind aus 

der Sicht des Schallschutzes im Städtebau erwünschte Zielwerte, dürfen jedoch keinesfalls als 

gesetzliche Grenzwerte betrachtet werden. Sie stellen für die planaufstellende Gemeinde An-

haltspunkte für die städtebauliche Planung dar, gelten jedoch nicht für die Beurteilung der Zu-

lässigkeit von Einzelvorhaben.  

De Tabellen 1 und 2 zeigen die Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005. 

 

 

                                                           
1  Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzver-

ordnung - 16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036), geändert 19.09.2006 (BGBl. 2146) 
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Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1 (Mai 1987), für 

Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie Geräusche von vergleichbaren                    

öffentlichen Betrieben 

Gebietsausweisung Schalltechnische Orientierungswerte 

tags 

06.00 Uhr bis      
22.00 Uhr 

nachts 

22.00 Uhr bis 
06.00 Uhr 

Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete,                
Ferienhausgebiete 

50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
und Campingplatzgebieten 

55 40 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 45 

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 

 

Tabelle 2: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1 (Mai 1987), für 

Verkehrslärm 

Gebietsausweisung Schalltechnische Orientierungswerte 

tags 

06.00 Uhr bis      
22.00 Uhr 

nachts 

22.00 Uhr bis 
06.00 Uhr 

Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete,                
Ferienhausgebiete 

50 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
und Campingplatzgebieten 

55 45 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 

 

Nach den Ausführungen des Beiblattes 1 der DIN 18005 sind die schalltechnischen Orien-

tierungswerte eine sachverständige Konkretisierung für die in der Planung zu berücksichti-

genden Ziele des Schallschutzes.  

Die Einhaltung der Orientierungswerte ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betref-

fenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen 

Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen.  

Beiblatt 1 führt dazu aus: "In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, 

bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft 

nicht einhalten.  

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewi-

chen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere 

geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche 

Schallschutzmaßnahmen - insbesondere für Räume, die zum Schlafen genutzt werden) vorge-

sehen und planungsrechtlich abgesichert werden." 
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2.2  Beurteilungsgrundlagen der 16. BImSchV  

Als Beurteilungsmaßstab zur Bewertung von Verkehrslärm auf öffentlichen Verkehrsflächen 

dient die Verkehrslärmschutzverordnung, Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung) vom 12.06.1990 (BGBl. I                    

S. 1036), geändert 19.09.2006 (BGBl. 2146)).  

Sie gilt für den Neubau oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen. Eine Änderung ei-

nes Verkehrsweges ist u. a. dann gegeben, wenn auf bestehenden Verkehrsflächen durch bau-

liche Eingriffe eine Erhöhung des Verkehrslärms um 3 dB (A) zu besorgen ist. Sie kann nach 

fachlicher Einschätzung auch zur Beurteilung der Veränderung von Verkehrsströmen auf beste-

henden Verkehrswegen herangezogen werden.  

Die Tabelle 3 zeigt Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV.  

Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Gebietsausweisung Immissionsgrenzwerte 

tags 

06.00 Uhr bis      
22.00 Uhr 

nachts 

22.00 Uhr bis 
06.00 Uhr 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, Altenheime 57 47 

Reine und Allgemeine Wohngebiete (WR und WA), Kleinsied-
lungsgebiete (WS)  

59 49 

Kerngebiete, Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 64 54 

Gewerbegebiete (GE) 69 59 

 
2.3 Beurteilungsgrundlagen der TA Lärm 

Für die Beurteilung der von gewerblichen Anlagen ausgehenden Geräusche gilt die TA Lärm 

(Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26.08.1998, rechtskräftig ab 01.11.1998, 

veröffentlicht im Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 26 vom 28.08.1998). 

Für nicht gewerbliche Anlagen kann die TA Lärm sinngemäß angewandt werden. 

Gemäß Nr. 3.2 TA Lärm ist der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 

sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung am maßgeblichen Immissionsort die Immissions-

richtwerte nicht überschreitet.  

Die TA Lärm dient zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Um-

welteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder nicht genehmi-

gungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes                  

(BImSchG) unterliegen.  

Die  Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm für den Vergleich mit den ermittelten Beurteilungspe-

geln betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden:    

in Industriegebieten:  

 tags und nachts     70 dB(A)  

in Gewerbegebieten:  

 tags     65 dB(A)  [06.00 – 22.00 Uhr]    

 nachts     50 dB(A)  [22.00 – 06.00 Uhr] 

in urbanen Gebieten  

tags                               63 dB(A)  [06.00 – 22.00 Uhr]     
nachts     45 dB(A)  [22.00 – 06.00 Uhr] 
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in Kern-, Dorf- und Mischgebieten:  

 tags     60 dB(A)  [06.00 – 22.00 Uhr]    

 nachts     45 dB(A)  [22.00 – 06.00 Uhr]  

in Allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten:  

 tags     55 dB(A)  [06.00 – 22.00 Uhr]    

 nachts     40 dB(A)  [22.00 – 06.00 Uhr]  

 

in Reinen Wohngebieten:  

 tags     50 dB(A)  [06.00 – 22.00 Uhr]    

 nachts    35 dB(A)  [22.00 – 06.00 Uhr] 

in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten:  

 tags     45 dB(A)  [06.00 – 22.00 Uhr]    

 nachts     35 dB(A)  [22.00 – 06.00 Uhr] 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr 

als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.  

Für bestimmte Zeiten ist bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von 

Geräuschen durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zu berücksichtigen.  

 an Werktagen          06.00 – 07.00 Uhr  

             20.00 – 22.00 Uhr  

 an Sonn- und Feiertagen     06.00 – 09.00 Uhr  

            13.00 – 15.00 Uhr    

             20.00 – 22.00 Uhr   

Ggf. sind Zuschläge für Tonhaltigkeit, Impulshaltigkeit und/oder Informationshaltigkeit auf den 

Mittelungspegel zu vergeben. 

Der o. g. Ruhezeiten-Zuschlag ist ausschließlich für Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete, Kur-

gebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten zu berücksichtigen.   

Beurteilungszeiten sind für die Beurteilung nach TA Lärm: 

 die Tagzeit (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 

 die lauteste Stunde des Nachtzeitraums (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr). 

 
2.4  Abwägungsgrundsätze  

Für Neuplanungen ist zu beachten, dass in Bezug auf Verkehrsgeräusche gesunde Wohnver-

hältnisse in jedem Fall vorliegen, wenn die schalltechnischen Orientierungswerte gemäß Beiblatt 

1 zur DIN 18005 für Misch- und Dorfgebiete von 60 dB (A) tags und 50 dB (A) nachts eingehal-

ten werden. Da die Werte der DIN 18005-1 lediglich eine Orientierungshilfe für die Bauleitpla-

nung sind, darf von ihnen abgewichen werden. Entscheidend ist, ob die Abweichung im Einzel-

fall noch mit dem Abwägungsgebot  des § 1 Abs. 6 BauGB vereinbar ist. 

Die in § 43 BImSchG erhaltene Ermächtigung des Verordnungsgebers zur normativen Festset-

zung der Zumutbarkeitsschwelle von Verkehrsgeräuschen schließt es grundsätzlich aus, Lärm-

immissionen, die die in der Verkehrslärmschutzverordnung festgesetzten Grenzwerte unter-

schreiten, im Einzelfall als erhebliche Belästigung einzustufen (vgl. OVG Lüneburg, Beschluss 

vom 04.12.1997 (Az.7 M1050/97). Die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverord-

nung betragen in reinen und allgemeinen Wohngebieten tags 59 dB (A), nachts 49 dB (A), in 

Mischgebieten tags 64 dB (A), nachts 54 dB (A). Es ist davon auszugehen, dass bei Einhaltung 

der Werte für Mischgebiete gesunde Wohnverhältnisse noch gewahrt sind. 
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Gleichwohl kann ein Überschreiten dieser Werte z. B. neben einer stark befahrenen Durch-

gangsstraße oder Bahnstrecke je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls noch als ver-

tretbar erscheinen.  

Dies gilt insbesondere dann, wenn zur Lärmquelle hin ausreichend passiver Lärmschutz gesi-

chert ist und die Bebauung jedenfalls an den rückwärtigen, im "Schallschatten" gelegenen Be-

reichen noch angemessenen Pegelwerten ausgesetzt ist, die zumindest dort ein Wohnen 

und/oder Schlafen bei gelegentlich geöffnetem Fenster noch zulässt. 

Ein obligatorisches Ziel der planerischen Lösung und etwaiger Lärmschutzfestsetzungen muss 

es sein, im Inneren von Wohngebäuden eine zumutbare Wohn- und Schlafruhe zu gewährleis-

ten. Dazu sind nach sachverständiger Auffassung (z. B. gemäß VDI 2719) Innenpegel als Mitte-

lungspegel von tags höchstens 40 dB (A) für Wohnräume und von nachts höchstens 35 dB (A) 

für Schlafräume zu gewährleisten. Diese Pegel sollen auch bei teilgeöffnetem (gekipptem) 

Fenster nicht überschritten werden. Damit werden tagsüber eine weitgehend störungsfreie 

Kommunikation im Innenbereich und nachts ein weitgehend störungsfreies Schlafen ermöglicht. 

Darüber hinaus ist das Wohnen bei teilgeöffnetem Fenster (und dies nicht nur zum Zwecke der 

Lüftung) als grundsätzliches Wohnbedürfnis anzusehen. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass auch für Außenwohnbereiche wie Balkone, Terrassen, 

Loggien, bestimmte Gartenflächen u. ä. bestimmte Schallpegel zumindest tagsüber nicht über-

schritten werden sollen, um eine angemessene Aufenthaltsqualität im Freien zu gewährleisten.  

Es ist zunächst in Erwägung zu ziehen, ob Verkehrslärmeinwirkungen durch Maßnahmen des 

aktiven Lärmschutzes vermieden werden können. Dabei ist zu beachten, dass auch besondere 

städtebauliche Gründe, etwa das Ziel des Landschaftsschutzes, einer Nachverdichtung oder die 

Überplanung von besiedelten Gebieten, einen Verzicht auf aktiven Lärmschutz ausnahmsweise 

rechtfertigen können. Bei Planung und Abwägung sind des Weiteren auch die vernünftigerweise 

in Erwägung zu ziehenden Möglichkeiten des passiven Schallschutzes auszuschöpfen, um die 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV bzw. die oben genannten Innenpegelwerte einzuhalten. 

In Betracht kommen insbesondere einzeln oder miteinander kombiniert: 

-  Anordnung und Gliederung der Gebäude ("Lärmschutzbebauung"), und/oder  

-  lärmabgewandte Orientierung von Aufenthaltsräumen, und/oder 

- passive Schallschutzmaßnahmen an der schutzwürdigen Bebauung, wie erhöhte 

Schalldämmung von Außenbauteilen. 

Mit dem Gebot gerechter Abwägung kann es auch vereinbar sein, Wohngebäude an der dem 

Lärm zugewandten Seite des Baugebiets Außenpegeln auszusetzen, die deutlich über den Ori-

entierungswerten der DIN 18005 liegen, wenn durch eine entsprechende Anordnung der Räume 

und die Verwendung schallschützender Außenteile jedenfalls im Innern der Gebäude angemes-

senerer Lärmschutz (s. oben) gewährleistet ist und außerdem darauf geachtet worden ist, dass 

auf der abgewandten Seite des Grundstücks geeignete geschützte Außenwohnbereiche ge-

schaffen werden. 
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3 Standortbeschreibung und relevante Immissionsorte 

3.1 Standortbeschreibung 

Die Abbildung 1 zeigt den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans „Wohnbebauung 

ehemalige Eisengießerei Britz“ der Gemeinde Britz. 

 

 

Abb. 1:  Geltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans „Wohnbebauung ehemalige 

Eisengießerei Britz“ der Gemeinde Britz, Stand Februar 2021  
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Abb. 2: Standortsituation mit Geltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans „Wohnbe-

bauung ehemalige Eisengießerei Britz“ der Gemeinde Britz mit Lage benachbarter 
Schienenverkehrswege  

3.2 Beurteilungsrelevante Immissionsorte 

Die Schutzwürdigkeit der Nutzungen innerhalb der geplanten Baugrenzen bemisst sich an den 

schalltechnischen Orientierungswerten für die städtebauliche Planung der DIN 18005-1 und den 

Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV für Allgemeines Wohngebiet. 

Weil für die geplanten Mischgebietsflächen  

-  Einzelhandelsbetriebe, Vergnügungsstätten, Sport- und Freizeitanlagen nicht 

zugelassen werden,  

- keine gegenüber Schalleinwirkungen sensible Bestandsnutzung vorliegt, 

- gleichzeitig aber Spielflächen und Außenwohnbereiche nicht ausgeschlossen 

werden 

ergibt sich für die Mischgebietsfläche ein Schutzanspruch, der sich an den schalltechnischen 

Orientierungswerten für die städtebauliche Planung der DIN 18005-1 und den Immissions-

grenzwerten der 16. BImSchV für Mischgebiete für den Tagzeitraum bemisst.  

Als Immissionshöhen werden 3,0 Meter über Grund und 6,0 m über Grund untersucht, um Erd-

geschoss und erstes Obergeschoss mit hinreichender Genauigkeit beurteilen zu können. 
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Beurteilt werden die als Allgemeines Wohngebiet und als Mischgebiet ausgewiesenen Flächen 

des vorhabenbezogenen B-Planes. 

4 Schallemissionen  

4.1  Verkehrsbezogene Schallemissionen  

Nach Mitteilung der Deutschen Bahn AG, Verkehrsmanagement, vom 13.03.2020 werden für 

das Prognosejahr 2030 für die Strecken 6759 und 6081 

-  Anzahl der Züge in der Tagzeit    (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 

-  Anzahl der Züge in der Nachtzeit (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 

-  der Zugart/ Fahrzeugkategorie und 

-  der maximalen Geschwindigkeiten 

berücksichtigt (vgl. Tabellen 3 und 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkehrs- und Anlagengeräusche – vorhabenbezogener Bebauungsplan                                                   

„Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei Britz“ der Gemeinde Britz 
 

 

Berichtsnummer: SFI-352-2019-4-1 
KUT-LUN–Fassung vom 09.03.2021                                                                    Seite 16 von 76 

Tabelle 3: Verkehrsprognosedaten für den Schienenverkehr Bahnstrecke 6759, Abschnitt 
Britz-Herrmannstraße im Prognosejahr 2030 

Anzahl Züge Zugart 
v-

max Fahrzeugkategorien gemäß Schall03 im Zugverband 

Tag Nacht 
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26 2 RV-VT 80 6_A4 2 - - - - 

26 4 

Summe 
beider 
Richtun-
gen   

 

 

      
 

Legende 
 

Traktionsarten: 

   
 Zugarten: 

 
 S = Elektrotreibzug der S-Bahn 

  E = Bespannung mit E-Lok 
  

 LZ = Lokleerfahrt 
 

 ICE = Elektrotriebzug des HGV 

  V = Bespannung mit Diesellok 
  

 GZ = Güterzug 
 

 IC = Intercityzug 

  ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug 
 

 RV = Regionalzug 
 

 D/EZ/NZ = Reise /Nachtreisezug 

       

 TGV = franz.Triebzug des HGV 
 

 
Tabelle 4: Verkehrsprognosedaten für den Schienenverkehr Bahnstrecke 6081, Abschnitt 

Britz-Herrmannstraße im Prognosejahr 2030 

Anzahl Züge Zugart 
v-

max Fahrzeugkategorien gemäß Schall03 im Zugverband 

Tag Nacht 

 

km/h F
a

h
rz

e
u

g
-

k
a

te
g

o
ri

e
 1

 

A
n

z
a

h
l 

F
a

h
rz

e
u

g
-

k
a

te
g

o
ri

e
 2

 

A
n

z
a

h
l 

F
a

h
rz

e
u

g
-

k
a

te
g

o
ri

e
 3

 

A
n

z
a

h
l 

30 14 GZ-E 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8 

18 7 GZ-E 100 7-Z5-A4 1 10-Z18 38 - - 

10 6 GZ-E 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 10 - - 

10 0 IC-E 120 7-Z5-A4 1 9-Z5 12 - - 

6 0 ICE 120 4-V1 1  -  - - - 

48 8 RV-E 120 7-Z5-A4 1 9-Z5 5 - - 

122 35 

Summe 
beider 
Richtun-
gen   

 

 

      
 

Legende 
 

Traktionsarten: 

   
 Zugarten: 

 
 S  =  S-Bahn 

  E = Bespannung mit E-Lok 
  

 LZ = Lokleerfahrt 
 

 ICE = Elektrotriebzug des HGV 

  V = Bespannung mit Diesellok 
  

 GZ = Güterzug 
 

 IC = Intercityzug 

  ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug 
 

 RV = Regionalzug 
 

 D/EZ/NZ = Reise /Nachtreisezug 
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4.2  Anlagenbezogene Schallemissionen  

Es werden folgende gewerbliche Nutzungen untersucht: 

 

Außerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans           

Eisenwerkstraße 7 

Fa. Veaceslav Hänschke 

Eisenwerkstraße 5 

 Kindertagesstätte 

Eisenwerkstraße 8 

Fa. Daniel Riedel 

Eisenwerkstraße 11 

Amt Britz-Chorin-Oderberg 

Eisenwerkstraße 14 

Fa. René Witt 

Fa. Ramona Wählisch 

Fa. Igor Werth 

Eisenwerkstraße 10 

 Fa. Kämpfe Elektronik GmbH 

Herrmannstraße 1 

PS VERLAG Peter Spangenberg 

Hermannstraße 6 

 Fa. Herrmann Elektro 

Herrmannstraße 8 

Bauhof der Gemeinde Britz  

Herrmannstraße 11 

Elektronik Recycling Bartsch GbR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAyZy3u-viAhUGalAKHXWOCuUQFjAGegQICBAB&url=http%3A%2F%2Ffirma-24.de%2Fps-verlag-peter-spangenberg-herrmannstra%25C3%259Fe-britz&usg=AOvVaw28v1z1KzkBnOjX9s8x4qdi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAyZy3u-viAhUGalAKHXWOCuUQFjAGegQICBAB&url=http%3A%2F%2Ffirma-24.de%2Fps-verlag-peter-spangenberg-herrmannstra%25C3%259Fe-britz&usg=AOvVaw28v1z1KzkBnOjX9s8x4qdi
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Zur relativen Lage der umlegenden Gewerbe vgl. Abbildung 3. 

 

Abb. 3: Standortsituation mit Geltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans 

„Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei Britz“ der Gemeinde Britz, Stand 

Februar 2021 und umliegende Gewerbe 

Zur Ermittlung der Beurteilungspegel wird der Betrieb der Kindertagesstätten nicht herangezo-

gen. Die von ihnen ausgehenden Schallimmissionen können a sozialadäquat betrachtet werden.  
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Berücksichtigt werden die folgenden Gewerbe: 

a) Fa. Veaceslav Hänschke 

Betriebsstandort: Eisenwerkstraße 7 

Tätigkeit: Einbau von genormten Baufertigteilen, Fahrzeugverwerter, Fu-

ger, Parkett-, Fliesen., Platten, Mosaik-, Estrich und Bodenle-

ger, Veranstaltungsservice, Dienstleistungsservice  

Am Standort findet eine Büro und Lagernutzung statt. 

Beurteilungsrelevant sind die dem Geltungsbereich des B-Plans nächstliegenden 15 

PKW-Parkplätze. 

Beurteilungsrelevant sind folgende Anlagenteile: 

PKW-Parkplatzverkehr   

Die Ermittlung der Geräusche auf den Pkw-Parkplätzen erfolgt auf Grundlage der Park-

platzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. Ausgabe 2007.  

Berücksichtigt wurden 72 Parkplatzbewegungen pro Tag. 

Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) zugrunde gelegt. 

b) Fa. Daniel Riedel 

Betriebsstandort: Eisenwerkstraße 8 

Tätigkeit:  Selfstorage-Lagerräume   

Metallschleifen, Polieren, Werkstattbereich  

Beurteilungsrelevante Werkstattgeräusche treten außerhalb der Gebäude nicht auf. 

Für den Werkstattbereich wird das Verladen von Paletten berücksichtigt 

Für die Selfstorage-Lagerräume entstehen Verkehrsgeräusche und Umschlaggeräu-

sche 

Beurteilungsrelevant sind folgende Anlagenteile: 

PKW-Parkplatzverkehr   

Die Ermittlung der Geräusche auf den Pkw-Parkplätzen erfolgt auf Grundlage der Park-

platzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. Ausgabe 2007.  

Berücksichtigt wurden 64 Parkplatzbewegungen pro Tag. 

Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) zugrunde gelegt. 

Lieferverkehr  

Die Geräusche der LKW-Fahrspur auf dem Betriebsgelände werden nach den Studien 

der Hessisches Landesanstalt für Umwelt2 und des Hessischen Landesamtes für Um-

welt und Geologie3 sowie auf der Grundlage von Erfahrungswerten bestimmt.  

Berücksichtigt werden 2 Lkw während der Tagzeit an Werktagen. 

Für die Rangiervorgänge des Lkw wird ein mittlerer Schallleistungspegel angesetzt, der 

3 dB (A) über dem Schallleistungspegel eines Streckenabschnittes liegt. 

 Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

                                                           
2  Hessisches Landesanstalt für Umwelt, Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 192, 1995     

3  Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie - Lärmschutz in Hessen,  Umwelt und Geologie - Lärm-
schutz in  Hessen, Heft 3, 2005 
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 Warenumschlag. 

Die Verladegeräusche werden nach Gleichung 1 in Ansatz gebracht. 

Die Verladegeräusche werden wie folgt in Ansatz gebracht: 

  LWAr = LWA,1h´ +  10 lg (n)   – 10 lg (Tr/1h)    (Gleichung 1) 

mit: 

LWA,1h´  =   zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Ereignis pro Stunde  

78 dB (A) für Rollcontainer über Ladebordwand 

   75 dB (A) für Rollgeräusche auf dem Wagenboden 

n  = Anzahl der Ereignisse in der Beurteilungszeit Tr 

Tr = Beurteilungszeit in h 

Es wird davon ausgegangen, dass pro Tag maximal 12 Rollcontainer (entspricht 24 

Überfahrten über die fahrzeugeigene Ladebordwand) zu berücksichtigen sind. Es  wird 

von einem einstündigen Be- und Entladebetrieb mit einem mittleren Schallleistungspegel 

von 93,6 dB (A) während der Tagzeit an Werktagen ausgegangen.  

Die Emissionshöhe beträgt 1,5 Meter über Grund. 

c) Amt Britz-Chorin-Oderberg 

Betriebsstandort: Eisenwerkstraße 11 

Beurteilungsrelevante ist der Besucherparkplatz. Berücksichtigt werden 5 Stellplätze. 

PKW-Parkplatzverkehr   

Die Ermittlung der Geräusche auf den Pkw-Parkplätzen erfolgt auf Grundlage der Park-

platzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. Ausgabe 2007.  

Berücksichtigt wurden 48 Parkplatzbewegungen pro Tag. 

Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) zugrunde gelegt. 

d) Fa. René Witt 

Betriebsstandort: Eisenwerkstraße 14 

Tätigkeit: Fliesen-Raumausstatter, Holz- und Bautenschutzgewerbe Ein-

bau von genormten Baufertigteilen (z. B. Fenster Pflasterarbei-

ten von privaten Außenanlagen, Garagenzufahrten (Teiltätigkeit 

des Straßenbauer-Handwerks) 

Rene Witt - Bauunternehmen: Tiefbauunternemen/Pflasterfirma 
mit einem LKW, einem Radlader und einem Minibagger. 

Die Fahrzeuge befinden sich in einer Halle auf dem eigenen Wohngrundstück des Inha-
bers und werden je nach Einsatz täglich einmalig beladen und fahren dann anschlie-
ßend zum Einsatzort. Der Inhaber hat einen Mitarbeiter. Dieser parkt auf dem Grund-
stück – es gibt keinen Kunden- oder Mitarbeiterparkplatz. 

Beurteilungsrelevant sind folgende Anlagenteile: 

PKW-Parkplatzverkehr   

Die Ermittlung der Geräusche auf den Pkw-Parkplätzen erfolgt auf Grundlage der Park-

platzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. Ausgabe 2007.  

Berücksichtigt wurden 10 Parkplatzbewegungen pro Tag. 

Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) zugrunde gelegt. 
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Lieferverkehr  

Die Geräusche der LKW-Fahrspur auf dem Betriebsgelände werden nach den Studien 

der Hessisches Landesanstalt für Umwelt4 und des Hessischen Landesamtes für Um-

welt und Geologie5 sowie auf der Grundlage von Erfahrungswerten bestimmt.  

Berücksichtigt wird ein Lkw während der Tagzeit an Werktagen. 

Für die Rangiervorgänge des Lkw wird ein mittlerer Schallleistungspegel angesetzt, der 

3 dB (A) über dem Schallleistungspegel eines Streckenabschnittes liegt. 

 Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

 Warenumschlag. 

Die Verladegeräusche werden nach Gleichung 1 in Ansatz gebracht. 

Es wird davon ausgegangen, dass pro Tag maximal 6 Rollcontainer (entspricht 12 Über-

fahrten über die fahrzeugeigene Ladebordwand) zu berücksichtigen sind. Es  wird von 

einem einstündigen Be- und Entladebetrieb mit einem mittleren Schallleistungspegel von 

90,6 dB (A) während der Tagzeit an Werktagen ausgegangen. 

In die Betrachtung der kurzzeitigen Geräuschspitzen fließen die transportbezogenen 

Einzelereignisse mit 110 dB (A) ein. 

 Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

 

e) Fa. Ramona Wählisch 

Betriebsstandort: Eisenwerkstraße 14 

Tätigkeit:  Handel mit Kosmetikprodukten 

Berücksichtigt wird PKW-Verkehr. 

PKW-Parkplatzverkehr   

Die Ermittlung der Geräusche auf den Pkw-Parkplätzen erfolgt auf Grundlage der Park-

platzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. Ausgabe 2007.  

Berücksichtigt wurden 4 Parkplatzbewegungen pro Tag. 

Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) zugrunde gelegt. 

 

f) Fa. Igor Werth 

Betriebsstandort: Eisenwerkstraße 14 

Tätigkeit: Veranstaltungsservice, Dienstleistungsservice im Bereich Mes-

sebau, Einbau von genormten Fertigteilen, Parkett-, Fliesen-, 

Estrich- und Bodenleger   

PKW-Parkplatzverkehr   

Die Ermittlung der Geräusche auf den Pkw-Parkplätzen erfolgt auf Grundlage der Park-

platzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. Ausgabe 2007.  

Berücksichtigt wurden 10 Parkplatzbewegungen pro Tag. 

Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) zugrunde gelegt. 

 

                                                           
4  Hessisches Landesanstalt für Umwelt, Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 192, 1995     

5  Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie - Lärmschutz in Hessen,  Umwelt und Geologie - Lärm-
schutz in  Hessen, Heft 3, 2005 
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Lieferverkehr  

Die Geräusche der LKW-Fahrspur auf dem Betriebsgelände werden nach den Studien 

der Hessisches Landesanstalt für Umwelt6 und des Hessischen Landesamtes für Um-

welt und Geologie7 sowie auf der Grundlage von Erfahrungswerten bestimmt.  

Berücksichtigt wird ein Lkw während der Tagzeit an Werktagen. 

Für die Rangiervorgänge des Lkw wird ein mittlerer Schallleistungspegel angesetzt, der 

3 dB (A) über dem Schallleistungspegel eines Streckenabschnittes liegt. 

 Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

 Warenumschlag. 

Die Verladegeräusche werden nach Gleichung 4 in Ansatz gebracht. 

Es wird davon ausgegangen, dass pro Tag maximal 6 Rollcontainer (entspricht 12 Über-

fahrten über die fahrzeugeigene Ladebordwand) zu berücksichtigen sind. Es  wird von 

einem einstündigen Be- und Entladebetrieb mit einem mittleren Schallleistungspegel von 

90,6 dB (A) während der Tagzeit an Werktagen ausgegangen.   

In die Betrachtung der kurzzeitigen Geräuschspitzen fließen die transportbezogenen 

Einzelereignisse mit 110 dB (A) ein. 

 Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

g) Fa. Kämpfe Elektronik GmbH 

Betriebsstandort: Eisenwerkstraße 10 

Tätigkeit:  Fertigung von elektronischen Baugruppen 

    40 MitarbeiterInnen 

Öffnungszeiten: 
06:00 bis 16:00 Uhr 

Parkplatzverkehr: 
Ungefähr 20 Mitarbeiterparkplätze 

Lieferverkehr: 
Fast ausschließlich durch Paketboten (DHL), Lieferungen durch 

einen Transporter sind Ausnahmen. 

Lagerverkehr: 
Nicht vorhanden 

Lüftungsanlage: 
Im Gebäude befinden sich kleine Absauganlagen (Ventilatoren) 

Maschinen und Anlagen: 
Lötvorgang (Schwalllötanlagen) 

 10 SMD Automaten 
Dampfphasen-Ofen 
CNC Fräsen 
Lackiermaschine 
Montagemaschine 

Nach Außen treten mit Ausnahme von Kompressoren keine re-
levanten Maschinen-und Anlagengeräusche auf. 

 
 
 

                                                           
6  Hessisches Landesanstalt für Umwelt, Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 192, 1995     

7  Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie - Lärmschutz in Hessen,  Umwelt und Geologie - Lärm-
schutz in  Hessen, Heft 3, 2005 
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Beurteilungsrelevant sind folgende Anlagenteile: 

 

PKW-Parkplatzverkehr   

Die Ermittlung der Geräusche auf den Pkw-Parkplätzen erfolgt auf Grundlage der Park-

platzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. Ausgabe 2007.  

Berücksichtigt wurden 96 Parkplatzbewegungen pro Tag. 

Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) zugrunde gelegt. 

Lieferverkehr  

Die Geräusche der LKW-Fahrspur auf dem Betriebsgelände werden nach den Studien 

der Hessisches Landesanstalt für Umwelt8 und des Hessischen Landesamtes für Um-

welt und Geologie9 sowie auf der Grundlage von Erfahrungswerten bestimmt.  

Berücksichtigt wird ein Lkw während der Tagzeit. 

Für die Rangiervorgänge des Lkw wird ein mittlerer Schallleistungspegel angesetzt, der 

3 dB (A) über dem Schallleistungspegel eines Streckenabschnittes liegt. 

 Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

 Warenumschlag. 

Die Verladegeräusche werden nach Gleichung 1 in Ansatz gebracht. 

Es wird davon ausgegangen, dass pro Tag maximal 12 Rollcontainer (entspricht 24 

Überfahrten über die fahrzeugeigene Ladebordwand) zu berücksichtigen sind. Es  wird 

von einem einstündigen Be- und Entladebetrieb mit einem mittleren Schallleistungspegel 

von 93,6 dB (A) während der Tagzeit an Werktagen ausgegangen.  

In die Betrachtung der kurzzeitigen Geräuschspitzen fließen die transportbezogenen 

Einzelereignisse mit 110 dB (A) ein. 

 Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

 Betrieb der raumlufttechnischen Anlagen 

Für Auslässe der Abluft der Lüftungsanlage wird ein Schallleistungspegel von 84 dB (A) 

berücksichtigt. Für die Kompressoranlage wird ein Schallleistungspegel von 86 dB (A) 

berücksichtigt, Für die Kühlanlage  wird ein Pegel von 82 dB (A) berücksichtigt.  

h) Fa. Herrmann Elektro  

 Betriebsstandort:   Hermannstraße 6 

 Tätigkeit:   Herstellung von Elektromaschinen und -motoren 

Beurteilungsrelevant sind folgende Anlagenteile: 

PKW-Parkplatzverkehr   

Die Ermittlung der Geräusche auf den Pkw-Parkplätzen erfolgt auf Grundlage der Park-

platzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. Ausgabe 2007.  

Berücksichtigt wurden 96 Parkplatzbewegungen pro Tag. 

Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) zugrunde gelegt. 

Lieferverkehr  

Die Geräusche der LKW-Fahrspur auf dem Betriebsgelände werden nach den Studien 

der Hessisches Landesanstalt für Umwelt10 und des Hessischen Landesamtes für Um-

welt und Geologie11 sowie auf der Grundlage von Erfahrungswerten bestimmt.  

                                                           
8  Hessisches Landesanstalt für Umwelt, Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 192, 1995     

9  Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie - Lärmschutz in Hessen,  Umwelt und Geologie - Lärm-
schutz in  Hessen, Heft 3, 2005 
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Berücksichtigt wird ein Lkw während der Tagzeit. 

Für die Rangiervorgänge des Lkw wird ein mittlerer Schallleistungspegel angesetzt, der 

3 dB (A) über dem Schallleistungspegel eines Streckenabschnittes liegt. 

 Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

 Warenumschlag. 

Die Verladegeräusche werden nach Gleichung 1 in Ansatz gebracht. 

Es wird davon ausgegangen, dass pro Tag maximal 12 Rollcontainer (entspricht 24 

Überfahrten über die fahrzeugeigene Ladebordwand) zu berücksichtigen sind. Es  wird 

von einem einstündigen Be- und Entladebetrieb mit einem mittleren Schallleistungspegel 

von 93,6 dB (A) während der Tagzeit an Werktagen ausgegangen.  

In die Betrachtung der kurzzeitigen Geräuschspitzen fließen die transportbezogenen 

Einzelereignisse mit 110 dB (A) ein. 

 Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

i) Elektronik Recycling Bartsch GbR 

Betriebsstandort:   Herrmannstraße 11 

Tätigkeit:   An- und Verkauf von IT-Equipment 

Elekronik Recycling 

Beurteilungsrelevant sind folgende Anlagenteile: 

PKW-Parkplatzverkehr   

Die Ermittlung der Geräusche auf den Pkw-Parkplätzen erfolgt auf Grundlage der Park-

platzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. Ausgabe 2007.  

Berücksichtigt wurden 96 Parkplatzbewegungen pro Tag. 

Der Spitzenpegel wurde mit 100 dB (A) zugrunde gelegt. 

Lieferverkehr  

Die Geräusche der LKW-Fahrspur auf dem Betriebsgelände werden nach den Studien 

der Hessisches Landesanstalt für Umwelt12 und des Hessischen Landesamtes für Um-

welt und Geologie13 sowie auf der Grundlage von Erfahrungswerten bestimmt.  

Berücksichtigt wird ein Lkw während der Tagzeit. 

Für die Rangiervorgänge des Lkw wird ein mittlerer Schallleistungspegel angesetzt, der 

3 dB (A) über dem Schallleistungspegel eines Streckenabschnittes liegt. 

 Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

 Warenumschlag. 

Die Verladegeräusche werden nach Gleichung 1 in Ansatz gebracht. 

Es wird davon ausgegangen, dass pro Tag maximal 12 Rollcontainer (entspricht 24 

Überfahrten über die fahrzeugeigene Ladebordwand) zu berücksichtigen sind. Es  wird 

von einem einstündigen Be- und Entladebetrieb mit einem mittleren Schallleistungspegel 

von 93,6 dB (A) während der Tagzeit an Werktagen ausgegangen.  

                                                                                                                                                                          
10  Hessisches Landesanstalt für Umwelt, Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 192, 1995     

11  Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie - Lärmschutz in Hessen,  Umwelt und Geologie - Lärm-
schutz in  Hessen, Heft 3, 2005 

12  Hessisches Landesanstalt für Umwelt, Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 192, 1995     

13  Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie - Lärmschutz in Hessen,  Umwelt und Geologie - Lärm-
schutz in  Hessen, Heft 3, 2005 
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In die Betrachtung der kurzzeitigen Geräuschspitzen fließen die transportbezogenen 

Einzelereignisse mit 110 dB (A) ein. 

 Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

j) PS VERLAG Peter Spangenberg 

Betriebsstandort:   Herrmannstraße 1 

 Tätigkeit:   Druckerei 

Auf dem Gelände befinden sich nach Betreiberangaben sieben 
Stellplätze zum Kühlen von Tiefkühlkosttransportern. Derzeit 
wird ein Kühltransporter betrieben, dessen mitfahrendendes 
Kühlaggregat in der lautesten Nachtstunde unter Volllast betrie-
ben werden kann. Der Inhaber plant den Transport von TK-Kost 
auszubauen (mit bis zu 10 Kühlfahrzeugen). 

Ebenfalls befindet sich ein Verlag mit Druckerei auf dem Gelän-
de. Der Betrieb ist von 9-20 Uhr geöffnet. Im Frühling (April bis 
Juni) werden hier Schulbücher gedruckt. Ein nächtlicher Betrieb 
wird nicht ausgeschlossen. Nach Betreiberangaben wird die Er-
weiterung der Druckerei mit einer Verdoppelung der Kapazität 
geplant. 

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der bestehende 

Friedhof und benachbarte Wohnnutzungen als bestehende 

maßgebliche Immissionsorte am Tag und in der Nacht wegen 

ihrer Schutzwürdigkeit gegenüber Schallimmissionen  begren-

zend für die Entwicklung des Betriebes und die Anforderungen 

an die Begrenzung von Schallemissionen sind. Es wird weiter 

davon ausgegangen dass die Stellfläche für den derzeit betrie-

benen Standplatz für LKW mit mitfahrendem Kühlaggregat und 

geplante 6 weitere Stellplätze maßgeblich das Emissionsge-

schehen bestimmen. In einem iterativen Verfahren wurde fest-

gestellt, dass bei einem Schallleistungspegel von 92,9 dB (A) in 

einer Emissionshöhe von 2 Metern in der Tagzeit und 75 dB (A) 

in der lautesten Nachtstunde und für die Abstrahlung des Dru-

ckereigebäudes ein Schallleistungspegel von 80 dB (A) am Tag 

und von 75 dB (A) während der lautesten Nachtstunde gerade 

noch zulässig wäre, wenn ein schädliches Zusammenwirken mit 

Fremdgeräuschen auszuschließen ist. 

k) Betriebshof der Gemeinde Britz 

Betriebsstandort:   Herrmannstraße 8 

Tätigkeit:  zwei LKWs, ein VW Transporter und noch weitere kleine Trans-
portfahrzeuge, sonstige Baustoffe; die Mitarbeiter kommen täg-
lich zur Lagerhalle um die Stoffe abzuholen. 

 

Umschlagprozesse auf Außen-Lagerplätzen 

Es wurden Umschlagprozesse auf zwei Lagerplätzen berücksichtigt. Weil nicht ausge-

schlossen werden kann, dass an mehr als 10 Tagen pro Jahr auch Umschlagprozesse 

auf dem Lagerplatz-1 stattfinden können und sich künftig Zahl und Dauer von Um-

schlagprozessen erhöhen können, wird folgende Schallabstrahlung berücksichtigt: 

Lagerplatz-1:   

                     mittlerer Schallleistungspegel inkl. Zuschlag für Impulshaltigkeit: 103 dB (A)     

                    Einwirkzeit: 2 Std/d 
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Lkw-, Kleintransporter- und Pkw-Verkehr  

Die Geräusche der LKW-Fahrspuren auf dem Betriebsgelände werden nach den Stu-

dien der Hessisches Landesanstalt für Umwelt14 und des Hessischen Landesamtes für 

Umwelt und Geologie15 sowie auf der Grundlage von Erfahrungswerten bestimmt.  

Der Schallleistungspegel der Fahrgeräusche ergibt sich nach Gleichung 3. 

Der angewendete Emissionsansatz wird auf einen ungünstigen Fahrzustand abgestellt. 

Es wird dabei die höchste Leistungsklasse eines Lkw betrachtet. 

Berücksichtigt werden 2 LKW und 6 Kleintransporter/Pkw  

Für die Rangiervorgänge des Lkw wird ein mittlerer Schallleistungspegel angesetzt, der 

3 dB (A) über dem Schallleistungspegel eines Streckenabschnittes liegt.    

Die Emissionshöhe beträgt 2 Meter über Grund. 

5      Transmissionsdaten 

Die Bodendämpfung wurde mit einer nicht absorbierenden Bodenoberfläche angesetzt. 

Die Bewuchsdämpfung durch den schallabschirmenden Wald wurde berücksichtigt.  

Das Geländemodell wurde mit dem DGM-2 berücksichtigt. Die Abb.4 und 5 zeigen die grafische 

Visualisierung des digitalen Geländemodells ohne aktiven Schallschutz und mit aktiven Schall-

schutz (Wallanlagen mit 4 Meter Höhe über Grund und abschirmende Bestandsgebäude).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14  Hessisches Landesanstalt für Umwelt, Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 192, 1995     

15  Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie - Lärmschutz in Hessen,  Umwelt und Geologie - Lärm-
schutz in  Hessen, Heft 3, 2005 
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Abb. 4:    Grafische Darstellung des dreidimensionalen digitalen Geländemodells (DGM-2) 

aktiven Schallschutz  (Grau-Weiß-gestrichelte Linie: Grenze des B-Plangebietes 
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Abb. 5:    Grafische Darstellung des dreidimensionalen digitalen Geländemodells (DGM-2) 

mit Schallschutzwällen A und B  (Grau-Weiß-gestrichelte Linie: Grenze des B-

Plangebietes 
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Abb. 6:    3-D-Visualisierung des Gelände- und Bebauungsmodells mit aktiven Schall-

schutzmaßnahmen 

Detaillierte Daten zur Art und Lage der Emissionsquellen, Immissionsorte und schallabschir-

menden Gebäude sind den Emissionsquellenplänen und den Projektdaten in den Anhängen zu 

entnehmen. 

6 Schallausbreitungsrechnungen 

6.1  Modell 

Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen unter Verwendung des Programmsystems IMMI 

auf der Grundlage o. g. Emissionsdaten, Transmissionsdaten und Schutzwürdigkeiten der Im-

missionsorte.  

Die Immissionsprognose wurde für ein Immissionsraster mit einem Rezeptorabstand von einem 

Meter in einer Höhe von 3,0 Metern und 6,0 Metern über Grund erstellt.   

Schallemissionsquellenpläne und Projektdaten sind den Anhängen zu entnehmen.  

Die Mittlere Listen für die Einzelpunktberechnung an einem ausgewählten Immissionsort (zur 
Lage vgl. Abb. 23) sind dem Anhang 3 zu entnehmen. 

 

6.2  Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnungen und Beurteilungen der 

Verkehrsgeräusche nach DIN 18005-1 

Die Abbildungen 7 und 8 zeigen die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung für die die Schie-

nen-Verkehrsgeräusche während des Tages und der Nacht in 3,0 Meter Höhe über Grund ohne 

aktiven Schallschutz. 

Die Abbildungen 9 und 10 zeigen die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung für die die Schie-

nen-Verkehrsgeräusche während des Tages und der Nacht in 6,0 Meter Höhe über Grund ohne 

aktiven Schallschutz. 

Die Abbildungen 11 und 12 zeigen die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung für die die 

Schienen-Verkehrsgeräusche während des Tages und der Nacht in 3,0 Meter Höhe über Grund 

mit aktivem Schallschutz. 

Die Abbildungen 13 und 14 zeigen die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung für die die 

Schienen-Verkehrsgeräusche während des Tages und der Nacht in 6,0 Meter Höhe über Grund 

mit aktivem Schallschutz. 
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Abb. 7:   Beurteilungsschallpegel für Schienen-Verkehrsgeräusche (Prognosejahr 2030) 

ohne aktiven Schallschutz  

im Tagzeitraum in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr 

  Immissionsniveau 3,0 m über Grund  
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Abb. 8:   Beurteilungsschallpegel für Schienen-Verkehrsgeräusche (Prognosejahr 2030) 

ohne aktiven Schallschutz  

im Nachtzeitraum in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr 

  Immissionsniveau 3,0 m über Grund  
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Abb. 9:   Beurteilungsschallpegel für Schienen-Verkehrsgeräusche (Prognosejahr 2030) 

ohne aktiven Schallschutz  

im Tagzeitraum in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr 

  Immissionsniveau 6,0 m über Grund  
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Abb. 10:   Beurteilungsschallpegel für Schienen-Verkehrsgeräusche (Prognosejahr 2030) 

ohne aktiven Schallschutz  

im Nachtzeitraum in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr 

  Immissionsniveau 6,0 m über Grund  
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Abb. 11:   Beurteilungsschallpegel für Schienen-Verkehrsgeräusche 

mit aktivem Schallschutz (Abschirmende Bestandsgebäude, Schallschutzwall-A 

und Schallschutzwall-B) 

im Tagzeitraum in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr 

  Immissionsniveau 3,0 m über Grund  
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Abb. 12:   Beurteilungsschallpegel für Schienen-Verkehrsgeräusche  

mit aktivem Schallschutz (Abschirmende Bestandsgebäude, Schallschutzwall-A 

und Schallschutzwall-B) 

im Nachtzeitraum in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr 

  Immissionsniveau 3,0 m über Grund  
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Abb. 13:   Beurteilungsschallpegel für Schienen-Verkehrsgeräusche  

mit aktivem Schallschutz (Abschirmende Bestandsgebäude, Schallschutzwall-A 

und Schallschutzwall-B) 

im Tagzeitraum in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr 

  Immissionsniveau 6,0 m über Grund  
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Abb. 14:   Beurteilungsschallpegel für Schienen-Verkehrsgeräusche (Prognosejahr 2030) 

mit aktivem Schallschutz (Abschirmende Bestandsgebäude, Schallschutzwall-A 

und Schallschutzwall-B) 

im Nachtzeitraum in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr 

  Immissionsniveau 6,0 m über Grund  
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6.3  Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnungen und Beurteilungen der 

Anlagenbezogenen Geräusche nach TA Lärm in Verbindung mit der DIN 

18005-1 

Die Abbildungen 15 bis 17 zeigen die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung für die die Anla-

gengeräusche während des Werktages, an Sonn- und Feiertagen und in der lautesten Nacht-

stunde in 3,0 Meter Höhe über Grund. 

Die Abbildungen 18 bis 20 zeigen die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung für die die Anla-

gengeräusche während des Werktages, an Sonn- und Feiertagen und in der lautesten Nacht-

stunde in 6,0 Meter Höhe über Grund. 
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Abb. 15:   Beurteilungsschallpegel nach TA Lärm mit Ruhezeitenzuschlägen für WA-

Gebiete im Tagzeitraum an Werktage in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 

Uhr 

  Immissionsniveau 3,0 m über Grund  
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Abb. 16:   Beurteilungsschallpegel nach TA Lärm mit Ruhezeitenzuschlägen für WA-

Gebiete im Tagzeitraum an Sonn- und Feiertagen in der Zeit zwischen 06.00 

Uhr und 22.00 Uhr 

  Immissionsniveau 3,0 m über Grund  
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Abb. 17:   Beurteilungsschallpegel nach TA Lärm 

Lauteste Nachtstunde in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr 

  Immissionsniveau 3,0 m über Grund  

 



Verkehrs- und Anlagengeräusche – vorhabenbezogener Bebauungsplan                                                   

„Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei Britz“ der Gemeinde Britz 
 

 

Berichtsnummer: SFI-352-2019-4-1 
KUT-LUN–Fassung vom 09.03.2021                                                                    Seite 42 von 76 

 
 

 
 

Abb. 18:   Beurteilungsschallpegel nach TA Lärm mit Ruhezeitenzuschlägen für WA-

Gebiete im Tagzeitraum an Werktage in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 

Uhr 

  Immissionsniveau 6,0 m über Grund  
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Abb. 19:   Beurteilungsschallpegel nach TA Lärm mit Ruhezeitenzuschlägen für WA-

Gebiete im Tagzeitraum an Sonn- und Feiertagen in der Zeit zwischen 06.00 

Uhr und 22.00 Uhr 

  Immissionsniveau 6,0 m über Grund  
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Abb. 20:   Beurteilungsschallpegel nach TA Lärm 

Lauteste Nachtstunde in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr 

  Immissionsniveau 6,0 m über Grund  
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6.4  Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 

Die folgenden Abbildungen 21 bis 24 zeigen die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 
für alle Geschosse, bezogen auf Schienen-Verkehrsgeräusche und Anlagengeräusche für den 
Tagzeitraum und die Nacht. Berücksichtigt wird gemäß DIN 4109 (2018) ein Abschlag von 5 dB 
für den Anteil der Schienenverkehrsgeräusche (Auf Grund der Frequenzzusammensetzung von 
Schienenverkehrsgeräuschen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämmmaße 
von Außenbauteilen ist der Beurteilungspegel für Schienenverkehr pauschal um 5 dB zu min-
dern). 
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Abb. 21:   maßgeblicher Außenlärmpegel  

Werktage in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr 

  Immissionsniveau 3,0 m über Grund  
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Abb. 22:   maßgeblicher Außenlärmpegel  

Nacht der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr 

  Immissionsniveau 3,0 m über Grund  
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Abb. 23:   maßgeblicher Außenlärmpegel  

Werktage in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr 

  Immissionsniveau 6,0 m über Grund  
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Abb. 24:   maßgeblicher Außenlärmpegel  

Nacht der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr 

  Immissionsniveau 6,0 m über Grund  
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7 Zusammenfassende Bewertung und Vorschläge für textliche   

 Festsetzungen 

Folgende textliche Festsetzungen werden vorgeschlagen: 

Schutz vor Verkehrslärm öffentlicher Verkehrsflächen 

(1) Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm von öffentlichen 

Verkehrsflächen werden entlang der gesamten südöstlichen B-Plangrenze und entlang der 

nordöstliche B-Grenze in Länge der nordöstlichen Grenze des WA-4 geschlossene Lärm-

schutzwälle errichtet. Die Dammhöhe der Schallschutzwälle beträgt mindestens 4 m über dem 

jeweils angrenzenden Gelände.  

(2)  Dem Erfordernis der Lärmschutzwälle kann auch dadurch genüge getan werden, in dem in 

der zeichnerisch ausgewiesenen Fläche, Lärmschutzwände oder sonstige bauliche Anlagen er-

richtet und genutzt werden, dass die vorgenannte Mindesthöhen und abschirmende Wirkung für 

die Schallschutzwälle erreicht wird. 

(3) Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm von öffentlichen Ver-

kehrsflächen sind die bestehenden Gebäude im WA-1 in Höhe und Länge der Außenwände  zu erhal-

ten.  

(4) In den mit WA1, WA-2, WA-3 und WA-4 bezeichneten Bereichen südöstlich der Linie a-b-c-

d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o (vgl. Abb. 11) liegenden Fassaden im Erdgeschoss, soll durch besondere 

Fensterkonstruktionen („Lärmoptimiertes Fenster“ mit Kippbegrenzung und schallabsorbierende 

Laibung) oder eine gekoppelte Maßnahme aus baulich geschlossenem, belüfteten Außenwohn-

bereich (z. B. Loggia oder Balkon) und Fenster zwischen Aufenthaltsraum und Außenwohnbe-

reich Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel                

30 dB (A) im Innenraum während der Tagzeit nicht überschritten wird. Zulässig sind gleichwerti-

ge Maßnahmen. 

(5) In den mit WA1, WA-2, WA-3 und WA-4 bezeichneten Bereichen liegenden Fassaden im 

Obergeschoss, soll durch besondere Fensterkonstruktionen („Lärmoptimiertes Fenster“ mit 

Kippbegrenzung und schallabsorbierende Laibung) oder eine gekoppelte Maßnahme aus bau-

lich geschlossenem, belüfteten Außenwohnbereich (z. B. Loggia oder Balkon) und Fenster zwi-

schen Aufenthaltsraum und Außenwohnbereich Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die ge-

währleisten, dass ein Beurteilungspegel 30 dB (A) im Innenraum während der Tagzeit nicht 

überschritten wird. Zulässig sind gleichwertige Maßnahmen. 

(6) In den mit WA1, WA-2, WA-3, WA-4, MI-1, MI-2, MI-3, MI-4 und MI-5 bezeichneten Berei-

chen liegenden Wohngebäuden, soll in mindestens einem Aufenthaltsraum je Wohnung ein zur 

Bahntrasse abgewandt orientiertes Fenster verfügen, durch besondere Fensterkonstruktionen 

(„Lärmoptimiertes Fenster“ mit Kippbegrenzung und schallabsorbierende Laibung) oder eine ge-

koppelte Maßnahme aus baulich geschlossenem, belüftetem Außenwohnbereich (z. B. Loggia 

oder Balkon) und Fenster zwischen Aufenthaltsraum und Außenwohnbereich Schallpegeldiffe-

renzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 25 dB(A) während 

der Nachtzeit in den betreffenden Räumen auch bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster 

nicht überschritten wird. Zulässig sind gleichwertige Maßnahmen.  

(7) Die Maßnahmen 1 bis 6 können ganz oder teilweise entfallen, wenn im Baugenehmigungs-

verfahren nachgewiesen wird, dass – bedingt durch die Abschirmung durch Gebäude – die Ge-

räuschbelastung niedriger ausfällt als durch die ausgewiesenen Beurteilungspegel definiert. 

(8) Die resultierenden erforderlichen Baudämmmaße sind nach DIN 4109 entsprechend den 

maßgeblichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109 zu bestimmen.  

(9) Wenn im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass – bedingt durch die Ab-

schirmung durch Gebäude – die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 niedriger aus-

fallen, so sind die dadurch ermittelten Werte maßgeblich für die Bestimmung der resultierenden 

erforderlichen Baudämmmaße. 
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Schutz vor Anlagenlärm 

(10) Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Anlagenlärm sind in dem mi MI-2 

bezeichneten Bereich nordöstlich der Linie a-b-c (vgl. Abb. 15) öffenbare Fenster schutzwürdi-

ger Räume und Außenwohnbereiche nicht zulässig.  

(11) Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Anlagenlärm sind in dem mit MI-2 

bezeichneten Bereich südwestlich der Linie d-e-f (vgl. Abb. 15) öffenbare Fenster schutzwürdi-

ger Räume und Außenwohnbereiche nicht zulässig.  

(12)  Die resultierenden erforderlichen Baudämmmaße sind nach DIN 4109 entsprechend den 

maßgeblichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109 zu bestimmen.  

(13) Wenn im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass – bedingt durch die Ab-

schirmung durch Gebäude oder Nutzungsänderung der benachbarten gewerblichen Anlagen – 

die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 niedriger ausfallen, so sind die dadurch er-

mittelten Werte maßgeblich für die Bestimmung der resultierenden erforderlichen Baudämm-

maße. 

 

 
 

Berlin, den 09.03.2021 

 

          verfasst durch:        geprüft durch: 

                                                                                                     

                                                                                                  

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       …………………………………………                         …………………………………………. 

          Andreas Kutschke        Thomas Lung 
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Anhang 1 

Emissionsquellenplan – Verkehrsgeräusche 
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Emissionsquellenplan – Anlagengeräusche 
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Anhang 2 

Projektdaten – Verkehrsgeräusche 
 

Projekt | Eigenschaften  

Prognosetyp:  Lärm      

Prognoseart:  Lärm (nationale Normen)      

Beurteilung nach:   DIN 18005        

Projekt-Notizen  

 
Arbeitsbereich  

  von ...  bis ...  Ausdehnung  Fläche  

x /m  420370.00  421510.00  1140.00     1.20 km²  

y /m  5858740.00  5859790.00  1050.00    

z /m  -10.00  110.00  120.00    

Geländehöhen in den Eckpunkten  

xmin / ymax  (z4)  0.00  xmax / ymax  (z3)  0.00    

xmin / ymin  (z1)  0.00  xmax / ymin  (z2)  0.00    

 
Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten  

Elementgruppen  Variante 0  mit absch. Geb/Wall  ohne absch. 

Geb/Wall  
m absch. Gb. o. Wall      

Gruppe 0  +  +  +  +      

Wall  +  +          

absch. Geb.  +  +    +      

 
Verfügbare Raster  

Name  
x min 

/m  

x max 

/m  

y min 

/m  

y max 

/m  

dx 

/m  

dy 

/m  

nx 

  

ny 

  

Bezug 

  

Höhe /m 

  

Bereich 

  

Raster 0  420646.00  421142.00  5858962.00  5859420.00  2.00  2.00  249  230  relativ  6.00  Rechteck  

 
Berechnungseinstellung  Referenzeinstellung    

Rechenmodell  Punktberechnung  Rasterberechnung    

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT  

L /m          

Geländekanten als Hindernisse  Ja  Ja      

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen  Ja  Ja      

Freifeld vor Reflexionsflächen /m          

   für Quellen       1.0       1.0      

   für Immissionspunkte       1.0       1.0      

Haus: weißer Rand bei Raster  Nein  Nein      

Zwischenausgaben  Keine  Keine      

          

Art der Einstellung  Referenzeinstellung  Referenzeinstellung      

Reichweite von Quellen begrenzen:          

  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein      

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  Nein      

Projektion von Linienquellen  Ja  Ja      

Projektion von Flächenquellen  Ja  Ja      

Beschränkung der Projektion  Nein  Nein      

  *  Radius /m um Quelle herum:          

  *  Radius /m um IP herum:          

Mindestlänge für Teilstücke /m       1.0       1.0      

Variable Min.-Länge für Teilstücke:          

  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle  Nein  Nein      

Zus. Faktor für Abstandskriterium       1.0       1.0      

Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk:  Nein  Nein      

  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:          

  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:          

  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:          

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613          

  *  Seitlicher Umweg  Ja  Ja      

  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen  Nein  Nein      

          

Reflexion          
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Reflexion (max. Ordnung)  1  1      

Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein      

  *  Suchradius /m          

Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:          

  *  Radius um Quelle oder IP /m:  Nein  Nein      

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  Nein      

Spiegelquellen durch Projektion  Ja  Ja      

Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung  Ja  Ja      

Strahlen als Hilfslinien sichern  Nein  Nein      

          

Mehrfachreflexion  Nein  Nein      

          

Teilstück-Kontrolle          

Teilstück-Kontrolle nach Schall 03:  Ja  Ja      

Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke:  Nein  Nein      

Beschleunigte Iteration (Näherung):  Nein  Nein      

Geforderte Genauigkeit /dB:       0.1       0.1      

Zwischenergebnisse anzeigen:  Nein  Nein      

 
Globale Parameter  Referenzeinstellung    

Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen  0.00    

Temperatur /°  10    

relative Feuchte /%  70    

Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto)  40.00    

Mittlere Stockwerkshöhe in m  2.80    

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  Tag  Abend  Nacht        

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  2.00  1.00  0.00        

 
Parameter der Bibliothek: Schall 03  Referenzeinstellung    

Eingabe von Zugzahlen  pro Stunde    

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente  Nein    

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente  Nein    

Berücksichtigt Boden-Elemente  Ja    

   Schienenbonus für Züge  Nein    

   Schienenbonus für Straßenbahnen  Nein    

 
Schiene /Schall03 (3)  Variante 0  

S03Z001  Bezeichnung  DB-6759 Bln-Fürstenb  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  102.92  

  Knotenzahl  31  Lw (Nacht) /dB(A)  97.80  

  Länge /m  1180.94  Lw' (Tag) /dB(A)  72.19  

  Länge /m (2D)  1180.92  Lw' (Nacht) /dB(A)  67.08  

  Fläche /m²  ---      

S03Z003  Bezeichnung  DB-6081-Bln-Stral-a  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  119.41  

  Knotenzahl  17  Lw (Nacht) /dB(A)  116.28  

  Länge /m  1229.22  Lw' (Tag) /dB(A)  88.51  

  Länge /m (2D)  1229.19  Lw' (Nacht) /dB(A)  85.39  

  Fläche /m²  ---      

S03Z004  Bezeichnung  DB-6081-Bln-Stral-b  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  119.41  

  Knotenzahl  17  Lw (Nacht) /dB(A)  116.28  

  Länge /m  1229.20  Lw' (Tag) /dB(A)  88.51  

  Länge /m (2D)  1229.19  Lw' (Nacht) /dB(A)  85.39  

  Fläche /m²  ---      
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Übersicht: Eingabedaten Zugverkehr  

Element  Bezeichnung  Nr.  Tag  Nacht    Zugart  v_max  Fahrzeugtyp 1, 3, ...  Fahrzeugtyp 2, 4, ...  

      n/h  n/h      km/h  Kat.  Zeile  nA  nFz  Kat.  Zeile  nA  nFz  

S03Z001  DB-6759 Bln-Fürstenb  1  1.625  0.500    Zug 1  80  6  2  4  2          

S03Z003  DB-6081-Bln-Stral-a   1  1.469  0.750    Zug 1  100  7  2  4  1  10  2  4  24  

                10  1  4  6  10  6  4  6  

                10  5  4  1          

    2  0.344  0.189    Zug 2  120  5  2  10  1  10  2  4  24  

                10  1  4  6  10  6  4  6  

                10  5  4  1          

    3  1.188  0.375    Zug 3  120  7  1  4  1  9  2  4  5  

    4  0.844  0.313    Zug 4  120  7  2  4  1  9  2  4  9  

S03Z004  DB-6081-Bln-Stral-b   Siehe Element: S03Z003   DB-6081-Bln-Stral-a   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verkehrs- und Anlagengeräusche – vorhabenbezogener Bebauungsplan                                                   

„Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei Britz“ der Gemeinde Britz 
 

 

Berichtsnummer: SFI-352-2019-4-1 
KUT-LUN–Fassung vom 09.03.2021                                                                    Seite 57 von 76 

Projektdaten – Anlagengeräusche 
 

Projekt | Eigenschaften  

Prognosetyp:  Lärm      

Prognoseart:  Lärm (nationale Normen)      

Beurteilung nach:   TA Lärm (1998)        

Projekt-Notizen  

 
Arbeitsbereich  

  von ...  bis ...  Ausdehnung  Fläche  

x /m  420370.00  421510.00  1140.00     1.20 km²  

y /m  5858740.00  5859790.00  1050.00    

z /m  -10.00  110.00  120.00    

Geländehöhen in den Eckpunkten  

xmin / ymax  (z4)  0.00  xmax / ymax  (z3)  0.00    

xmin / ymin  (z1)  0.00  xmax / ymin  (z2)  0.00    

 
Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten  

Elementgruppen  Variante 0  mit absch. Geb/Wall  ohne absch. 

Geb/Wall  
m absch. Gb. o. Wall      

Gruppe 0  +  +  +  +      

Wall  +  +          

absch. Geb.  +  +    +      

Import1  +            

 
Verfügbare Raster  

Name  
x min 

/m  

x max 

/m  

y min 

/m  

y max 

/m  

dx 

/m  

dy 

/m  

nx 

  

ny 

  

Bezug 

  

Höhe /m 

  

Bereich 

  

Raster 0  420646.00  421142.00  5858962.00  5859420.00  1.00  1.00  497  459  relativ  6.00    

 
Berechnungseinstellung  Referenzeinstellung    

Rechenmodell  Punktberechnung  Rasterberechnung    

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT  

L /m          

Geländekanten als Hindernisse  Ja  Ja      

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen  Ja  Ja      

Freifeld vor Reflexionsflächen /m          

   für Quellen       1.0       1.0      

   für Immissionspunkte       1.0       1.0      

Haus: weißer Rand bei Raster  Nein  Nein      

Zwischenausgaben  Keine  Keine      

          

Art der Einstellung  Referenzeinstellung  Referenzeinstellung      

Reichweite von Quellen begrenzen:          

  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein      

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  Nein      

Projektion von Linienquellen  Ja  Ja      

Projektion von Flächenquellen  Ja  Ja      

Beschränkung der Projektion  Nein  Nein      

  *  Radius /m um Quelle herum:          

  *  Radius /m um IP herum:          

Mindestlänge für Teilstücke /m       1.0       1.0      

Variable Min.-Länge für Teilstücke:          

  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle  Nein  Nein      

Zus. Faktor für Abstandskriterium       1.0       1.0      

Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk:  Nein  Nein      

  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:          

  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:          

  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:          

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613          

  *  Seitlicher Umweg  Ja  Ja      

  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen  Nein  Nein      

          

Reflexion          

Reflexion (max. Ordnung)  1  1      
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Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein      

  *  Suchradius /m          

Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:          

  *  Radius um Quelle oder IP /m:  Nein  Nein      

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  Nein      

Spiegelquellen durch Projektion  Ja  Ja      

Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung  Ja  Ja      

Strahlen als Hilfslinien sichern  Nein  Nein      

          

Mehrfachreflexion  Nein  Nein      

          

Teilstück-Kontrolle          

Teilstück-Kontrolle nach Schall 03:  Ja  Ja      

Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke:  Nein  Nein      

Beschleunigte Iteration (Näherung):  Nein  Nein      

Geforderte Genauigkeit /dB:       0.1       0.1      

Zwischenergebnisse anzeigen:  Nein  Nein      

 
Globale Parameter  Referenzeinstellung    

Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen  0.00    

Temperatur /°  10    

relative Feuchte /%  70    

Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto)  40.00    

Mittlere Stockwerkshöhe in m  2.80    

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  Tag  Abend  Nacht        

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  2.00  1.00  0.00        

 
Parameter der Bibliothek: DIN 18005  Referenzeinstellung    

Nur Abstandsmaß berechnen  Nein    

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente  Ja    

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente  Ja    

Berücksichtigt Boden-Elemente  Nein    

 
Parameter der Bibliothek: P-Lärmstudie  Referenzeinstellung    

Parkplatzlärmstudie  Parkplatzlärmstudie 2007    

Ausbreitungsberechnung nach  ISO 9613    

 
Parameter der Bibliothek: ISO 9613  Referenzeinstellung    

Mit-Wind Wetterlage  Ja    

Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) für Bodendämpfung bei      

   frequenzabhängiger Berechnung  Nein    

   frequenzunabhängiger Berechnung  Ja    

nur Abstandsmaß berechnen(veraltet)  Nein    

Hindernisdämpfung - auch negative Bodendämpfung abziehen  Nein    

Abzug höchstens bis -Dz  Nein    

"Additional recommendations" - ISO TR 17534-3  Ja    

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente  Ja    

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente  Ja    

Berücksichtigt Boden-Elemente  Ja    

 
Beurteilungszeiträume    

T1  Werktag (6h-22h)        

T2  Sonntag (6h-22h)        

T3  Nacht (22h-6h)        

 
Linien-SQ /DIN (7)  Variante 0  

LIQa001  Bezeichnung  Riedel LKW-Verkehr  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  63.00  

  Knotenzahl  3  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  76.05  Lw (Ruhe) /dB(A)  63.00  

  Länge /m (2D)  76.05  Lw' (Tag) /dB(A)  44.19  

  Fläche /m²  ---  Lw' (Nacht) /dB(A)  -117.81  

      Lw' (Ruhe) /dB(A)  44.19  
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      Geräuschtyp  Strasse  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  6.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            47.2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  44.2  1.00  1.00000  -0.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  44.2  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  44.2  1.00  1.00000  -0.04    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  44.2  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  44.2  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  44.2  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -117.8  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            41.2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  44.2  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  44.2  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  44.2  1.00  1.00000  -6.04    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  44.2  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  44.2  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  44.2  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -117.8  1.00  0.00000  -99.00  -  

LIQa002  Bezeichnung  LKW WittWählischWert  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  63.00  

  Knotenzahl  4  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  83.21  Lw (Ruhe) /dB(A)  63.00  

  Länge /m (2D)  83.21  Lw' (Tag) /dB(A)  43.80  

  Fläche /m²  ---  Lw' (Nacht) /dB(A)  -118.20  

      Lw' (Ruhe) /dB(A)  43.80  

      Geräuschtyp  Strasse  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  6.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            46.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  43.8  1.00  1.00000  -0.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  43.8  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  43.8  1.00  1.00000  -0.04    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  43.8  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  43.8  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  43.8  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -118.2  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            40.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  43.8  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  43.8  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  43.8  1.00  1.00000  -6.04    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  43.8  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  43.8  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  43.8  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -118.2  1.00  0.00000  -99.00  -  

LIQa003  Bezeichnung  Kämpfe LKW-Verkehr*  Wirkradius /m  99999.00  
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  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  63.00  

  Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  141.93  Lw (Ruhe) /dB(A)  63.00  

  Länge /m (2D)  141.93  Lw' (Tag) /dB(A)  41.48  

  Fläche /m²  ---  Lw' (Nacht) /dB(A)  -120.52  

      Lw' (Ruhe) /dB(A)  41.48  

      Geräuschtyp  Strasse  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  6.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            41.4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  41.5  1.00  1.00000  -0.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  41.5  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  41.5  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  41.5  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  41.5  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  41.5  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -120.5  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            35.4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  41.5  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  41.5  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  41.5  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  41.5  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  41.5  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  41.5  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -120.5  1.00  0.00000  -99.00  -  

LIQa004  Bezeichnung  LKW Herrmann Elektro  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  63.00  

  Knotenzahl  2  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  27.42  Lw (Ruhe) /dB(A)  63.00  

  Länge /m (2D)  27.42  Lw' (Tag) /dB(A)  48.62  

  Fläche /m²  ---  Lw' (Nacht) /dB(A)  -113.38  

      Lw' (Ruhe) /dB(A)  48.62  

      Geräuschtyp  Strasse  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  6.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            51.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  48.6  1.00  1.00000  -0.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  48.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  48.6  1.00  1.00000  -0.04    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  48.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  48.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  48.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -113.4  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            45.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  48.6  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  48.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  48.6  1.00  1.00000  -6.04    
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  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  48.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  48.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  48.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -113.4  1.00  0.00000  -99.00  -  

LIQa005  Bezeichnung  LKW Recycling  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  63.00  

  Knotenzahl  2  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  163.17  Lw (Ruhe) /dB(A)  63.00  

  Länge /m (2D)  163.17  Lw' (Tag) /dB(A)  40.87  

  Fläche /m²  ---  Lw' (Nacht) /dB(A)  -121.13  

      Lw' (Ruhe) /dB(A)  40.87  

      Geräuschtyp  Strasse  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  6.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            43.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.9  1.00  1.00000  -0.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.9  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.9  1.00  1.00000  -0.04    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  40.9  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  40.9  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  40.9  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -121.1  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            37.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.9  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.9  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.9  1.00  1.00000  -6.04    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  40.9  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  40.9  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  40.9  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -121.1  1.00  0.00000  -99.00  -  

LIQa006  Bezeichnung  LKW Bauhof  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  63.00  

  Knotenzahl  3  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  64.79  Lw (Ruhe) /dB(A)  63.00  

  Länge /m (2D)  64.79  Lw' (Tag) /dB(A)  44.88  

  Fläche /m²  ---  Lw' (Nacht) /dB(A)  -117.12  

      Lw' (Ruhe) /dB(A)  44.88  

      Geräuschtyp  Strasse  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  6.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            45.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  44.9  1.00  1.00000  -0.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  44.9  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  44.9  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  44.9  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  44.9  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  44.9  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -117.1  1.00  0.00000  -99.00  -  
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  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            41.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  44.9  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  44.9  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  44.9  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  44.9  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  44.9  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  44.9  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -117.1  1.00  0.00000  -99.00  -  

LIQa007  Bezeichnung  Bauhof - PKW  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  64.54  

  Knotenzahl  3  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  56.75  Lw (Ruhe) /dB(A)  64.54  

  Länge /m (2D)  56.75  Lw' (Tag) /dB(A)  47.00  

  Fläche /m²  ---  Lw' (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw' (Ruhe) /dB(A)  47.00  

      Geräuschtyp  Strasse  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  6.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            50.5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  47.0  1.00  1.00000  -0.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  47.0  1.00  5.00000  0.95    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  47.0  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  47.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  47.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  47.0  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            48.7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  47.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  47.0  1.00  5.00000  0.95    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  47.0  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  47.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  47.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  47.0  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

 
Parkplatzlärmstudie (6)  Variante 0  

PRKL001  Bezeichnung  PKW-Ppl.-Amt Britz  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  72.77  

  Knotenzahl  7  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  87.99  Lw (Ruhe) /dB(A)  72.77  

  Länge /m (2D)  87.98  Lw" (Tag) /dB(A)  47.71  

  Fläche /m²  320.88  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  47.71  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 

mm  
      B  5.00  

      f  1.00  
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      N (Tag)  0.60  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  0.60  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            74.7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  47.7  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  47.7  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  47.7  1.00  2.00000  -3.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  47.7  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  47.7  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  47.7  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            72.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  47.7  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  47.7  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  47.7  1.00  2.00000  -9.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  47.7  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  47.7  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  47.7  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

PRKL003  Bezeichnung  Hänchke PKW-Ppl.  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  75.48  

  Knotenzahl  7  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  72.69  Lw (Ruhe) /dB(A)  75.48  

  Länge /m (2D)  72.69  Lw" (Tag) /dB(A)  52.86  

  Fläche /m²  182.55  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  52.86  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  15.00  

      f  1.00  

      N (Tag)  0.30  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  0.30  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            77.4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  52.9  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  52.9  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  52.9  1.00  2.00000  -3.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  52.9  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  52.9  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  52.9  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  
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  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            75.5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  52.9  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  52.9  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  52.9  1.00  2.00000  -9.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  52.9  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  52.9  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  52.9  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

PRKL004  Bezeichnung  Kämpfe PKW-Ppl.  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  77.38  

  Knotenzahl  7  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  90.27  Lw (Ruhe) /dB(A)  77.38  

  Länge /m (2D)  90.26  Lw" (Tag) /dB(A)  50.56  

  Fläche /m²  481.90  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  50.56  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  20.00  

      f  1.00  

      N (Tag)  0.30  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  0.30  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            79.3  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  50.6  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  50.6  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  50.6  1.00  2.00000  -3.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  50.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  50.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  50.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            77.4  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  50.6  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  50.6  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  50.6  1.00  2.00000  -9.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  50.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  50.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  50.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

PRKL006  Bezeichnung  Riedel-PKW-Ppl.  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  75.62  

  Knotenzahl  8  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  89.50  Lw (Ruhe) /dB(A)  75.62  

  Länge /m (2D)  89.49  Lw" (Tag) /dB(A)  48.97  

  Fläche /m²  462.81  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  48.97  



Verkehrs- und Anlagengeräusche – vorhabenbezogener Bebauungsplan                                                   

„Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei Britz“ der Gemeinde Britz 
 

 

Berichtsnummer: SFI-352-2019-4-1 
KUT-LUN–Fassung vom 09.03.2021                                                                    Seite 65 von 76 

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  20.00  

      f  1.00  

      N (Tag)  0.20  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  0.20  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            77.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  49.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  49.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  49.0  1.00  2.00000  -3.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  49.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  49.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  49.0  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            75.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  49.0  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  49.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  49.0  1.00  2.00000  -9.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  49.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  49.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  49.0  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

PRKL007  Bezeichnung  PKW WittWählischWert  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  68.76  

  Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  93.44  Lw (Ruhe) /dB(A)  68.76  

  Länge /m (2D)  93.44  Lw" (Tag) /dB(A)  42.31  

  Fläche /m²  441.69  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  42.31  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  10.00  

      f  1.00  

      N (Tag)  0.15  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  0.15  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            70.7  
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          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  42.3  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  42.3  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  42.3  1.00  2.00000  -3.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  42.3  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  42.3  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  42.3  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  1.00000  0.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            68.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  42.3  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  42.3  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  42.3  1.00  2.00000  -9.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  42.3  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  42.3  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  42.3  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  1.00000  0.00  -  

PRKL008  Bezeichnung  Schallquelle  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  65.75  

  Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  27.71  Lw (Ruhe) /dB(A)  65.75  

  Länge /m (2D)  27.71  Lw" (Tag) /dB(A)  49.29  

  Fläche /m²  44.25  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  49.29  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  3.00  

      f  1.00  

      N (Tag)  0.25  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  0.25  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            67.7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  49.3  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  49.3  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  49.3  1.00  2.00000  -3.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  49.3  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  49.3  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  49.3  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            65.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  49.3  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  49.3  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  49.3  1.00  2.00000  -9.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  49.3  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  49.3  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  49.3  1.00  0.00000  -99.00    
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  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

 
Punkt-SQ   /ISO 9613 (8)  Variante 0  

EZQi001  Bezeichnung  Riedel Warenumschlag  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  93.60  -  -  93.60    

      Nacht  0.00  -  -  0.00    

      Ruhe  93.60  -  -  93.60    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            87.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  93.6  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  0.0  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            81.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  93.6  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  0.0  1.00  0.00000  -99.00  -  

EZQi002  Bezeichnung  Waren WWW  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  93.60  -  -  93.60    

      Nacht  0.00  -  -  0.00    

      Ruhe  93.60  -  -  93.60    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            87.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  93.6  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  0.0  1.00  0.00000  -99.00  -  
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  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            81.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  93.6  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  0.0  1.00  0.00000  -99.00  -  

EZQi003  Bezeichnung  Kämpfe Warenumschlag  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  93.60  -  -  93.60    

      Nacht  0.00  -  -  0.00    

      Ruhe  93.60  -  -  93.60    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            87.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  93.6  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  0.0  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            81.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  93.6  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  0.0  1.00  0.00000  -99.00  -  

EZQi005  Bezeichnung  Kompressor  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  86.00  -  -  86.00    

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  86.00  -  -  86.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            84.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  86.0  1.00  0.00000  -99.00    
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          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  86.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  86.0  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  86.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  86.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  86.0  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            84.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  86.0  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  86.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  86.0  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  86.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  86.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  86.0  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

EZQi006  Bezeichnung  Waren Herrmann Elekt  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  93.60  -  -  93.60    

      Nacht  0.00  -  -  0.00    

      Ruhe  93.60  -  -  93.60    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            87.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  93.6  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  0.0  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            81.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  93.6  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  0.0  1.00  0.00000  -99.00  -  

EZQi007  Bezeichnung  Warenumschlag Recycl  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  93.60  -  -  93.60    

      Nacht  0.00  -  -  0.00    

      Ruhe  93.60  -  -  93.60    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  
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  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            87.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  93.6  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  0.0  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            81.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  93.6  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  93.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  0.0  1.00  0.00000  -99.00  -  

EZQi008  Bezeichnung  Kälteanlage  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  82.00  -  -  82.00    

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  82.00  -  -  82.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            80.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  82.0  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  82.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  82.0  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  82.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  82.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  82.0  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            80.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  82.0  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  82.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  82.0  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  82.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  82.0  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  82.0  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

EZQi009  Bezeichnung  PS-Verlag  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  
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  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  80.00  -  -  80.00    

      Nacht  75.00  -  -  75.00    

      Ruhe  80.00  -  -  80.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            81.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  80.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  80.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  80.0  1.00  2.00000  -3.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            83.6  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  80.0  1.00  5.00000  0.95    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  80.0  1.00  9.00000  -2.50    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  80.0  1.00  2.00000  -3.03    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  75.0  1.00  1.00000  0.00  75.0  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            80.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  80.0  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  80.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  80.0  1.00  2.00000  -9.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            80.0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  80.0  1.00  5.00000  -5.05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  80.0  1.00  9.00000  -2.50    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  80.0  1.00  2.00000  -9.03    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  75.0  1.00  1.00000  0.00  75.0  

 
Linien-SQ  /ISO 9613 (2)  Variante 0  

LIQi001  Bezeichnung  Kämpfe Lüftung  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  3  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  54.47  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  54.47  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  84.00  -  -  84.00  66.64  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  84.00  -  -  84.00  66.64  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            64.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  66.6  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            64.6  
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          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  66.6  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

LIQi002  Bezeichnung  Kämpfe Lüftung-2  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  3  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  54.47  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  54.47  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  84.00  -  -  84.00  66.64  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  84.00  -  -  84.00  66.64  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            64.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  66.6  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            64.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  66.6  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  66.6  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

 
Flächen-SQ /ISO 9613 (2)  Variante 0  

FLQi001  Bezeichnung  PS-Verlag Kühltransp  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  8  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  52.66  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  52.66  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  122.91    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  92.90  -  -  92.90  72.00  

      Nacht  75.00  -  -  75.00  54.10  

      Ruhe  92.90  -  -  92.90  72.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            73.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  72.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  72.0  1.00  13.00000  -0.90    
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          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  72.0  1.00  2.00000  -3.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            75.6  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  72.0  1.00  5.00000  0.95    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  72.0  1.00  9.00000  -2.50    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  72.0  1.00  2.00000  -3.03    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  54.1  1.00  1.00000  0.00  54.1  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            72.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  72.0  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  72.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  72.0  1.00  2.00000  -9.03    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            72.0  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  72.0  1.00  5.00000  -5.05    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  72.0  1.00  9.00000  -2.50    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  72.0  1.00  2.00000  -9.03    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  54.1  1.00  1.00000  0.00  54.1  

FLQi002  Bezeichnung  Bauhof Umschlag  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  91.94  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  91.94  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  441.96    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  100.00  -  -  100.00  73.55  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  100.00  -  -  100.00  73.55  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-

Zuschlag  
Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  110.0  3.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 

/h  

Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            71.5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  73.5  1.00  1.00000  -3.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  73.5  1.00  1.00000  -9.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  73.5  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  73.5  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  73.5  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  73.5  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            67.5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  73.5  1.00  1.00000  -9.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  73.5  1.00  1.00000  -9.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  73.5  1.00  0.00000  -99.00    

  Sonntag (6h-22h)  16.00            -  

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00  Ruhe  73.5  1.00  0.00000  -99.00    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  73.5  1.00  0.00000  -99.00    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  73.5  1.00  0.00000  -99.00    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  -  1.00  0.00000  -99.00  -  
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Anhang 3 

Mittlere Listen für ausgewählten Immissionsort 
 

Verkehrsgeräusche ohne Schallschutzwall und abschirmende Gebäude in 3 Meter Höhe 
 
Mittlere Liste / Spektren »  Tag (6h-22h)  

Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach DIN 18005  

Element  Bezeichnung    16 Hz  
31.5 
Hz  

63 Hz  125 Hz  250 Hz  500 Hz  
1000 
Hz  

2000 
Hz  

4000 
Hz  

8000 
Hz  

L r,A  

      
L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

/dB  

IPkt001 »  IPkt                  ohne absch. Geb/Wall      Einstellung: Optimierte Einstellung: Schall 03  

    x = 420818.0 m  y = 5859058.0 m  z = 44.5 m    

S03Z004 »  DB-6081-Bln-Stral-b  -      51  49  51  58  59  55  49  29  62    

S03Z005 »  DB-6081-Bln-Stral-a   -      51  49  50  57  59  55  48  28  62    

S03Z001 »  DB-6759 Bln-Fürstenb  -      41  41  41  45  45  40  33  17  48    

  Summenspektrum  -      54  52  54  61  62  58  51  32  66    

  Summenspektrum  A      28  36  45  57  62  59  52  31  65    

  
 
Summenspektrum  

A      28  36  45  57  62  59  52  31  65  

 
 
Mittlere Liste / Spektren »  Nacht (22h-6h)  

Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach DIN 18005  

Element  Bezeichnung    16 Hz  
31.5 
Hz  

63 Hz  125 Hz  250 Hz  500 Hz  
1000 
Hz  

2000 
Hz  

4000 
Hz  

8000 
Hz  

L r,A  

      
L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

/dB  

IPkt001 »  IPkt                  ohne absch. Geb/Wall      Einstellung: Optimierte Einstellung: Schall 03  

    x = 420818.0 m  y = 5859058.0 m  z = 44.5 m    

S03Z004 »  DB-6081-Bln-Stral-b  -      50  48  49  57  58  54  47  28  61    

S03Z005 »  DB-6081-Bln-Stral-a   -      49  47  49  56  58  53  47  26  61    

S03Z001 »  DB-6759 Bln-Fürstenb  -      36  36  35  40  40  34  28  11  43    

  Summenspektrum  -      52  51  52  59  61  57  50  30  65    

  Summenspektrum  A      26  35  43  56  61  58  51  29  64    

  
 
Summenspektrum  

A      26  35  43  56  61  58  51  29  64  
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Verkehrsgeräusche mit Schallschutzwällen und abschirmenden Gebäuden in 3 Meter Höhe 
 

 

 

 

 

 

 

Mittlere Liste / Spektren »  Tag (6h-22h)  

Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach DIN 18005  

Element  Bezeichnung    16 Hz  31.5 
Hz  

63 Hz  125 Hz  250 Hz  500 Hz  1000 
Hz  

2000 
Hz  

4000 
Hz  

8000 
Hz  

L r,A  

      L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

/dB  

IPkt001 »  IPkt                  mit absch. Geb/Wall       Einstellung: Optimierte Einstellung: Schall 03  

    x = 420818.0 m  y = 5859058.0 m  z = 44.5 m    

S03Z005 »  DB-6081-Bln-Stral-a   -      48  46  47  53  53  47  36  18  56    

S03Z004 »  DB-6081-Bln-Stral-b  -      48  46  47  51  50  44  34  13  54    

S03Z001 »  DB-6759 Bln-Fürstenb  -      38  37  35  38  36  28  18  -2  39    

  Summenspektrum  -      51  49  50  56  55  49  38  19  60    

  Summenspektrum  A      25  33  41  52  55  50  39  18  58    

  
 
Summenspektrum  

A      25  33  41  52  55  50  39  18  58  

 
 
 

Mittlere Liste / Spektren »  Nacht (22h-6h)  

Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach DIN 18005  

Element  Bezeichnung    16 Hz  
31.5 
Hz  

63 Hz  125 Hz  250 Hz  500 Hz  
1000 
Hz  

2000 
Hz  

4000 
Hz  

8000 
Hz  

L r,A  

      
L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

L r,i 
/dB  

/dB  

IPkt001 »  IPkt                  mit absch. Geb/Wall       Einstellung: Optimierte Einstellung: Schall 03  

    x = 420818.0 m  y = 5859058.0 m  z = 44.5 m    

S03Z005 »  DB-6081-Bln-Stral-a   -      47  45  46  52  52  45  35  16  55    

S03Z004 »  DB-6081-Bln-Stral-b  -      47  45  45  50  49  43  33  11  52    

S03Z001 »  DB-6759 Bln-Fürstenb  -      33  32  30  33  31  23  13  -8  34    

  Summenspektrum  -      50  48  48  54  54  47  37  18  59    

  Summenspektrum  A      24  32  40  51  54  49  38  16  57    

  
 
Summenspektrum  

A      24  32  40  51  54  49  38  16  57  

 
 
Anlagengeräusche in 3 Meter Höhe 

 
Mittlere Liste »  Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach TA Lärm (1998)  

IPkt005 »  IPkt                  Variante 0      Einstellung: Referenzeinstellung  

    x = 420818.02 m  y = 5859057.95 m  z = 44.50 m  

    Werktag (6h-22h)  Sonntag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

FLQi002 »  Bauhof Umschlag       43  43          

LIQi001 »  Kämpfe Lüftung        32  43          

FLQi001 »  PS-Verlag Kühltransp  30  43  31  31  10  10  

LIQi002 »  Kämpfe Lüftung-2      29  43    31    10  

EZQi008 »  Kälteanlage  28  44    31    10  

EZQi007 »  Warenumschlag Recycl  27  44    31    10  

PRKL003 »  Hänchke PKW-Ppl.      24  44    31    10  

EZQi001 »  Riedel Warenumschlag  23  44    31    10  

PRKL006 »  Riedel-PKW-Ppl.       21  44    31    10  

EZQi003 »  Kämpfe Warenumschlag  20  44    31    10  

EZQi005 »  Kompressor            18  44    31    10  

PRKL004 »  Kämpfe PKW-Ppl.       17  44    31    10  

EZQi006 »  Waren Herrmann Elekt  16  44    31    10  

LIQa007 »  Bauhof - PKW          15  44    31    10  
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LIQa003 »  Kämpfe LKW-Verkehr*   13  44    31    10  

LIQa006 »  LKW Bauhof            11  44    31    10  

EZQi002 »  Waren WWW  10  44    31    10  

EZQi009 »  PS-Verlag             9  44  11  31  2  11  

LIQa005 »  LKW Recycling         7  44    31    11  

PRKL001 »  PKW-Ppl.-Amt Britz    6  44    31    11  

LIQa001 »  Riedel LKW-Verkehr  3  44    31    11  

PRKL008 »  Schallquelle          1  44    31    11  

PRKL007 »  PKW WittWählischWert  -0  44    31    11  

LIQa002 »  LKW WittWählischWert  -2  44    31    11  

LIQa004 »  LKW Herrmann Elektro  -2  44    31    11  

n=25  Summe    44    31    11  
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Herr A. Rouvel beabsichtigt den Umbau eines alten, größtenteils leerstehenden 

Industriegebäudes auf dem Gelände der ehemaligen Eisengießerei in Britz. Das 

Gebäude soll zu Wohnzwecken modernisiert bzw. umgebaut werden. Gleiches gilt für 

ein weiteres Industriegebäude hoher Bauart („Turm/ Maschinenhaus“) für welches der 

Um- und Ausbau allerdings erst in den kommenden Jahren geplant ist. 

Desweiteren ist geplant, an der Südostgrenze des Geländes, parallel zur Bahnlinie, 

einen bestehenden Damm als Lärmschutzwall umzugestalten bzw. zu erhöhen. 

Um im Vorfeld der geplanten Arbeiten eine Übersicht artenschutzrechtlicher Belange 

zu erlangen, wurde nach Beauflagung durch die zuständige untere 

Naturschutzbehörde eine Gebäudekontrolle zur Erfassung möglicher relevanter 

Vorkommen von Fledermäusen und Vögeln vorgenommen. Eine eingeschränkte 

Untersuchung des Objekts wurde bereits am 08.08.2019 durchgeführt, im Auftrag der 

Landschaftsplanerin Frau D. Bandow, Wölsickendorf, welche zu dieser Zeit mit der 

Begleitung des Bauprojekts durch den Bauherrn beauftragt wurde. 

Bei einem gemeinsamen Termin mit der zuständigen uNB, dem Bauherrn und allen 

beteiligten Planern am 17.11.2020, wurde das weitere Vorgehen zum Artenschutz im 

Vorfeld der geplanten Baumaßnahmen besprochen und die Erstellung eines 

artenschutzrechtlichen Fachbeitrags festgelegt. 

Zum Erhalt der biologischen Vielfalt hat die Europäische Union die Fauna-Flora-

Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) verabschiedet. 

Das Gesamtziel besteht für die FFH-Arten sowie für alle europäischen Vogelarten 

darin, einen günstigen Erhaltungszustand zu bewahren, beziehungsweise die 

Bestände der Arten langfristig zu sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU über 

die beiden genannten Richtlinien zwei Schutzinstrumente eingeführt: Das 

Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen Bestimmungen zum 

Artenschutz. 

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen dabei sowohl den Schutz von Tieren 

und Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstätten. Sie gelten gemäß Art. 12 FFH-

RL für alle Arten des Anhangs IV beziehungsweise gemäß Art. 5 V-RL für alle 

europäischen Vogelarten. Anders als das Schutzgebietssystem NATURA 2000 gelten 

die strengen Artenschutzregelungen flächendeckend – also überall dort, wo die 

betroffenen Arten vorkommen. 
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Grundsätzlich wird im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung für alle 

europarechtlich geschützten Arten (alle Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie und alle europäische Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutzrichtlinie) 

sowie für alle weiteren streng geschützten Arten geprüft, ob Verbotstatbestände 

gemäß § 44 BNatSchG (Tötung von Individuen, Beschädigung oder Zerstörung von 

Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten oder Störung der Art an ihren Nist-, Brut-, 

Wohn- oder Zufluchtsstätten) zutreffen.  

2 Gesetzliche Grundlagen 

Mit der Novelle des BNatSchG vom Dezember 2008 hat der Gesetzgeber das 

deutsche Artenschutzrecht an die europäischen Vorgaben angepasst und diese 

Änderungen auch in der Neufassung des BNatSchG vom 29. September 2017 

übernommen. In diesem Zusammenhang müssen seither die Artenschutzbelange bei 

allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren entsprechend den 

europäischen Bestimmungen geprüft werden. 

Die rechtliche Grundlage dieses artenschutzrechtlichen Fachbeitrages bildet das 

Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG – vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das 

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) 

geändert worden ist. Der Artenschutz ist in den Bestimmungen der §§ 44 und 45 

BNatSchG verankert. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

sind folgendermaßen gefasst: 

"Es ist verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote)." 
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Diese Verbote werden um den für Eingriffsvorhaben und damit auch für Bauprojekte 

relevanten Absatz 5 des § 44 ergänzt, mit dem bestehende und von der Europäischen 

Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen 

Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden, um 

akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der 

Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen: 

„Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur 

und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer 

Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 

gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 

bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, 

europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung 

nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und 

diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 

nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer 

erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung 

oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die 

Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese 

Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt 

werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der 

Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind 

andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung 

eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 

Vermarktungsverbote vor.“ 

https://www.buzer.de/gesetz/8972/a163215.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8972/a163217.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8972/a163218.htm
https://www.buzer.de/outb/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DE:NOT
https://www.buzer.de/gesetz/8972/a163254.htm
https://www.buzer.de/outb/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DE:NOT
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Entsprechend obigem Satz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 

zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in 

Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die 

Europäischen Vogelarten. 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL sowie der Europäischen 

Vogelarten nach Art. 1 VRL ergibt sich somit aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 

5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 

Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG): 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit 

verbundene unvermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer 

Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 

ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG): Erhebliches Stören 

von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten.  Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung 

zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

Werden diese Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich 

der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die 

Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein. 

Als für Bauvorhaben einschlägige Ausnahmevoraussetzungen muss nachgewiesen 

werden, dass: 

• zumutbare Alternativen [die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der 

relevanten Arten führen] nicht gegeben sind, 

• zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 

solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art vorliegen oder im Interesse der 

Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 

Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich 

günstigen Auswirkungen auf die Umwelt, 

• sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht 

verschlechtert und bezüglich der Arten des Anhangs IV FFH-RL der günstige 

Erhaltungszustand der Populationen der Art gewahrt bleibt. 

Darüber hinaus müssen die nicht gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten, die gem. 

nationalem Naturschutzrecht streng geschützt sind, dahingehend geprüft werden, ob 

in Folge eines Eingriffs Biotope zerstört werden, die für die dort wild lebenden Tiere 
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und wildwachsenden Pflanzen der streng geschützten Arten nicht ersetzbar sind. 

Wenn dies zutrifft, darf der Eingriff nur zugelassen werden, wenn er aus zwingenden 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt ist. 

Lassen sich Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der vorhabenbedingt 

betroffenen Lebensräume nicht vermeiden, wird ggf. die Durchführung von 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG in Betracht 

gezogen, sog. CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality-measures = 

Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion nach dem 

Guidance Document der EU-Kommission, Februar 2007). Diese dienen zum Erhalt 

einer kontinuierlichen Funktionalität betroffener Lebensstätten. Können solche 

vorgezogenen Maßnahmen mit räumlichem Bezug zu betroffenen Lebensstätten den 

dauerhaften Erhalt der Habitatfunktion und entsprechendes Besiedlungsniveau 

gewährleisten, liegt gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG ein Verstoß gegen die 

einschlägigen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 nicht vor. 

3 Umzubauende Gebäude und geplanter Schallschutzwall 

entlang der Bahnlinie 

Die betreffenden, nachfolgend näher beschriebenen Objekte liegen auf dem Gelände 

der ehemaligen Eisengießerei, dessen Gebäudebestand vor ca. 10 Jahren 

größtenteils abgerissen wurde. Ein Großteil des Geländes wurde eingeebnet und wird 

aktuell als Grünland (Mähweide) genutzt.  

Gebäude B (aktuell für Wohnzwecke umzubauendes Industriegebäude) 

Bei dem aktuell zum Umbau vorgesehenen Gebäude handelt es sich um ein altes 

Industriegebäude, welches seit mehreren Jahren größtenteils leer steht und nur in 

Teilbereichen als  Garage bzw. als Lager genutzt wird. Das zweigeschossige Gebäude 

hat einen Grundriss mit ca. 62 m Länge und 18 m Breite. Die Bausubstanz befindet 

sich insgesamt in einem noch relativ guten Zustand. Die Fundamente und 

Grundmauern bestehen aus Beton und Ziegelmauerwerk. Das Gebäude weist ein 

flaches Teerdach auf. Ein Dachboden mit Zwischendecken o.ä. ist nicht vorhanden. 

Das Gebäude ist in mehrere Räume bzw. Hallen unterteilt (siehe beiliegender 

Bestandsplan/ Grundriss). Es bestehen diverse Einflugmöglichkeiten für Fledermäuse 

und gebäudegebundene Brutvogelarten durch offene (defekte) Fenster und 

Eingangsbereiche. Ein unterirdisches Kellergeschoss ist nicht vorhanden. Das 

Mauerwerk im und am Gebäude weist diverse Nischen, Risse und Spaltenstrukturen 

auf. 
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Abb. 1: Übersicht Gelände der ehemaligen Eisengießerei Britz 

 

Gebäude C (Industrie-Turm/ Maschinenhaus) 

Das 6-geschossige ehemalige Industriegebäude (Turm/ Maschinenhaus) im 

Nordbereich des Geländes hat einen Grundriss mit ca. 14 m Länge und 8 m Breite. 

Das Gebäude ist vollständig unterkellert. Ein Dachboden ist nicht vorhanden. Defekte 

Fenster bieten derzeit Einflugmöglichkeiten für gebäudegebundene Brutvögel und 

Fledermäuse. Die Bausubstanz befindet sich insgesamt noch in einem relativ guten 

Zustand. Ein Ausbau des Industrieturms zu Wohnzwecken ist erst in den nächsten 

Jahren eingeplant. 

Geplanter Schallschutzwall entlang der Bahnlinie 

Der bestehende Erdwall aus lockerem Bodenmaterial, am Südostrand des Geländes, 

unmittelbar entlang der Bahnlinie (Berlin-Stettin) wurde im Zuge der 

Abrissmaßnahmen des ehemaligen Industriegeländes der Eisengießerei 

aufgeschüttet und blieb seitdem weitestgehend ungenutzt. Es hat sich auf dem Erdwall 
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eine strukturreiche Vegetation (ruderale Gras- und Staudenfluren mit einzelnen 

Sukzessionsgehölzen) eingestellt. Im Jahr 2020 wurde durch das Ingenieurbüro 

Umwelt (UWEG Eberswalde) ein Kurzgutachten zur Eidechsenbesiedlung des 

Geländes der ehemaligen Eisengießerei erstellt. Dabei wurde ein Gesamtbestand von 

ca. 50 Zauneidechsen auf dem betreffenden Wall entlang der Bahnlinie festgestellt 

bzw. abgeschätzt. Der Erdwall soll zeitnah als Schallschutzwall zwischen 

Eisenbahnlinie und geplantem Wohngebiet erweitert (verbreitert und erhöht) werden. 

4 Methodik 

Für die Erfassung der Fledermäuse und Brutvögel an und in den Objekten wurden 

die Gebäude am 08.08.2019 begutachtet und auf Spuren von Fledermäusen und 

Vögeln (Kot, Fraßplätze, Quartiere, Brutstätten) untersucht. Weitere Begehungen am 

19.11. u. 14.12.2020 bestätigten die schon im Vorjahr festgestellten Befunde. Zur 

Untersuchung schwer zugänglicher Nischen wurden als Hilfsmittel ein technisches 

Endoskop sowie zur Ausleuchtung starke Led-Taschenlampen eingesetzt. Die 

Kontrolle wurde mit drei Personen durchgeführt. Als Kartierzeitraum stand lediglich der 

August 2019 und November/Dezember 2020 zur Verfügung, ein Zeitraum, in dem eine 

Besiedlung durch Fledermäuse im Zwischen- und Winterquartier und durch Brutvögel 

nur noch nach der Brutzeit indirekt (durch Altnester etc.) feststellbar ist. 

Fledermaussommerquartiere, wie Wochenstuben, können zu diesem Zeitpunkt 

ebenfalls nur noch indirekt durch Hinweise wie Kotansammlungen und Fraßplätze, 

Totfunde einzelner Fledermäuse etc. festgestellt werden.  

Tabelle 1: Begehungen 

Begehung Datum Wetter 

Einweisung durch Landschaftsplanerin Frau D. 

Bandow, Gebäudeuntersuchung mit 2 Personen 

08.08.2019  heiter bis wolkig, bis 26°C, schwacher 
W-Wind 

Einweisung durch Auftraggeber, Gelände- u. 

Objektbegehung 

19.11.2020 bewölkt, 9°C, mäßiger bis frischer NW-
Wind, z.T. Nieselregen 

Objektbegehung nach Öffnung des Leitungsschachts 

zwischen Gebäude C und D 

26.11.2020 bewölkt, 0-6°C, schwacher SW-Wind, 
z.T. Nieselregen 

Fledermaus-Winterquartierkontrolle im 

umzubauenden Gebäude B 

14.12.2020 bewölkt mit Aufheiterungen, 3-6°C, 
schwacher S-Wind 

Vor-Ort-Termin mit uNB und Bauherrn zur 

Besichtigung des Lärmschutzwalls - 

Zauneidechsenproblematik 

20.05.2021 heiter, sonnig, 9-18°C, schwacher SW-
Wind 

Im Rahmen der Untersuchung der Reptilien im Juni/Juli 2020, durch die UWEG 

Eberswalde, wurden die üblichen Methoden zur Reptilienerfassung mit 

Geländebegehungen sowie Ausbringung und Kontrolle von Kunstverstecken 

angewendet (siehe Kurzgutachten UWEG 2020). 
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5 Ergebnisse 

5.1 Umzubauendes Gebäude B (Industriegebäude) 

Im Rahmen der Untersuchungen konnten mehrere Hinweise auf eine Besiedlung des 

umzubauenden Gebäudes (B) durch Fledermäuse und Brutvögel gefunden werden. 

Es wurden anhand von Kotansammlungen im umzubauenden Gebäude Nr. B 

Hinweise auf zwei Zwischenquartiere, einen Wochenstubenbereich, ein 

Ganzjahresquartier, ein Winterquartier und ein Schwärmbereich mehrerer 

Fledermausarten festgestellt. Weiterhin wurden insgesamt 11 beflogene 

Rauchschwalbennester, zwei Brutplätze des Hausrotschwanzes, drei Brutnischen der 

Bachstelze und zwei Brutplätze des Feldsperlings erfasst. Ein altes Nest des 

Eichelhähers war auf einem Gesims im Obergeschoss festzustellen. Eine Übersicht 

zu den Funden gibt folgende Tabelle: 

Tabelle 2: Nutzung des umzubauenden Gebäudes B durch Fledermäuse und Gebäudebrüter 

Gebäudebereich Fledermaus-
quartiere 

Bemerkungen zur Nutzung 
des Quartiers durch 

Fledermäuse 

Brutvögel 

 

Erdgeschoss 

Unterstand, 
(südöstlicher 
Gebäudeteil)  

Zwischenquartier 
Pipistrellus spec. 

Spaltenquartier zwischen Balken 
und Mauerwerk, Ansammlungen 

von kleinem Fledermauskot 
deuten auf Zwergfledermäuse 

hin, Quartiernutzung vom 
Frühjahr bis in den Herbst (ca. 

April bis November) 

 

Raum 5 
Erdgeschoss 

Garagenraum/ 
Fahrzeughalle 

 

Zwischenquartier 
Zwergfledermaus 

Quartierspalt hinter Pfeiler an 
der nordöstlichen Wand, 

Ansammlungen von kleinem 
Fledermauskot deuten auf 

Zwergfledermäuse hin, 
Quartiernutzung vom Frühjahr 
bis in den Herbst (ca. April bis 

November). 

3 beflogene Nester der 
Rauchschwalbe, Eierschalenrest 

und frischer Kot, Jungvögel 
wurden am 08.08.2019 noch 

gefüttert 

1 Brutpaar Hausrotschwanz, 2 
Brutpaare Feldsperling an 

Außenwand 

Durchfahrt - - 2 Nester der Rauschwalbe 

Raum 4 
Erdgeschoss 

 

Schwärmquartier 
Pipistrellus spec. 

Ansammlungen von kleinem 
Fledermauskot deuten auf 

Zwergfledermäuse hin, 
Quartiernutzung vom 

Spätsommer bis in das Frühjahr 
(ca. August bis April). 

- 

Raum 3 
Erdgeschoss 

- - 1 Nest der Rauschwalbe 

Raum 1 
Erdgeschoss 

- - 1 Nest der Bachstelze 

Treppe 
Erdgeschoss 

(nordöstlicher 
Gebäudebereich 

Winterquartier 
Pipistrellus spec., 

am 14.12.2020 
eine Zwergfleder-

maus 

Winterquartier in separatem 
Raum unterhalb 
Treppenaufgang, 

Ansammlungen von kleinem 
Fledermauskot an Eingangstür 

deuten auf schwärmende 

-  
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Gebäudebereich Fledermaus-
quartiere 

Bemerkungen zur Nutzung 
des Quartiers durch 

Fledermäuse 

Brutvögel 

Raum unterhalb 
Treppenaufgang) 

überwinternd in 
Ziegelwand 

Zwergfledermäuse vor 
Winterquartier hin, 

Quartiernutzung vom 
Spätsommer bis in das Frühjahr 

(ca. August bis April). 

 

Obergeschoss 

WC 
Obergeschoss 

- - 1 Nest der Rauschwalbe 

Raum 4 
Obergeschoss 

Ganzjahres-
quartier 

Zwergfledermaus 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Im südwestlichen Teilbereich 
von Raum 4, Fledermaus-

Hangplatz zwischen Wand und 
Schornstein, Ansammlungen 
von kleinem Fledermauskot 

deuten auf die Art 
Zwergfledermaus hin, 

Quartiernutzung ganzjährig, am 
14.12.2020 mind. 3 

Zwergfledermäuse am 
Hangplatz. 

2 Nester der Rauschwalbe,  

1 x Nest Eichelhäher, 1 Nest der 
Bachstelze 

Raum 5 - - 1 Nest der Bachstelze an 
Außenwand 

Raum 6 
Obergeschoss 

 

Wochenstuben-
verdacht Langohr 
(Plecotus spec.) 

Hangplatz in nicht einsehbaren 
Hohlräumen im Deckenbereich 
(Lochziegel), Ansammlungen 

von viel mittelgroßem 
Fledermauskot deuten auf die 

Artengruppe Plecotus hin, 
Quartiernutzung vom Frühjahr 

bis in den Spätsommer (April bis 
August). 

2 Nester der Rauschwalbe, 1 
Nest des Hausrotschwanzes 

Obergeschoss, 
zentraler 

Gebäudebereich 
(Räume 4, 5, 6 

und 7) 

Schwärmbereich 
div. Arten 

Gesamter oberer 
Gebäudebereich mit Flugbetrieb 

(Schwärmverhalten) u. 
Fledermauskot von mindestens 
3 Fledermausarten verstreut auf 
dem Boden (kleine, mittelgroße 

und große Arten – 
Artengruppen: Pipistrellus, 

Plecotus, Eptesicus). 

 

 

Tabelle 3: Fledermausartengruppen im Objekt (Gebäude B) u. Schutzstatus 

Art/ Artengruppen Bemerkungen, Gebäudequartiere FFH  BNatSc
hG 

Pipistrellus pipistrellus 

Eptesicus spec. 

Plecotus spec. 

Nutzung des Gebäudes vorrangig als Wochenstuben- und 
Zwischenquartier, kleiner Teilbereich als Winterquartier 

IV §§ 

IV: Anhang IV FFH-RL (streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse) 

§ §: nach BNatSchG streng geschützt 

 

Über das Vorkommen weiterer gebäudegebundener Brutvogelarten, wie z.B. dem 

Mauersegler, konnte aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit des Erfassungstermins 
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(08.08.2019) keine Aussage mehr getroffen werden, da die Brutzeit der Art  i.d.R. Ende 

Juli abgeschlossen ist und die Vögel Anfang August bereits in die 

Überwinterungsgebiete abziehen. 

Tabelle 4:  Übersicht Vogelarten im Gebäude B, Schutzstatus, Rote Liste 

Artname Anzahl 
Brut-
paare 

Brut-
habitat 

Brutzeit RL
D 

RL 
BB 

VSchRL 
Anhang 

und § 

Brutvögel       

Bachstelze Motacilla alba 3 N, Gb A 04 – M 08 * * § 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 2 N M 03 – A 09 * * § 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 11 Gb, N A 04 - A 10 3 V § 

Feldsperling Passer montanus 2 H E 03 – A 09 V V § 

Eichelhäher Garrulus glandarius 1 N E 02 – A 09 * * § 

RLD: Rote Liste Deutschland (2015) 

RLBB: Rote Liste Brandenburg (2019) 
0: ausgestorben; 1: vom Aussterben bedroht; 2  stark gefährdet;  3  gefährdet;  R: extrem selten;   V  Art der 
Vorwarnliste, *ungefährdet 
VSchRL:  Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten) 

§ : nach BNatSchG besonders geschützt, §§: nach BNatSchG streng geschützt 

Brutzeiten nach ABBO (2001) 

B = Boden-, Ba = Baum-, Bu = Busch-, F = Freibrüter, Gb = Gebäude, H = Höhlen-, N = Nischen-, K = Koloniebrüter, 
Sc = Schilfbrüter, NF = Nestflüchter 

* Brutverdacht/ Nestbau 

 

5.2 Gebäude C (Turm/ Maschinenhaus) 

Im Industrieturm, für welchen der Umbau erst in den kommenden Jahren geplant ist, 

wurden zwei Brutplätze der Rauchschwalbe im obersten Gebäudebereich und ein Nest 

des Hausrotschwanzes festgestellt. Im Obergeschoss war anhand von 

Kotansammlungen ein Schwärmbereich von mindestens drei Fledermausarten 

festzustellen. Der Totfund eines Braunen Langohrs im Keller des Turms deutet hier 

auf eine Winterquartiernutzung einzelner Tiere hin. Insgesamt ist der Keller relativ arm 

an Quartierstrukturen, wie Rissen, Spalten, Putzblasen etc. 

Tabelle 5: Nutzung der Gebäudes C (Turm) durch Fledermäuse und Gebäudebrüter 

Gebäude-
bereich 

Fledermaus-
quartiere 

Bemerkungen zur Nutzung des 
Quartiers durch Fledermäuse 

Brutvögel 

Keller 

 

Winterquartier 
Plecotus 

Totfund eines Langohrs deutet auf 
Winterquartiernutzung hin 

Quartiernutzung vom Spätsommer 
bis in das Frühjahr (ca. August bis 

April) 

- 

Obergeschoss Schwärm-
bereich div. 

Arten 

Gesamter oberer Gebäudebereich 
mit Fledermauskot von mindestens 

3 Fledermausarten verstreut auf 
dem Boden (kleine, mittelgroße und 

große Arten – Artengruppen: 
Pipistrellus, Plecotus, Eptesicus)  

2 Nester der Rauschwalbe, 
Eierschalenrest und frischer Kot, 

Jungvögel wurden am 08.08. noch 
gefüttert, 

 1 x Hausrotschwanz 
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Tabelle 6: Fledermausartengruppen im Gebäude C (Turm) und Schutzstatus 

Artengruppen Bemerkungen, Gebäudequartiere FFH  BNatSch
G 

Pipistrellus spec. 

Eptesicus spec. 

Plecotus spec. 

Nutzung des Gebäudes vorrangig als Schwärm- und 
Winterquartier 

IV §§ 

IV: Anhang IV FFH-RL (streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse) 

§ §: nach BNatSchG streng geschützt 

 

Über das Vorkommen weiterer gebäudegebundener Brutvogelarten am Objekt, wie 

z.B. dem Mauersegler, konnte aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit des 

Erfassungstermins (08.08.2019) keine Aussage mehr getroffen werden, da die Brutzeit 

der Art  i.d.R. Ende Juli abgeschlossen ist und die Vögel Anfang August bereits in die 

Überwinterungsgebiete abziehen. 

Tabelle 7:  Übersicht Vogelarten im Gebäude C, Schutzstatus, Rote Liste 

Artname Anzahl 
Brut-
paare 

Brut-
habitat 

Brutzeit RL
D 

RL 
BB 

VSchRL 
Anhang 

und § 

Brutvögel       

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 1 N M 03 – A 09 * * § 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 2 Gb, N A 04 - A 10 3 V § 

RLD: Rote Liste Deutschland (2015) 

RLBB: Rote Liste Brandenburg (2019) 
0: ausgestorben; 1: vom Aussterben bedroht; 2  stark gefährdet;  3  gefährdet;  R: extrem selten;   V  Art der 
Vorwarnliste, *ungefährdet 
VSchRL:  Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten) 

§ : nach BNatSchG besonders geschützt, §§: nach BNatSchG streng geschützt 

Brutzeiten nach ABBO (2001) 

B = Boden-, Ba = Baum-, Bu = Busch-, F = Freibrüter, Gb = Gebäude, H = Höhlen-, N = Nischen-, K = Koloniebrüter, 
Sc = Schilfbrüter, NF = Nestflüchter 

* Brutverdacht/ Nestbau 

 

5.3 Schallschutzwall entlang der Bahnlinie 

Im Rahmen der Untersuchung der Reptilien im Juni/Juli 2020, durch die UWEG 

Eberswalde, wurden auf dem betreffenden, noch zu erweiternden Damm/Erdwall 

entlang der Bahnlinie am Südostrand des Geländes der ehemaligen Eisengießerei in 

Britz regelmäßig Zauneidechsen und auch die Blindschleiche nachgewiesen. Die 

Populationsgröße der Zauneidechse wurde dabei auf ca. 50 Tiere geschätzt. 

 

Das südöstlich an den Erdwall anschließende Areal der Bahn weist gut geeignete 

Habitate für Zauneidechsen mit mehreren Metern breiten Streifen besonnter ruderaler 

Gras- und Staudenfluren mit Einzelgehölzen sowie Bahnschotter entlang der Gleise 

auf.  
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Tabelle 8: Übersicht Reptilien und Schutzstatus 

Artname Bemerkungen RL   
D 

RL 
BB 

FFH 
u. § 

Zauneidechse Lacerta agilis Besiedlung des Walls/Damms 
entlang der Bahntrasse 

V 3 IV, §§ 

 Blindschleiche Anguis fragilis * * § 

RLD: Rote Liste Deutschland (2009) 

RLBB: Rote Liste Brandenburg (2001) 

0 ausgestorben; 1 vom Aussterben bedroht;  2  stark 
gefährdet;  3  gefährdet;  4 potenziell gefährdet;  G  
Gefährdung anzunehmen aber Status unbekannt;  V  Art 
der Vorwarnliste, *ungefährdet  

IV: Anhang IV FFH-RL (streng zu schützende Arten 
von gemeinschaftlichem Interesse) 

§: besonders geschützt nach Bundesnaturschutz-
gesetz 

§§: streng geschützt nach Bundesnaturschutzgesetz 

 

6 Verbote nach § 44 BNatSchG 

Aufgrund des Vorkommens von besonders geschützten Brutvogelarten (wie z.B. 

Rauchschwalbe, Hausrotschwanz u. Feldsperling) und mindestens drei streng 

geschützten Fledermausarten (Artengruppen Pipistrellus, Eptesicus u. Plecotus) nach 

§ 10 Abs. 2 Nr. 11 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) liegt bei den 

Gebäudeobjekten eine artenschutzrechtliche Betroffenheit nach § 44 BNatSchG vor. 

Gleiches gilt für die Reptilienarten Zauneidechse (streng geschützt nach § 10 Abs. 2 

Nr. 11 BNatSchG und Blindschleiche (besonders geschützt) im Bereich des Erdwalls 

am Rand des Geländes entlang der Bahnlinie. Es ist daher für geeignete Schutz- und 

Kompensationsmaßnahmen zu sorgen. 

7 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Maßnahmen werden unter Berücksichtigung der Vermeidung der 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG durchgeführt, um 

Gefährdungen von Brutvögeln und Fledermäusen zu vermeiden oder zu mindern. 

7.1 Bauzeitenregelung und Schutzmaßnahmen für Fledermäuse und Vögel 

Die Arbeiten am betreffenden umzubauenden Industriegebäude (B) sollten außerhalb 

der Hauptbrutzeit von Vögeln und der Sommerquartierzeit von Fledermäusen 

beginnen und dann kontinuierlich fortgeführt werden, um einen erneuten Brutbeginn 

gebäudegebundener Vögel, wie den nachgewiesenen gebäudegebundenen 

Brutvogelarten (siehe Tabellen 2 bis 4) oder eine Sommerquartiernutzung durch 

Fledermäuse zu vermeiden. Die Sanierungsarbeiten in den betroffenen Bereichen sind 

somit in einem für Brutvögel und Fledermäuse unkritischen Zeitraum von Anfang 

Oktober bis Ende Februar zu beginnen. Bis Ende März 2021 ist das Gebäude für 

Brutvögel und Fledermäuse unzugänglich zu machen. Fenster und Türen sind 

dauerhaft zu schließen. Potenzielle Brutnischen an der Gebäudefassade sind 

außerhalb der Brutzeit im Winterhalbjahr bis Ende Februar mit geeigneten Materialien 
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zu verschließen. Zur fachlichen Unterstützung der Arbeiten ist eine ökologische 

Baubegleitung hinzuzuziehen. 

Das Zwergfledermaus-Winterquartier im nordöstlichen Gebäudebereich (Raum 

unterhalb des Treppenaufgangs im Erdgeschoss) muss ab April 2021, nach der 

Winterquartierzeit von Fledermäusen, durch dichtes Schließen der dort bisher 

offenstehenden Tür für Fledermäuse im darauffolgenden Winter dauerhaft 

unzugänglich gemacht werden. 

Das Zwergfledermaus-Ganzjahresquartier (zwischen Schornstein und Wand) im 

südwestlichen Teilraum des großflächigen Raums 4, im Obergeschoss des 

Industriegebäudes, ist vom Baugeschehen zu separieren. Der Raum ist mit einer dicht 

schließenden Bau-Folie vom restlichen Teil des Obergeschosses abzuteilen. Das 

Außenfenster ist im so abgeteilten Bereich offen zu halten, so dass die Tiere jederzeit 

ausfliegen können. Am 14.12.2020 waren mehrere überwinternde Zwergfledermäuse 

im Quartier zu registrieren. Im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung ist ein 

geeigneter Zeitpunkt nach Verlassen des Quartierbereichs durch die Tiere im Frühjahr 

festzustellen, um den Raum dann durch dichtes Schließen der Außenfenster für 

Fledermäuse unzugänglich zu machen. 

In gleicher Weise ist auch bei einem zukünftigen Gebäudeausbau des Industrieturms 

(Gebäude C) vorzugehen. Hier ist der obere Gebäudebereich für Brutvögel und 

Fledermäuse im Sommerhalbjahr und der Keller als Fledermauswinterquartier zu 

beachten. 

Durch die Bauzeitenregelung und geeignete Vermeidungsmaßnahmen kann die 

baubedingte Zerstörung von Nestern oder Gelegen und Quartieren, die Störung des 

Brutgeschehens und die Verletzung oder Tötung von Tieren vermieden werden.  

7.2 Schutzmaßnahmen für Reptilien am geplanten Schallschutzwall 

Nach Auskunft des Bauherrn (A. Rouvel) und der Planerin (D. Bandow) ist nach den 

Empfehlungen der UWEG (2020) ab Juli/August 2020 eine wiederholte flächenhafte 

Vergrämungsmahd am betreffenden Erdwall entlang der Bahnlinie durchgeführt 

worden. Der gesamte Wall wurde kurzrasig gemäht (siehe Abb. 22 u. 23 im 

Bildanhang). Die betroffenen Reptilien (Zauneidechsen, Blindschleichen) sollten in 

diesem Zusammenhang in die unmittelbar südöstlich angrenzenden Nachbarflächen 

(strukturreiche besonnte Gras- und Staudenfluren bzw. Säume entlang der Bahnlinie 

mit Bahnschotter, Abb. 24 im Bildanhang) abwandern. Ein Zurückwandern der Tiere 

sollte durch einen Reptilienschutzzaun, welcher ab Herbst 2020 l aufgebaut wurde, für 

die folgende Bauzeit am geplanten Schallschutzwall vermieden werden.  

Nach Empfehlungen der UWEG (2020) sollte der bahnseitige Hang des bestehenden 

Walls nach Möglichkeit durch die Bauarbeiten zur Erhöhung des Walls nicht 

beeinträchtigt werden. D.h., es sollten hier Überschüttungen mit Bodenmaterial 

vermieden werden, so dass die ursprüngliche Vegetation als zukünftige 
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Deckungsstruktur für Reptilien erhalten bleibt. Befahren mit Baumaschinen etc. sollte 

an dieser Böschungsseite ausgeschlossen werden.  

Da diese Maßnahmenempfehlungen zum Schutz der ansässigen 

Zauneidechsenpopulation nach Prüfung durch die zuständige untere 

Naturschutzbehörde (LK Barnim) als nicht ausreichend befunden wurden (da ein 

Abwandern der Tiere aus dem Baubereich in ausreichendem Umfang nicht 

gewährleistet werden kann), fand am 20.05.2021 ein Vor-Ort-Termin mit dem 

Bauherrn und der unteren Naturschutzbehörde statt. Im Ergebnis wurde festgestellt, 

dass der nordöstliche Teil (ca. 145 m) des bestehenden Walls eine hohe 

Habitateignung und Besiedlungsdichte der Zauneidechse aufweist. Nach der Planung 

des Bauherrn ist es möglich, diesen Bereich des Dammes weitestgehend im 

ursprünglichen Zustand zu belassen. Zur Erreichung der vorgeschriebenen 

Mindesthöhe des Schallschutzwalls von 4 m (ab Gleisbett) soll hier lediglich eine 

Erhöhung um 1,20 m durch Beton-Elemente erfolgen, welche als geschlossene 

Schallschutzwand auf der Dammkrone verankert werden. Bei der Errichtung muss 

lediglich die Dammkrone des Walls mit Baufahrzeugen bzw. Bautechnik befahren 

werden. Die Böschungen des bestehenden Walls bleiben dabei unangetastet. 

Jegliches Befahren oder Überschütten der Böschungen mit Erdmaterial sind dabei 

strikt zu vermeiden. Die Arbeiten sind so schonend, wie möglich, im Sommerhalbjahr 

von Anfang Mai bis Ende August, außerhalb der Winterruhe der Zauneidechsen, 

welche von September/ Oktober bis April reicht, durchzuführen, um Tötungen und 

Störungen winterschlafender Eidechsen (und damit verbundene Einschränkungen 

ihrer Ökologie und Fitness) durch starke baubedingte Erschütterungen etc. zu 

vermeiden. 

Der südwestliche Bereich (ca. 90 m) des Walls wurde insgesamt als wenig geeignet 

für Zauneidechsen befunden, da hier bisher regelmäßig An- und Aufschüttungen von 

Erdmaterial mit den damit verbundenen starken Störungen stattgefunden haben. Eine 

artenschutzrechtlich relevante Besiedlung durch Zauneidechsen wird laut uNB Barnim 

hier somit ausgeschlossen. Dieser Bereich soll, wie ursprünglich geplant, als 

Schallschutzwall weiter aufgeschüttet und erhöht werden, wobei im oberen Bereich 

Feldsteine eingearbeitet werden. 

Der nordöstliche Rand des Plangebiets soll ebenfalls mit einem Schallschutzwall 

abgegrenzt werden. Hier soll rechtwinklig anschließend an den bestehenden Erdwall 

auf einer Strecke von ca. 85 m ein neuer Erdwall auf dem bestehenden Grünland am 

Flächenrand errichtet werden. Auch hier sollen im oberen Bereich Feldsteine 

eingearbeitet werden. 
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8 Kompensationsmaßnahmen 

Alle Kompensationsmaßnahmen sollen auf dem Gelände der ehemaligen 

Eisengießerei stattfinden (s. Abb. unten).  

 
Abb. 2: Übersicht „ehem. Eisengießerei Britz“ Gebäude/ Maßnahmen 

Die Ersatzmaßnahmen werden nachfolgend für jede betroffene Artengruppe bzw. Art 

aufgeführt. 

8.1 Ersatz von Fledermausquartieren 

Um den Verlust der betreffenden Fledermausquartiere (siehe Tabellen 2 bis 6) der 

beiden betreffenden Industriegebäude zu ersetzen, sind diese zeitnah vor dem 

Gebäudeausbau im Verhältnis von ca. 1:3 durch geeignete Quartierhilfen 

auszugleichen. Es sind dazu unterschiedliche quartierstützende Maßnahmen 

erforderlich. Im Einzelnen sind dies die Anbringung von Fledermaus-Fassadenkästen 

aus Holzbeton, die Verkleidung von Giebelbereichen mit für Fledermäuse geeigneten 

Holzverschalungen und die Herrichtung eines Fledermaus-Winterquartiers. Diese 

Maßnahmen müssen dauerhaft funktionstüchtig bereitgestellt werden.  

1.8.1 Fledermaus-Fassadenkästen 

Es sind vor den Umbaumaßnahmen 12 Fledermaus-Fassaden- Ganzjahreskästen 2-

teilig (Modell FFGJ, Fa. Hasselfeldt Artenschutz) an geeigneten Gebäuden im Umfeld 

https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/fledermaus-fassaden-ganzjahres-quartier
https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/fledermaus-fassaden-ganzjahres-quartier
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anzubringen. Die Kästen sind auf die Gebäude C und D zu verteilen. Nach dem Um- 

und Ausbau sind am betreffenden Gebäude B noch 4 weitere Kästen des o.g. Modells 

an unterschiedlichen Fassadenseiten anzubringen. Für die Anbringung der Kästen 

sind dunkle Gebäudebereiche in ca. 4 m Höhe ohne Außenbeleuchtung zu wählen! 

 

 

Fledermaus Fassaden Ganzjahresquartier 2-

teilig FFGJ  

• Ganzjahreskasten ist zu allen Seiten 
wärmebrückenfrei mit Schaumstoff isoliert.  

• Der Innenraum ist durch eine Holzplatte in 
einen 2,5 und einen 1,5 cm tiefen Raum 
unterteilt. 

• Im Sommer ist ein tiefer Hangraum für die 
Tiere optimal, im Winter ist jedoch der 
Kontakt von Brust und Rücken der Tiere 
zur Wandung sehr wichtig, damit 
Konvektionswinde nicht zu einer 
Austrocknung der kleinen Körper führen 
können. Daher ist der obere Bereich des 
Kastens nur 1,5 cm tief. Die Holzplatte ist 
nach außen hin angebracht und dämmt 
zusätzlich. 

• Der heruntergezogene Anflug erlaubt einen 
einfachen Zugang zum Kasten. 

• Selbstreinigend:  Kot und Harn der Tiere 
nach außen abgeleitet werden. 

• Überstreichen mit Wandfarbe ist möglich 

1.8.2 Giebelverschalungen 

Am Südostgiebel des umzubauenden Gebäudes B ist ein fachgerecht gezimmerte 

winddichte Holzverschalung aus unbehandeltem sägerauem Holz, welche den Tieren 

auf der gesamten Fläche einen 2-2,5 cm !!! weiten Hohlraum (zwischen Wand und 

Holzverschalung) bietet, mit mehreren offenen Einflügen von unten anzubringen bzw. 

zu bauen (Beispiel siehe folgende Abbildungen 1 und 2). Auf ein Insektenschutzgitter 

(zwischen Fassade u. Verschalung) ist an dieser Holzverschalung möglichst zu 

verzichten! Bau und Anbringung der Ersatzquartiere sollten durch eine fachkundige 

Person begleitet werden. Das Spaltmaß von nur 2,5 cm hinter der Holzverkleidung ist 

entscheidend für die Besiedlung durch Fledermäuse und sollte hier zwingend beachtet 

werden! 
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Abb. 3: Hinter den Holzlatten bleibt ein Hohlraum, in dem sich die Fledermäuse verstecken können. Die 
Holzlatten sind ungehobelt – sehr gute Bedingungen für Fledermäuse, die sich an den rauen Strukturen 
gut festkrallen können (Quelle: NABU Kreisverband Rügen). 

 
Abb. 4: Am unteren Rand der Holzverschalung werden Schlupflöcher ausgesägt, die den Fledermäusen 
Zugang zu den Hohlräumen hinter den Holzlatten verschaffen. (Quelle: NABU Kreisverband Rügen). 
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Am bereits im Bau befindlichen Gebäude A, wurden im Vorfeld umfangreiche 

Holzverkleidungen realisiert. Diese sind durch geeignete Maßnahmen für 

Fledermäuse zugänglich zu machen. Dazu sind im Abstand von ca. einem Meter,  

umlaufend regelmäßig Ein- und Ausflugöffnungen im unteren Bereich der 

Holzverkleidung einzubringen, so, dass die Tiere alle Bereiche (durch senkrechte 

Lattung getrennte Felder) hinter der Holzverkleidung nutzen können. Diese 

Maßnahme ist bei Umsetzung als weitere vorgezogene Maßnahme (CEF) für der 

Verlust der Fledermaussommerquartiere anzusehen. 

1.8.3 Fledermaus-Winterquartier 

Zwischen den Gebäuden C und D, im Nordbereich des Geländes (siehe Kartenanlage) 

verläuft ein unterirdischer Versorgungs- bzw. Leitungsschacht aus Betonelementen. 

Der Schacht hat eine Länge von ca. 20 m, eine Breite von ca. 3,0 m und eine Höhe 

von ca. 1,1 m. Nach Freilegung und Prüfung am 26.11.2020 konnte eine Eignung als 

zukünftiges Fledermauswinterquartier bestätigt werden. Hierzu sind folgende 

Maßnahmen zur Quartier-Optimierung erforderlich: 

• Entkernung (Beseitigung der Rohrleitungen aus dem Schacht) 

• Vergrößerung der lichten Höhe auf ca. 1,5 m durch Entnahme von 

Bodenmaterial 

• Auskoffern eines trichterförmigen Bereichs von mehreren Metern Breite vor 

dem Eingang/Einflug für das Schwärmen der Fledermäuse vor dem zukünftigen 

Winterquartier 

• Aufmauerung des Eingangsbereichs und Herstellung eines Einflugs von 40 x 

15 cm an der Oberkante des Eingangs 

• Herstellung einer abschließbaren Kontrollluke mit Durchgriff und 

innenliegendem Schloss 

• Anbringung von ca. 60 Hohlblocksteinen der Firma Winkler in zwei bis drei 

Reihen an der Decke des Schachtes. Kammerlochsteine/Hohlblocksteine aus 

Leichtbeton eignen sich aufgrund ihrer engen Spalten hervorragend als 

Winterquartierverstecke für Fledermäuse. Es werden 2 verschiedene Typen mit 

unterschiedlich breiten Spalten aus dem Betonwerk Erich Winkler, Bad 

Schmiedeberg (www.betonwerk-winkler.de) eingesetzt. Die Steine der Firma 

Erich Winkler sind speziell für den Einsatz als Winterquartierverstecke für 

Fledermäuse entwickelt worden. Die Verwendung von anderen Steinen anderer 

Betonwerke ist aufgrund ihrer schlechten Eignung als Fledermausversteck nicht 

erlaubt. 
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• Anbringung von 20 Trapezlichtplatten (einschalig, durchsichtig) aus 

Polycarbonat mit einem Trapezprofil von 76/18 mm in der Größe 666 x 1265 

mm an Seitenwänden und Decken 

• Der Einflugbereich ist frei von jeglicher Beleuchtung zu halten. Das sollte schon 

in der Planung der weiteren zukünftigen Bebauung des Geländes 

Berücksichtigung finden. 

 

 

 

Abb. 5: Beispiel einer horizontal und einer vertikal an die Wand geschraubte Trapezlichtplatte. Die 
horizontale Trapezlichtplatte wurde an die Decke angeschlagen, um Zugluft in den Spalten der 
Trapezlichtplatte zu verringern. In der vertikalen Trapezlichtplatte befindet sich eine und in der 
horizontalen befinden sich drei überwinternde Fledermäuse (Abb. Matthias Göttsche) 
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Abb. 6: Steintypen der Firma Winkler, die in der Anlage paritätisch eingebaut werden sollen. Beispiele 

zur Anbringung von Hohlblocksteinen der Firma Winkler für Fledermauswinterquartiere an Decken und 

Wänden mit 12 mm Gewindestange aus Edelstahl und entsprechender Sechskantmutter mit 

Unterlegscheibe ebenfalls aus rostfreiem Stahl. Die Öffnungen der Kammern zeigen nach unten! (Abb. 

Matthias Göttsche) 
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8.2 Ersatznisthilfen für gebäudegebundene Vögel 

Um den Verlust der Nistplätze an den Gebäuden zu ersetzen, sind diese zeitnah noch 

vor Beginn der nächsten Brutperiode (bis Ende Februar 2021) im Verhältnis 1:3 durch 

geeignete Nisthilfen auszugleichen.  

Somit sind 23 Nistschalen für Rauchschwalben im östlichen Gebäudeteil des 

Gebäudes D anzubringen. Weitere 10 Nistschalen sind im oberen Bereich des 

Industrieturms (Gebäude C) anzubringen. Der oberste Teil des Turms ist möglichst 

dauerhaft für Artenschutzmaßnahmen vorzuhalten. 

Zu beachten ist, das Holzbrett der Nistschalen mit maximal 1 cm Abstand zur Decke 

anzubringen, also so, dass das Abnehmen über die mitgelieferte Befestigung gerade 

noch funktioniert. Dann hat das Nest selbst einen Abstand zur Decke von max. ca. 4 

cm, den die Schwalbe brauchen, um sich sicher zu fühlen.  

Am Gebäude D sind zwei große Einflugbereiche für Rauchschwalben von jeweils ca. 

100 x 40 cm einzuplanen. Diese sind an der östlichen Gebäudeecke herzustellen und 

dauerhaft offenzuhalten (siehe Abbildung 5 unten). 

 

 

 
Abb. 7: Schaffung von Einflügen für Rauchschwalben an der Ostseite von Gebäude D. 

 

Weiterhin sind 15 Halbhöhlenkästen für Hausrotschwanz und Bachstelze sowie 6 

Nistkästen für Feldsperlinge, am Gebäudebestand verteilt, auf mehrere Seiten in ca. 4 

m Höhe anzubringen. 
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Für den potenziell an den Gebäuden vorkommenden Mauersegler sind am 

Industrieturm (Gebäude C), so hoch wie möglich, unmittelbar unter dem Dachtrauf 

Mauerseglerkästen anzubringen. Es sind unbedingt dauerhaft haltbare, fachlich 

geprüfte Nistkästen aus Holzbeton zu verwenden. Empfohlen werden folgende 

Modelle der Fachfirmen Schwegler (www.schwegler-natur.de) und Hasselfeldt 

(www.nistkasten-hasselfeldt.de): 

 

 

Schwegler - Nistkasten für Mauersegler Typ 

Nr. 17A (3fach) 

 

• geeignet zu Koloniebildung 

• 3 getrennte Brutabteile 

• atmungsaktiver Holzbeton 

 

 

Hasselfeldt - Universal Halbhöhlen-

Nistkasten NBH für Hausrotschwanz u.a. 

 

• wetterbeständiger Holzbeton 

• großer Brutraum 

Es sind insgesamt folgende Nisthilfen für Vögel anzubringen: 

• 33 Nistschalen für Rauchschwalben (RSN1) der Fa. Hasselfeldt, davon 23 im 

Gebäude D und 10 im Gebäude C (Turm, oberster Gebäudebereich) 

• 4 Nistkästen für Mauersegler Typ Nr. 17A (3fach) der Fa. Schwegler am 

Gebäude C 

• 15 Halbhöhlenkästen (NBH) der Fa. Hasselfeldt verteilt am Gebäudebestand 

• 6 Höhlenbrüterkästen (R32) der Fa. Hasselfeldt verteilt am Gebäudebestand 

 

Übersichten zur Maßnahmenverteilung, entsprechend der beiden betrachteten 

Gebäude B (Industriehalle) und Gebäude C (Turm) liefern die nachfolgenden Tabellen. 

 

 

 

http://www.schwegler-natur.de/
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Tabelle 9: Übersicht betroffene Arten sowie Kompensationsmaßnahmen - Gebäude B 

(Industriehalle) 

Artengruppe/ 
Art 

Gefährdung Schutz- und Kompensationsmaßnahmen/ 
CEF-Maßnahmen 

zeitliche 
Vorgaben 

Rauchschwalbe  Verlust von 11 
beflogenen Nestern 
durch 
Gebäudeausbau 

- Verschluss aller Einflugbereiche (offene/ 
defekte Fenster, Türen etc.) in das Gebäude 
- Am Gebäude D sind zwei große 
Einflugbereiche für Rauchschwalben von 
jeweils ca. 100 x 40 cm zu schaffen. Diese sind 
an der östlichen Gebäudeecke herzustellen 
und dauerhaft offenzuhalten (siehe Abbildung 
5). 

- Anbringung von 33 Nistschalen für 
Rauchschwalben (RSN1) der Fa. Hasselfeldt, 
davon 23 im Gebäude D und 10 im obersten 
Gebäudebereich von Gebäude C (Turm) 

bis Ende Februar 
2021 

 

Nischenbrüter 
(3x Bachstelze, 
2x Hausrot-
schwanz) 

Verlust von 5 
Bruthabitaten durch 
Gebäudeausbau 

- Anbringung von 15 Halbhöhlenkästen (NBH) 
der Fa. Hasselfeldt verteilt am gesamten 
Gebäudebestand des Geländes 
 

bis Ende Februar 
2021 

 

Höhlenbrüter (2 
x Feldsperling) 

Verlust von 2 
Bruthabitaten durch 
Fassadensanierung 

- Anbringung von 6 Höhlenbrüterkästen (R32) 
der Fa. Hasselfeldt verteilt am 
Gebäudebestand 

 

bis Ende Februar 
2021 

 

Mauersegler 
(potenziell 
vorkommend) 

Verlust von ca. 4 
Bruthabitaten durch 
Dach- und 
Fassadensanierung 

- Anbringung von 4 Nistkästen für Mauersegler 
Typ Nr. 17A (3fach) der Fa. Schwegler am 
Gebäude C (Turm, oberster Gebäudebereich 
unmittelbar unter Dachtrauf 

 

bis Mitte April 
2021 

 

Fledermäuse Verlust von Sommer- 
und 
Ganzjahresquartieren 
durch 
Gebäudeausbau 

- Es sind vor den Umbaumaßnahmen 12 
Fledermaus-Fassaden- Ganzjahreskästen 2-
teilig (Modell FFGJ, Fa. Hasselfeldt 
Artenschutz) an geeigneten Gebäuden im 
Umfeld anzubringen. Die Kästen sind auf die 
Gebäude C und D zu verteilen. Nach dem Um- 
und Ausbau sind am betreffenden Gebäude B 
noch 4 weitere Kästen des o.g. Modells an 
unterschiedlichen Fassadenseiten 
anzubringen. Für die Anbringung der Kästen 
sind dunkle Gebäudebereiche in ca. 4 m Höhe 
ohne Außenbeleuchtung zu wählen! 

- Am bereits im Bau befindlichen Gebäude A, 
wurden im Vorfeld umfangreiche 
Holzverkleidungen realisiert. Diese sind durch 
geeignete Maßnahmen für Fledermäuse 
zugänglich zu machen. Dazu sind im Abstand 
von ca. einem Meter, umlaufend regelmäßig 
Ein- und Ausflugöffnungen im unteren Bereich 
der Holzverkleidung einzubringen, so, dass die 
Tiere alle Bereiche (durch senkrechte Lattung 
getrennte Felder) hinter der Holzverkleidung 
nutzen können. 

bis Frühjahr 2021 

 

Verlust von 
Winterquartieren 
durch 
Gebäudeausbau 

Zwischen den Gebäuden C und D, im 
Nordbereich des Geländes (siehe 
Kartenanlage) verläuft ein unterirdischer 
Versorgungs- bzw. Leitungsschacht aus 
Betonelementen, welcher als 
Fledermauswinterquartier herzurichten ist. 
Hierzu sind Maßnahmen zur Quartier-
Optimierung erforderlich (siehe 1.8.3). 50% 

bis August 2021 

https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/fledermaus-fassaden-ganzjahres-quartier
https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/fledermaus-fassaden-ganzjahres-quartier
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Artengruppe/ 
Art 

Gefährdung Schutz- und Kompensationsmaßnahmen/ 
CEF-Maßnahmen 

zeitliche 
Vorgaben 

dieser CEF-Maßnahme sind dem Gebäude B 
zuzuordnen. Die verbliebenen 50% der 
Maßnahmen sollen den Verlust des zukünftig 
für den Ausbau vorgesehenen Kellers des 
Industrieturms (Gebäude C) ausgleichen. 

 

Tabelle 10: Übersicht betroffene Arten sowie Kompensationsmaßnahmen - Gebäude C (Turm) 

Artengruppe/ Art Gefährdung Schutz- und Kompensationsmaßnahmen/ 
CEF-Maßnahmen 

zeitliche 
Vorgaben 

Gebäudebrüter 

(Hausrotschwanz, 
Rauchschwalbe)  

Ggf. Verlust von 
Bruthabitaten durch 
Gebäudeausbau 
bislang nicht genau 
bilanzierbar, da 
Teilbereiche (im 
oberen Gebäudebe-
reich ggf. ungenutzt 
bleiben können.) 

Ersatz der ggf. verlorengehenden Brutstätten 
im Verhältnis 1:3 vor Beginn der 
Baumaßnahme durch Anbringung von 
Nisthilfen am umgebenden Gebäudebestand 
(v.a. Gebäude D). 

bis Ende Februar 
im Jahr vor 
Beginn der 
Baumaßnahmen 

 

Fledermäuse Verlust von Sommer- 
und Ganzjahresquar-
tieren durch 
Gebäudeausbau 

- Am Südostgiebel des umzubauenden 
Gebäudes B ist ein fachgerecht gezimmerte 
winddichte Holzverschalung aus 
unbehandeltem sägerauem Holz, welche den 
Tieren auf der gesamten Fläche einen 2-2,5 
cm !!! weiten Hohlraum (zwischen Wand und 
Holzverschalung) bietet, mit mehreren 
offenen Einflügen von unten anzubringen 
bzw. zu bauen (siehe Abb. 1 und 2). Auf ein 
Insektenschutzgitter (zwischen Fassade u. 
Verschalung) ist an dieser Holzverschalung 
möglichst zu verzichten! Bau und Anbringung 
der Ersatzquartiere sollten durch eine 
fachkundige Person begleitet werden. Das 
Spaltmaß von nur 2,5 cm hinter der 
Holzverkleidung ist entscheidend für die 
Besiedlung durch Fledermäuse und sollte hier 
zwingend beachtet werden! 

Zeitnah im Zuge 
der 
Baumaßnahmen 
am aktuell 
umzubauenden 
Gebäude B zu 
realisieren, da 
Fledermäuse 
eine längere 
Besiedlungszeit 
benötigen. 

 

Verlust von 
Winterquartieren 
durch 
Gebäudeausbau 

Zwischen den Gebäuden C und D, im 
Nordbereich des Geländes (siehe 
Kartenanlage) verläuft ein unterirdischer 
Versorgungs- bzw. Leitungsschacht aus 
Betonelementen, welcher als 
Fledermauswinterquartier herzurichten ist. 
Hierzu sind Maßnahmen zur Quartier-
Optimierung erforderlich (siehe 1.8.3, S. 16-
18). 50% dieser CEF-Maßnahme sind dem 
Gebäude B zuzuordnen. Die verbliebenen 
50% der Maßnahmen sollen den Verlust des 
zukünftig für den Ausbau vorgesehenen 
Kellers des Industrieturms (Gebäude C) 
ausgleichen. 

bis August 2021 
zu realisieren, da 
Fledermäuse 
eine längere 
Besiedlungszeit 
benötigen. 
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8.3 Kompensationsmaßnahmen für Reptilien/ Zauneidechsen 

Nach UWEG (2020) wird von einer Zauneidechsenpopulation am bestehenden Wall 

entlang der Bahnlinie am Südostrand des Geländes von ca. 50 Individuen 

ausgegangen.  

Die Angaben zum Raumanspruch von Zauneidechsen sind, je nach Eignung des 

Habitats und räumlicher Nähe notwendiger Habitatrequisiten, ganz unterschiedlich. 

Beobachtungen aus der Praxis zeigen eine Spannweite von 1 m² bis zu über 2000 m². 

Für die Ermittlung des Flächenbedarfs für vorgezogene Ausgleichsflächen wird daher 

ein anerkannter Mittelwert herangezogen. Laut LAUFER (2013) beträgt der mittlere 

Flächenbedarf einer adulten Zauneidechse ca. 150 m². Diese Flächengröße wird von 

LAUFER (2013) bei der Neugestaltung von Lebensräumen als Mindestgröße 

angesehen, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Habitate der 

Männchen und Weibchen überlappen. Zusätzlich ist jedoch zu beachten, dass neu 

geschaffene Lebensräume in den ersten Jahren nicht die Qualität alter Lebensräume 

erreichen. Dementsprechend muss eine ausreichend große Fläche bereitgestellt 

werden. Nach gutachterlicher Einschätzung wird deshalb im vorliegenden Fall sowohl 

für adulte, subadulte, als auch für juvenile Zauneidechsen ein mittlerer Flächenbedarf 

von je 150 m² angesetzt. Im Untersuchungsgebiet lag das Tagesmaximum an 

beobachteten Zauneidechsen bei mindestens 5 Tieren (UWEG 2020). Bei 

Eidechsenkartierungen können nie alle vorkommenden Eidechsen durch 

Beobachtung nachgewiesen werden. Der tatsächliche Bestand wird anhand eines 

Korrekturfaktors geschätzt. Der Korrekturfaktor hängt dabei sehr stark von der 

Übersichtlichkeit des Lebensraumes und der Erfahrung des Kartierers ab. Bei guter 

Übersichtlichkeit des Geländes und erfahrenem Kartierer muss mindestens ein Faktor 

von 6 angenommen werden. Für unübersichtliche Habitate dürften oft Faktoren über 

20 angemessen sein (LAUFER 2013).  

Im Untersuchungsgebiet wurde der Zauneidechsenbestand vorläufig auf mindestens 

50 Tiere geschätzt. Demnach müssen ca. 7.500 m² Zauneidechsenhabitat neu 

geschaffen werden, was der Fläche des gesamten zukünftigen Lärmschutzwalls, inkl. 

des neu zu errichtenden nordwestlich anschließenden Bereich entspricht. Diese 

Dimensionierung der Ausgleichsflächen kommt auch der Einschätzung von GLANDT 

(1979) nach, der von einer Mindestgröße von ungefähr einem Hektar für einen 

funktionierenden Zauneidechsen-Lebensraum ausgeht. Die Ausgleichsfläche sollte 

dabei nicht weiter als 500 m von der derzeitigen Habitatfläche entfernt liegen und 

ähnliche mikroklimatische Verhältnisse aufweisen, wie die Ausgangsfläche. Eine 

günstige Lage im Biotopverbund entlang der Bahngleise ist dabei gegeben. In diesem 

Fall liegt die Eingriffsfäche nicht isoliert, sondern angrenzend zu anderen 

Zauneidechsenbeständen. 
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Abb. 8: Erdwall/ Lärmschutzwall, als Zauneidechsenhabitat aufzuwerten und zu erhalten. 

 

Der Zielzustand für den neu zu schaffenden Lärmschutzwall ist eine halboffenes 

Habitat, in dem einzelne Biotoptypen mosaikartig verteilt sind. Der prozentuale Anteil 

der verschiedenen Biotoptypen und Strukturelemente sollte sich nach LAUFER (2013) 

folgendermaßen aufteilen: 

• 20% Sträucher, 

• 70% offene Ruderalvegetation/ Brache mit lückigen und dicht bewachsenen 

Bereichen (Altgrasbestände, Staudenfluren) auf überwiegend grabbarem 

Substrat, 

• 10% Sonnenplätze, Eiablageplätze und Winterquartiere (Steinriegel; 

Altholzhaufen, Wurzel-Stubbenmaterial sowie Sandlinsen). 

Einen optimalen Zustand kann der neu geschaffene Lärmschutzwall 

(Zauneidechsenfläche) erst nach frühestens 3-5 Jahren erreichen. Die Entwicklung der 

Fläche sowie des Zauneidechsenbestandes ist durch ein Monitoring zu begleiten. 

Die Offenhaltung ist durch eine Herbstmahd, ab Oktober, zu gewährleisten. Dabei 

sollte jährlich, nach dem Rotationsprinzip, jeweils nur ein Drittel des Schallschutzwalls 

gemäht werden, um zeitgleich unterschiedliche Brachestadien im Habitat zu 

gewährleisten. Die Mahd hat schonend mit leichter Technik (Motorsense, 



Faunistische Erfassung und AFB  Dipl.-Ing. (FH) H. Matthes & T. Grewe 

 27 

Balkenmäher) zu erfolgen. Die Pflegemaßnahmen sind möglichst dauerhaft aber 

mindestens für einen Zeitraum von 25 Jahren verpflichtend zu gewährleisten. 

 

Tabelle 11: Übersicht betroffene Arten sowie Kompensationsmaßnahmen - Schallschutzwall 

Artengruppe/ Art Gefährdung Schutz- und Kompensationsmaßnahmen/ 
CEF-Maßnahmen 

zeitliche 
Vorgaben 

Reptilien 

(Zauneidechse, 
Blondschleiche)  

Verlust von Habitaten 
durch Aufschüttung 
mit Erdmaterial zur 
Erhöhung des 
Schallschutzwalls 

- Vermeidung von Aufschüttungen mit 
Erdmaterial in Bereichen mit 
nachgewiesenen Zauneidechsenvorkommen 
in relevanter Populationsdichte, Erhöhung 
des Walls hier nur durch 
Schallschutzelemente auf der Dammkrone 

- Erhaltung und Optimierung des gesamten 
Schallschutzwalls als Reptilienhabitat mit 
Strukturelementen wie Totholz, 
Wurzelstubben, Feldsteinen, Sandlinsen 

- Gewährleistung von deckungsreicher 
heimischer Vegetation, partielle Herbstmahd 
zur Offenhaltung des Walls (im dreijährigen 
Turnus) verpflichtend für mindestens 25 
Jahre 

 

Arbeiten zur 
Erhöhung des 
bestehenden 
Walls nur von 
Anfang Mai bis 
Ende August 
(außerhalb der 
Winterruhe der 
Zauneidechsen) 

 

9 Ökologische Baubegleitung und Monitoring 

9.1 Ökologische Baubegleitung 

Alle Maßnahmen sind durch eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) durch eine 

fachkundige Person (Ornithologe und Fledermausfachmann) zu betreuen. Die 

beauftragte Person ist mit einer Weisungsbefugnis gegenüber der bauausführenden 

Firma auszustatten. Die ökologische Baubegleitung erstattet gegenüber der 

zuständigen uNB Bericht über die Artenschutzmaßnahmen und übernimmt auch die 

Dokumentation und Abnahme der Herrichtung von Ersatzlebensräumen und der 

Anbringung von Quartier- und Nisthilfen. 

9.2 Monitoring 

Zu allen Artenschutzmaßnahmen ist eine Erfolgskontrolle (Monitoring) durch einen 

Ornithologen und Fledermausfachmann nach den gängigen Methodenstandards 

durchzuführen, um ggf. (bei ausbleibender Besiedlung der Quartiere und Nisthilfen 

durch Fledermäuse und Vögel) naturschutzfachlich mit geeigneten Maßnahmen 

gegensteuern zu können.  

Vögel: 

Erfassung und Dokumentation der Brutpaare von Rauchschwalbe und weiteren 

Gebäudebrütern in den Nisthilfen an den Gebäuden B, C und D im 2. und 5. Jahr nach 

Anbringung bzw. nach der Fertigstellung des Bauvorhabens am Gebäude B. 
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Fledermäuse: 

Erfassung und Dokumentation der Arten und deren Anzahl im Winterquartier und in 

den geschaffenen Sommerquartieren und Einschätzung der Quartierfunktion im 3. und 

5. Jahr nach der Fertigstellung der Ersatzquartiere bzw. nach Innutzungnahme des 

Gebäudes B. 

Reptilien: 

Erfassung und Dokumentation der Besiedlung durch Zauneidechsen in den 

bestehenden und neugeschaffenen Bereichen des Lärmschutzwalls im 3. und 5. Jahr 

nach der Fertigstellung. 

10 Geplante Bauzeiten, Zeitplan der Gesamtmaßnahme 

Gebäude B (Industriegebäude): 

Der Beginn der Arbeiten ist nach der Brutzeit von Gebäudebrütern im Oktober 2021 

eingeplant. 

 

Gebäude C (Turm/ Maschinenhaus): 

Eine abschließende grundsätzliche Entscheidung zum Umbau des Gebäudes und eine 

Planung des Baubeginns sind noch nicht erfolgt. 

Lärmschutzwall: 

Die Arbeiten am Lärmschutzwall sind ab August 2021 vorgesehen. Sie beginnen mit 

der Erhöhung des Walls nach den Vorgaben aus dem AFB, im Anschluss erfolgt die 

Erweiterung des Walls in nordwestliche Richtung.  

11 Fazit 

Bei Durchführung der aufgeführten Vermeidungs-, Schutz- und 

Kompensationsmaßnahmen ist davon auszugehen, dass die Erhaltung-/ Stabilisierung 

der lokalen Populationen der betroffenen Fledermäuse und Vögel sowie Reptilien im 

räumlichen Zusammenhang langfristig gewährleistet bleibt. 
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12 Bildanhang 

 
Abb. 9: Umzubauendes Gebäude B. 

 
Abb. 10: Sommerquartierbereich (Pistrellus spec.) am Unterstand (südöstlicher Teil) des 

umzubauenden Gebäudes B. 
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Abb. 11: Zwischenquartier der Zwergfledermaus in der Garagenhalle (Raum 5) im umzubauenden 

Gebäude B. 

 

 

Abb. 12: Obergeschoss des ehemaligen Industriegebäudes B – großflächiger Raum Nr. 4. 
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Abb. 13: Hangplatz mit Wochenstubenverdacht (Plecotus spec.) im umzubauenden Gebäude B- Raum 

Nr. 6. 

 

 
Abb. 14: Viel mittelgroßer Kot unter o.g. Hangplatz in Raum 6 deutet auf Wochenstube (Plecotus spec.) 

hin. 
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Abb. 15: Ganzjahresquartier der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus.) zwischen Wand und 

Schornstein im Obergeschoss des aktuell umzubauenden Gebäudes B. 

 

 

Abb. 16: Detailansicht vom o.g. Hangplatz (Ganzjahresquartier) der Zwergfledermäuse (Pipistrellus 

pipistrellus) mind. 3 Tiere am 14.12.2020). 
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Abb. 17: Winterquartier einzelner Zwergfledermäuse in Ziegelfugen unterhalb der Treppe im EG. 

 

 

Abb. 18: Holzverkleidung am bereits im Umbau befindlichen Gebäude A, durch Einflüge für 

Fledermäuse nutzbar zu machen. 
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Abb. 19: Freigelegter Leitungsschacht, als Fledermauswinterquartier umzugestalten. 

 

 
Abb. 20: Innenansicht des o.g. Leitungsschachts, mit Hangstrukturen (Winkler-Kammerlochsteine) für 

Fledermäuse aufzuwerten. 
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Abb. 21: Hohes Industriegebäude (Turm) - Gebäude C. 

 

 
Abb. 22: Turmkeller (Gebäude C). 
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Abb. 23: Totfund Langohr (Plecotus spec.) in Diesellache am Boden des o.g. Kellerbereichs von 

Gebäude C, zeigt Winterquartiernutzung durch Fledermäuse an. 

 

 
Abb. 24: Wall entlang der Bahnlinie – Erhöhung als Lärmschutzwall geplant. 
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Abb. 25: Oben genannter Wall - zur Vergrämung von Reptilien im Jahr 2020 kurzrasig gemäht. 

 

 
Abb. 26: Zur Vermeidung der Rückwanderung von Reptilien aus den Nachbarflächen der Bahn ist der 

Schutzzaun für die Bauzeit durchgängig funktionstüchtig zu halten. 
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13 Anlagen 

• Kartenübersicht zum Gelände der ehemaligen Eisengießerei mit Objekten u. 

CEF-Maßnahmen 

• Kartenübersichten zu Vorkommen von Fledermäusen und Vögeln - Grundriss 

des umzubauenden Industrie-Gebäudes (B) mit Raumnummern 

• Übersicht Umsetzung Ersatzmaßnahmen ehemal. Eisengießerei Britz, Stand 

09.08.2021 

14 Herstellerverzeichnis für Artenschutzprodukte 

 

Hasselfeldt Nisthilfen und Artenschutzprodukte e.K. Inh. Karsten Kock  

Dorfstr. 10  

24613 Aukrug  

Fon: 04873/9010958  

Fax: 04873/2033698  

Mobil:01522/7581665  

Mail: info@nistkasten-hasselfeldt.de  

www.nistkasten-hasselfeldt.de  

 

SCHWEGLER Vogel- u. Naturschutzprodukte GmbH 

Heinkelstr. 35 

D - 73614 Schorndorf 

+49 (0)7181-97745 0 

Mail: info@schweglershop.de 

www.schwegler-natur.de 

 

Hohlblocksteine für Winterquartiere  

Betonwerk Erich Winkler GmbH  

OT Pretzsch (Elbe) Bad Schmiedeberger Straße 41  

06905 Bad Schmiedeberg  

Telefon: 034926- 57427  

Fax: 034926- 58473  

Ansprechpartner: Herr Wolfgang Winkler, Herr Christian Winkler  

e-mail info@betonwerk-winkler.de 

 

http://www.nistkasten-hasselfeldt.de/
mailto:info@schweglershop.de
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Anlage: Übersicht Umsetzung Ersatzmaßnahmen ehemal. Eisengießerei Britz, Stand 

09.08.2021 

notwendige 
Ersatzmaßnahmen 

Umsetzung bereits erfolgt Umsetzung geplant 

 
Gebäude B (Industriegebäude) - Kompensationsmaßnahmen 

Anbringung von 33 Nistschalen für 
Rauchschwalben 

23 Rauchschwalben-Nistschalen  
im Gebäude D 

10 weitere 
Rauchschwalbennistschalen im 
Gebäude C (Turm, oberer 
Gebäudebereich) oder im 
Gebäude D (je nach weiterer 
geplanter Nutzung des Turms). 

15 Halbhöhlenkästen für 
Gebäudebrüter/ Nischenbrüter 

15 Halbhöhlenkästen verteilt über 
gesamten Gebäudebestand, 
Masten und Einzelbäume 

- 

6 Höhlenbrüterkästen 6 Höhlenbrüterkästen verteilt über 
gesamten Gebäudebestand, 
Masten und Einzelbäume 

- 

12 Mauerseglerbrutplätze  12 Mauerseglerkästen (Holzbeton-
Einfachkästen) verteilt an den 
oberen (höchsten) 
Gebäudebereichen der Gebäude 
C und D, bleibende Installation der 
Kästen nach Fertigstellung der 
Gebäudefassaden 

16 Fledermausganzjahreskästen Umsetzung von 12 
Fledermausganzjahreskästen an 
Gebäude D ist aktuell (August 
2021) in Arbeit 

weitere 4 
Fledermausganzjahreskästen an 
Gebäude B nach Fertigstellung 
(Abschluss der Fassadenarbeiten) 

Schaffung eines komplexen 
Fledermauswinterquartiers 
(Umbau des Leitungsschachts 
zwischen den Gebäuden C und D) 
- 50% dieser CEF-Maßnahme sind 
dem Gebäude B zuzuordnen.  

Fertigstellung vollständig erfolgt 
Ende Juli 2021 

- 

Optimierung der Holzverschalung 
am Gebäude A (Giebelverkeidung) 
als Fledermaus-Sommer- und 
Ganzjahresquartier, Einbringung 
von Einflügen 

Umlaufend in gesamte Giebel-
verkleidung Einbringung erster 
Einflüge in die Deckbretter erfolgt, 
Funktionstüchtigkeit grundsätzlich 
gegeben 

Einbringung weiterer Einflüge im 
unteren Bereich der Insektengitter 
zwischen Gebäudewand und 
Holzverschalung geplant 

 
Gebäude C (Turm) - Kompensationsmaßnahmen 

Gestaltung der geplanten 
Holzverschalung am Gebäude B 
(Giebelverkeidung) als 
Fledermaus-Sommer- und 
Ganzjahresquartier 

 Umsetzung der Maßnahme im 
Zuge der Umbaumaßnahmen am 
Gebäude B ab Oktober 2021 

Schaffung eines komplexen 
Fledermauswinterquartiers 
(Umbau des Leitungsschachts 
zwischen den Gebäuden C und D) 
- 50% dieser CEF-Maßnahme sind 
dem Gebäude C zuzuordnen. Die 
verbleibenden  

Fertigstellung vollständig erfolgt 
Ende Juli 2021 

- 



 

Bürogemeinschaft für ökologische & faunistische Freilanduntersuchungen 
T. Grewe & H. Matthes (Bürostandort Falkenberg) 
Eichholzstr. 1 
16259 Falkenberg 
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Fledermauswinterquartier mit Kontrollluke und Einflug, ehmal. Eisengießerei Britz 

 

Fachgerechte Innenausstattung des Winterquartieres mit Winkler-Hohlblocksteinen als Hangplätze 
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1 Einleitung 
 
Am Standort ehemalige Gießerei in Britz soll das Gelände zu einem Wohngebiet 
weiterentwickelt werden. 
Es sollte geprüft werden, ob auf dem Gelände die nach BArtSchV bzw. FFH-Richtlinie 
gemeinschaftliche geschützte Zauneidechse vorkommt. 
Anhand der Funde sollte die Größe und Verteilung der lokalen Population abgeschätzt 
werden. 
Das Gelände ist eben (Abb. 2ff). An der südöstlichen Grundstücksgrenze hin zu den 
Gleisanlagen der Eisenbahnstrecke Berlin–Szczecin (Stettin) zwischen Abzw. Ragösermühle 
von Joachimsthal und Bahnhof Britz befindet sich ein Erdwall. Der dort vorhandene Zaun mit 
Mauerabsatz (Abb. 8) befindet sich noch innerhalb des Grundstücks. 
Die alten Industriebauten auf dem Gelände wurden vor einigen Jahren zurückgebaut. 
Seitdem handelt es sich um Grünland, dass von dem Eigentümer beweidet oder gemäht wird 
(Abb. 11). Im Südwesten und Nordwesten grenzen Grundstücke mit alten Industriegebäuden 
an, die teilweise genutzt werden (Abb. 4-5).  
 
2 Methodik 
 
Am 17.06.2020 wurden in strukturreichen Arealen (Besiedlungsverdacht) künstliche 
Verstecke (kV) in Form von acht ca. 1,00 m x 0,75 m großer Bitumen-Wellplatten (Abb. 9) 
und sieben Bitumen-Schweißbahnen ausgelegt. Diese Bereiche befanden sich auf dem 
Lärmschutzwall, an der südöstlich Böschungsseite und dem dortigen Hangfuß (Sonnenseite) 
sowie im nordwestlichen Hangfußbereich. Die übrige Fläche mit Ausnahme der 
nordöstlichen Grundstücksgrenze hin zum Wald war sehr homogen und strukturarm, ohne 
Besiedlungsverdacht. 
Reptilien, die das Umfeld bewohnen, suchen in noch kühlen Morgenstunden die künstlichen 
Verstecke auf, um sich zu wärmen. Bei nicht zu heißer Witterung dienen die Platten und 
Schweißbahnen als Versteckstrukturen, unter die sich die Tiere auch an anderen 
Tageszeiten zurückziehen. 
Am 19.06. und am 25.04.2020 (9:00 – 11:00 Uhr) wurde die Fläche systematisch abgelaufen 
und die kV-Strukturen überprüft.  
Entsprechend des üblichen Mindestuntersuchungsumfangs werden zwei weitere 
Begehungstermine im August – unter Einbeziehung der Schlüpflinge Juvenile, diesjährig) 
empfohlen. 
 
3 Befund  
 
Die Fundpunkte, Art und Entwicklungsstadium der Reptilien sind in Abb. 1 dargestellt. 
Am 19.06. wurden aufgrund suboptimaler Witterung keine Reptilien gefunden. Alle Funde 
stammen vom 25.06.2020.  
Tiere wurden fast ausschließlich im Bereich des Walls gefunden, in einem Fall unter einem 
künstlichen Versteck. 
Es wurden sechs adulte Zauneidechsen gesehen und fünf davon sicher als Weibchen 
identifiziert (Abb. 12, 13). Es konnten keine subadulten Tiere nachgewiesen werden. 
Am nordöstlichen Ende des Walls besteht der Verdacht eines weiteren Tieres. 
Am nordwestlichen Hangfuß wurde eine Blindschleiche festgestellt (Abb. 14). Als 
artenschutzrelevante Art ist auch das Vorkommen der Weinbergschnecke zu nennen (Abb. 
15).  
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Bei einem Schätzfaktor gesichteten zu ungesichteten Tieren von 1:10 wird die Größe der 
lokalen Zauneidechsenpopulation auf dem Wall innerhalb der Grundstücksgrenzen auf 50 
Tiere geschätzt. Viele Tiere werden auch im dem Hang vorgelagerten Gelände bis zur 
Gleisanlage vermutet (außerhalb des Grundstücks). 
 

 
Abb. 1: Fundpunkte Zauneidechsen (Kreise: adult, rot: weiblich, lila: Geschlecht nicht-terminiert, weißes Dreieck: 
Verdacht) und Blindschleiche (gelber Stern) 
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4 Maßnahmen zur Vermeidung von Eingriffsmaßnahmen 
 
4.1 Plane Fläche  
 
Durch Bauarbeiten auf der planen Fläche könnten Zauneidechsen in den peripheren Arealen 
gefährdet werden.  
Als Vorsichtsmaßnahme ist die Baustelle an den Randbereichen kurzrasig zu mähen und 
wenigstens nach Südosten (Eidechsenwall) und im Bereich der Baustelleneinrichtung mit 
Reptilienschutzzaun zu sichern, um zu vermeiden, dass Tiere aus den Randbereichen, 
insbesondere dem Areal Schallschutzwall, einwandern. Der Verlauf dort ist je nach den 
durchgeführten bzw. geplanten Arbeiten am Schallschutzwall festzulegen. 
 
Weinbergschnecken sind abzusammeln. 
 
4.2 Wallbereich 
 
Bauarbeiten am Wallbereich sollten möglichst vermieden oder auf das Notwendigste 
beschränkt werden.  
Es sind Bauzeitenreglungen einzuhalten, z.B. soll nicht (nach vorheriger Vergrämung bis 
August) im Winter in den Wall eingegriffen werden, da Tiere während ihrer Winterruhe 
getötet oder Verschüttet werden können. Vergrämungen bzw. Abfänge sollten im Zeitraum 
April bis Juni und nach dem Schlupf zwischen August bis September erfolgen.  
 
Besteht das Ziel, den Wall zu erhöhen, sollte Bodenmaterial neben dem Kronenbereich nur 
an der Nordwestflanke angeschüttet werden. Der südöstliche Hang- und Hangfußbereich ist 
als wichtiges Eidechsenhabitat zu schonen und die Arbeiten entsprechend vorsichtig 
auszuführen, damit Substrat nicht am Südwesthang herunterrutscht. 
Dazu sind die Tiere zunächst durch streifenweise Mahd des (1) Unter-, (2) des Oberhangs 
und (3) der Wallkrone auf die Südostseite zu vergrämen. Ein Reptilienschutzzaun wird 
danach dann im noch gemähten, südöstlichen Oberhangbereich aufgestellt.  
Eine Nachsuche und Absammeln der Tiere ist erforderlich. 
 
Eine vollständige Vergrämung aus dem südöstlichen Hang- und Hangfußbereich ist nur mit 
hohem Aufwand möglich. Dazu muss der Mauerabsatz, auf dem der Zaun steht (Abb. 6) mit 
Substrat überdeckt werden, damit er nicht als Barriere wirkt. 
Die Eignung bzw. Tragekapazität angrenzender Flächen an der Bahn als Ausweich- und 
Zwischenhabitat sind in diesem Fall zu prüfen und es sind evtl. Optimierungsmaßnahmen 
erforderlich.  
 
Weinbergschnecken sind abzusammeln. 
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Abb. 2: Blick vom Einfahrtsbereich auf das Gelände 
nach Nordost. Rechts der Lärmschutzwall (19.06.2020) 

Abb. 3: Blick über das Gelände nach Westen. Deutlich 
sichtbar der Lärmschutzwall (19.05.2020)  

Abb. 4: Blick über das Gelände nach Südwesten 
(19.05.2020) 

Abb. 5: Nordostgrenze des Geländes (rechts). Der 
Gebäudebestand im Hintergrund liegt außerhalb. 
Blickrichtung Nordwest.  (19.05.2020) 

Abb. 6: Südostflänge des Walls, südlicher Teil 
(19.05.2020) 

Abb. 7: Hangfußbereich östlich des Lärmschutzwalls. 
Im Hintergrund ein künstliches Versteck (19.05.2020)  
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Abb. 8: Fehlender Hangfußbereich innerhalb des 
bestehenden Zauns und Mauerabsatzes im Süden. Der 
Zaun steht noch innerhalb des Grundstücks 
(19.06.2020)   

Abb. 9: Fehlender Hangfußbereich innerhalb des 
bestehenden Zauns und Mauerabsatzes im Norden. 
Der Zaun steht noch innerhalb des Grundstücks. 
Wellbitumen als künstliches Versteck (19.06.2020)   

Abb. 10: Kronenbereich des Walls. Blick nach Norden 
(19.06.2020) 

Abb. 11: Gemähte Fläche (25.06.2020) 

Abb. 12: Adulte weibliche Zauneidechse (25.06.2020) Abb. 13: Adulte weibliche Zauneidechse (25.06.2020) 
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Abb. 14: Blindschleiche (25.06.2020) Abb. 15: Weinbergschnecke (19.06.2020) 
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